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Anlage 1 
Umweltbericht gemäß §2a BauGB incl. integriertem  Landschaftsplan gemäß          
§8 LNatSchG 
 
Anlage 2 
Auszug aus Zentrenkonzept Einzelhandel und aus Materialien zum Zentrenkonzept 
Einzelhandel 
 
Anlage 3 
Berechnung der Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft. 
Ergänzung der gutachtlichen Stellungnahme 
  
Anlage 4 
Versickerungsbetrachtung 
  
 
 
 
Hinweis:  Die Pläne, die in den Anlagen 1 und 3 enthalten sind, können beim 

Stadtplanungsamt zu den normalen Bürozeiten in Originalgröße und 
Farbe eingesehen werden. 
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1. Räumliche Geltungsbereiche 
 
 Das Plangebiet der Änderung Nr. 24 des Flächennutzungsplanes wird begrenzt: 

• im Norden durch die nördliche Grenze der Parzelle 30/1, Flur 2, Gemarkung 
Mainz-Ebersheim, 

 
• im Westen durch die westliche Grenze der Parzelle 30/1, Flur 2, Gemarkung 

Mainz-Ebersheim, 
 
• im Süden durch die Töngesstraße, 
 
• im Osten durch die östliche Grenze der Parzelle 30/1, Flur 2, Gemarkung 

Mainz-Ebersheim. 
 
 Das Plangebiet des Bebauungsplanes "E 66" wird begrenzt: 

 
• im Norden durch die nördliche Grenze der Parzelle 30/1, Flur 2, Gemarkung 

Mainz-Ebersheim, 
 
• im Westen durch die westliche Grenze der Parzelle 30/1, Flur 2, Gemarkung 

Mainz-Ebersheim, 
 
• im Süden durch die in einem Teilbereich in das Plangebiet einbezogene Tön-

gesstraße, 
 
• im Osten durch die östliche Grenze der Parzellen 35/1 und 30/1, Flur 2, Ge-

markung Mainz-Ebersheim und durch den in das Plangebiet einbezogenen 
Teilbereich der Parzelle 289/2, Flur 2, Gemarkung Mainz-Ebersheim. 

 
 
2. Erfordernis der Planung 
 

Die Vorhabensträgerin Lauterbach & Wagenführ GbR beabsichtigt im Bereich 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Effenspitz (E 9)" die Errichtung von zwei 
Verbrauchermärkten (Vollsortimentermarkt und Lebensmitteldiscounter), mit    
einer in den Vollsortimentermarkt integrierten Bäckerei (Backshop) und einer 
Apotheke. 

 
 Der rechtskräftige Bebauungsplan "E 9" setzt als Art der baulichen Nutzung ein 

Dorfgebiet nach § 5 BauNVO fest. Hiervon weicht die nunmehr vorgesehene 
Sondergebietsnutzung "Großflächiger Einzelhandel" ab.  

 
 Somit sind durch das geplante Vorhaben die Grundzüge der Planung des Be-

bauungsplanes "E 9" berührt. Zur weiteren Sicherung der städtebaulichen Ord-
nung ist die Änderung des bestehenden Planungsrechtes in diesem Bereich er-
forderlich. Durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "E 66" wird der 
rechtskräftige Bebauungsplan "E 9" teilweise überplant und ersetzt. 
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3. Zulässigkeit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 
Gemäß § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorha-
benträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Planes zur 
Durchführung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen bereit und in 
der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur 
Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise verpflich-
tet. Zur Realisierung der vom Vorhabenträger beabsichtigten Bebauung ist die 
Änderung des bestehenden Bauplanungsrechtes erforderlich. Die Anwendung 
des Planungsinstrumentes "vorhabenbezogener Bebauungsplan" ist somit be-
gründet.  

 
 
4. Vereinfachte raumordnerische Prüfung 
 

Für das Vorhaben wurde von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
(Referat Raumordnung und Landesplanung) eine vereinfachte raumordnerische 
Prüfung durchgeführt. Die SGD-Süd kam bei dieser Prüfung zu dem Ergebnis, 
dass aus Sicht von Raumordnung und Landesplanung gegen die geplante Er-
richtung der Verbrauchermärkte an der Töngesstraße in Mainz-Ebersheim     
keine Bedenken bestehen. 
 
Gegenstand der vereinfachten raumordnerischen Prüfung waren ein Vollsorti-
mentermarkt und ein Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von ins-
gesamt 2.480 m², die aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung, wie be-
reits o. g., als raumverträglich eingestuft wurden. Die Apotheke war bereits zu 
diesem Zeitpunkt Bestandteil der Planung, die der SGD-Süd vorgelegen hat. 
Sowohl der Backshop als auch die Apotheke entwickeln keine überörtliche Ver-
sorgungsfunktion. Unter besonderer Berücksichtigung der Beeinträchtigungen 
der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in anderen Gemeinden, wurde 
die Verkaufsfläche der Verbrauchermärkte auf 2.050 m² reduziert. Hierzu kom-
men die Verkaufsflächen der Bäckerei (Backshop) und der Apotheke. 
 
 

5. Darstellung des Flächennutzungsplanes  
 

Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Mainz ist der Bereich, in dem das 
Vorhaben geplant ist, teilweise als Wohnbaufläche und teilweise als gemischte 
Baufläche dargestellt. Die Darstellung im Flächennutzungsplan stimmt somit 
nicht mit den planungsrechtlichen Zielen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes "E 66" überein. Aus diesem Grund ist die Änderung des gültigen Flä-
chennutzungsplanes erforderlich. 

 
 
6. Standort 
 

Der Standort der Verbrauchermärkte befindet sich in integrierter Lage von 
Mainz-Ebersheim, der von einem Großteil der Ebersheimer Bevölkerung zu Fuß 
erreicht werden kann. Die Errichtung der Verbrauchermärkte als Kombination  
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eines Lebensmitteldiscounters mit einem Vollsortimentermarkt bietet, in Verbin-
dung mit der integrierten, zentralen Lage, die Möglichkeit, die wohnungsnahe 
Versorgung des Ortsteiles langfristig zu stärken und zu sichern. Der Standort 
entspricht somit vor allem auch dem "Zentrenkonzept Einzelhandel" der Stadt 
Mainz, das vom Stadtrat am 09.03.2005 beschlossen wurde. So wird Im Zent-
renkonzept der Stadt Mainz ausgeführt, dass in Ebersheim ein zweiter Super-
markt nicht tragfähig und die Ansiedlung eines Discountmarktes realistischer 
sein wird. Diese Aussage beruht auf vielen Gesprächen mit Einzelhandelsun-
ternehmen, die in den letzten Jahren auf die Wünsche auf Angebotsergänzung 
in Ebersheim angesprochen wurden. Sie bezieht sich aber auch auf die Ange-
botsergänzung durch einen zweiten Supermarkt. Des Weiteren wird als ein ide-
aler Standort für die Ansiedlung eines Super- und eines Discountmarktes der 
Bereich des Plangebietes aufgeführt. (ein Auszug aus dem "Zentrenkonzept 
Einzelhandel" ist der Begründung als Anlage 2 beigefügt). 
  
Der geplante Vollsortimentermarkt soll den bestehenden HL-Markt (In den Tei-
lern 13 - 15) ablösen. Nach Realisierung des Vorhabens soll der bestehende 
HL-Markt geschlossen werden. Sollte dieser Altstandort wieder mit einem Su-
permarkt oder Discounter eines anderen Unternehmens belegt oder der        
HL-Markt evtl. weiter betrieben werden, wird der Wettbewerb entscheiden, ob 
drei Märkte in Ebersheim tragfähig sind.  
 
Da sich dieser Wettbewerb innerhalb einer zentralen Versorgungslage abspielt, 
sind keine negativen versorgungsstrukturellen und städtebaulichen Auswirkun-
gen zu befürchten. Im schlimmsten Fall wird das Angebot für die Ebersheimer 
Bürger nach einer Ausweitung auf drei Märkte auf zwei Märkte zurückgebaut 
werden. Auf diesen Wettbewerb ohne städtebauliche Auswirkungen im Sinne 
des BauGB kann die Stadt keinen Einfluss nehmen. Zusätzliche Auswirkungen 
auf benachbarte zentrale Einkaufslagen sind durch den Verbleib des Altstandor-
tes ebenfalls nicht zu befürchten, weil er kein neues Angebot darstellt. 
 
Eine Verlagerung der Verbrauchermärkte an den Randbereich von Ebersheim 
würde die fußläufige Erreichbarkeit deutlich einschränken. Ein Standort außer-
halb von Ebersheim wäre gar als nahezu reiner "Pkw-Standort" anzusehen. 
Beide Lösungen hätten eine Erhöhung des motorisierten Individualverkehrs, mit 
all seinen negativen Auswirkungen, zur Folge. 
 
Des Weiteren hätte die Ansiedlung der Verbrauchermärkte an einem peripheren 
Standort außerhalb von Ebersheim die Umlenkung der Kunden an den Sied-
lungsrand zur Folge. Dadurch wären die zentralen Versorgungsbereiche ge-
fährdet, da der o. g. Kundenabzug auch eine Gefahr für die Wirtschaftlichkeit 
der in Ortslage vorhandenen Läden darstellen würde. 
 
Das Bau- und Planungsrecht gibt der Stadt nicht die Möglichkeit, in den Wett-
bewerb von Einzelhandelsunternehmen einzugreifen. Die Stadt kann jedoch 
durch Ihre Planungsentscheidungen negative städtebauliche Auswirkungen 
verhindern. Dazu gehört u. a. auch der Erhalt der verbrauchernahen Versor-
gung der Bevölkerung und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche. 
Dieses Ziel verfolgt die Stadt Mainz mit diesem Bebauungsplan. 
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7. Städtebauliches Konzept 
 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung zur 
Errichtung von einem Lebensmitteldiscountmarkt, einem Vollsortimentermarkt 
mit integriertem Backshop sowie einer Apotheke. 
 
Im einzelnen sind folgende Nutzungen vorgesehen: 
 
• Nördlicher Baukörper: 
 Vollsortimentermarkt (ca. 1.200 m² Verkaufsfläche) mit integriertem Bäcker 

(ca. 60 m² Nettogrundfläche) 
 
• Westlicher Baukörper: 
 Lebensmitteldiscounter (ca. 850 m² Verkaufsfläche) und Apotheke (ca. 

160 m² Nettogrundfläche) 
 
Die interne Erschließung der Märkte erfolgt über einen zentralen Besucher-
parkplatz mit ca. 140 PKW-Stellplätzen. Der Parkplatz wird im Norden und 
Westen L-förmig durch die beiden Marktbaukörper eingefasst. Die Eingangs-
fronten der Märkte orientieren sich zum Parkplatz und darüber hinaus zur Tön-
gesstraße hin. Der südliche Abschluss des Gebäudeensembles bildet mit der 
Apotheke als Verlängerung des Baukörpers des Lebensmitteldiscounters den 
städtebaulichen Anschluss an die Straßenrandbebauung der Töngesstraße.  

 
Im wesentlichen geschlossene Gebäudefronten im Norden und Westen schlie-
ßen über begrünte Abstandsflächen an die bestehende Bebauung an und die-
nen so gleichzeitig als Lärmschutz zwischen Besucherparkplatz und der an-
schließenden Bebauung im Norden und im Westen.  
 
Vorteilhaft im Hinblick auf den Lärmschutz gegenüber der Nachbarbebauung 
wirkt sich auch die topographische Situation aus. Bedingt durch die vorgegebe-
ne Anschlusshöhe an der Töngesstraße und ein für Besucherparkplätze maxi-
males Gefälle von 2 %, wodurch ein Wegrollen der Einkaufswagen verhindert 
wird, gräbt sich die Anlage in das von Süden nach Norden um ca. 6 m anstei-
gende Gelände ein. Diese Tieferlage wirkt sich zu den Nachbarbereichen hin 
schallabmindernd aus. 

 
Die Fassaden der beiden Marktbaukörper werden durch eine einheitliche Fas-
sadengestaltung gestalterisch als Ensemble behandelt. Neben den verglasten 
Eingangsbereichen werden die geschlossenen in heller Putzstruktur gehaltenen 
Wandflächen durch gleichmäßige Pfeilerstellungen rhythmisiert. Die ruhigen, 
durch die Zwerchgiebel der Eingangsbereiche gegliederten Satteldächer pas-
sen sich in die im städtebaulichen Umfeld vorherrschende Dachstruktur ein. 

 
Die unmittelbar westlich an das Plangebiet angrenzende, vorhandene Bebau-
ung hat einen seitlichen Abstand zur Grundstücksgrenze. Der Bebauungsplan 
"E 9", in dessen Geltungsbereich die o. g. Bebauung liegt, setzt hier jedoch eine 
geschlossene Bauweise fest. Diese Festsetzung ist hier also nicht vollzogen.  
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Betrachtet man die gesamte bestehende Bebauung direkt westlich des Plange-
bietes so sind die Gebäude hier in offener und geschlossener Bauweise errich-
tet. Die Bauweise stimmt also hier in ihrer Gesamtheit nicht mit den Festset-
zungen des "E 9" überein. 
Um hier eine geordnete städtebauliche Situation, unter Berücksichtigung der 
unmittelbar angrenzenden offenen Bauweise zu gewährleisten, wird im "E 66" 
auf eine geschlossene Bauweise unter Abwägung aller öffentlichen und priva-
ten Belange verzichtet. Bei den Baugrenzen im "E 66" wird deshalb hier ein 
entsprechender seitlicher Grenzabstand berücksichtigt. 

 
 
8. Äußere Erschließung  
 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die im Süden verlaufen-
de Töngesstraße (L 413), die durch eine Linksabbiegespur für die Einfahrt in 
das Plangebiet, zur Gewährleistung eines weitestgehend reibungslosen Ver-
kehrsablaufes, erweitert wird. Am Beginn dieser Linksabbiegespur wird eine 
Querungshilfe für Fußgänger eingebaut, die das Überqueren der Töngesstraße 
an dieser Stelle wesentlich vereinfacht, und damit auch einen Sicherheitsge-
winn darstellt. Für Radfahrer und Fußgänger wird es zudem die Möglichkeit ge-
ben, das Plangebiet über die östlich anschließende Grünberger Straße zu errei-
chen. Im Plangebiet selbst ist verkehrsberuhigter Park- und Fußgängerverkehr 
für Kunden sowie Anliefer- und Entsorgungsverkehr vorgesehen. 

 
 
9. Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 
9.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Die geplante Nutzung unterscheidet sich wesentlich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 der Baunutzungsverordnung, so dass für das Plangebiet als Art 
der Nutzung ein Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel" gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO festgesetzt wird.  
 
Im Gegensatz zu anderen Baugebietsarten bestimmt die BauNVO bei Sonder-
gebieten keine allgemein zulässigen bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen. Vielmehr sind die zulässigen Nutzungen bezogen auf den konkreten Ein-
zelfall positiv zu bestimmen. Darüber hinaus gehende Nutzungen sind nicht zu-
lässig. 
 
Bei dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind speziell nur 
folgende Nutzungen zulässig: 
 
• Vollsortimentermarkt mit integrierter Bäckerei 
 
• Lebensmitteldiscounter 
 
• Apotheke 
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Wie bereits unter Punkt 4 der Begründung ausgeführt, wurde die Verkaufsflä-
che gegenüber der vereinfachten raumordnerischen Prüfung unter besonderer 
Berücksichtigung der Beeinträchtigungen der Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche in anderen Gemeinden reduziert. Um dies dauerhaft zu sichern 
werden diese Flächen differenziert festgesetzt. 

 
 
9.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist durch Planeintrag mit 0,37 festgesetzt. 
 
Verbrauchermärkte sind üblicherweise mit einem hohem Stellplatzbedarf ver-
bunden. Diesen gilt es auch zu befriedigen, da einerseits die Kunden ein ent-
sprechendes Angebot erwarten und andererseits damit es durch ungeordnete 
Parkvorgänge nicht zu unerwünschten verkehrlichen und städtebaulich negati-
ven Begleiterscheinungen kommt. 
 
Aus diesem Grunde wird, unter Anwendung des § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO, 
eine Überschreitung der festgesetzten GRZ durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 ge-
nannten Anlagen bis zu einer GRZ von 0,82 zugelassen. Positiv ist hierbei zu 
berücksichtigen, dass die Stellplätze, die einen großen Flächenanteil an den in 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 genannten Anlagen haben, in versickerungsfähigen Oberflä-
chenbelägen ausgeführt werden. 

 
 
9.3 Flächen für Stellplätze 

 
Im Bebauungsplan sind die Flächen, innerhalb der Stellplätze zulässig sind 
(Stellplatzanlage Verbrauchermärkte), u. a. auch deshalb festgesetzt, um         
sicherzustellen, dass die Stellplätze nicht näher an die Nachbargrundstücke 
heranrücken können, als dies beim Schallgutachten zu Grunde gelegt wurde. 
 
Die Stellplatzanlage für die Verbrauchermärkte wird nach der Betriebszeit und 
Sonntags abgeschlossen. Deshalb wurde zusätzlich eine Stellplatzfläche im Be-
reich der Apotheke festgesetzt. Diese darf jedoch aus verkehrstechnischen 
Gründen grundsätzlich nur für die Nacht- und Sonntagsdienste der Apotheke 
genutzt werden.  
 
Dieser Stellplatz ist etwa 20 m weit vom nächsten Wohnhaus entfernt. Dieses 
Wohnhaus liegt innerhalb des im Bebauungsplan "E 12" festgesetzten "Misch-
gebiet". Gemäß Parkplatzlärmstudie ist in einem Mischgebiet ein Abstand von 
17 m bei gewerblicher Stellplatznutzung in der Nacht erforderlich. Dieser Ab-
stand wird eingehalten. Selbst wenn der Abstand unterschritten würde, wäre 
wegen der Herkömmlichkeit der Situation (es gibt vielfach Apotheken in Wohn-
gebieten, die üblicherweise am nächtlichen Notdienst und am Sonntagsdienst 
teilnehmen) eine Zulässigkeit sicherlich nicht in Frage zu stellen.  
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9.4 Höhe der baulichen Anlagen 
 

Das Plangebiet liegt innerorts, sodass auf die vorhandene städtebauliche Situa-
tion Rücksicht zu nehmen ist. Einerseits soll eine neue innerörtliche Bebauung 
geschaffen werden, andererseits muss ein unmaßstäblicher Baukörper vermie-
den werden. Deshalb werden maximale Gebäudehöhen festgesetzt, damit sich 
das Vorhaben in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. 
 
Durch die Festsetzung der Höhen in Meter über NN entsteht eine eindeutige 
Festsetzung ohne Interpretationsspielraum. Zur Ermittlung der hier in Bezug auf 
die benachbarten Grundstücke möglichen Gebäudehöhen sind an der Plange-
bietsgrenze Höhenpunkte im Plan eingetragen. 

 
 
9.5 Überbaubare Grundstücksflächen 
 

Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen wird die Lage der 
geplanten Baukörper bzw. die maximal zulässige Ausdehnung der Baukörper 
im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ausreichend bestimmt. 
In diesem Sinne werden gemäß § 23 BauNVO die überbaubaren Flächen durch 
Baugrenzen festgesetzt. Zur überbaubaren Grundstücksfläche siehe auch 
Punkt 7. 

 
 
9.6 Flächen für die Versickerung von Niederschlagswasser 

 
Das von den Dach- und Verkehrsflächen abfließende und sonst auf dem Bau-
grundstück anfallende, unbelastete Niederschlagswasser ist auf dem Grund-
stück zur Versickerung zu bringen. Der anstehende Untergrund ist zur Versicke-
rung als gerade noch geeignet einzustufen. 
 
Zur Versickerung bietet sich die Tragschicht unterhalb der Oberflächenbefesti-
gung an. Gemäß der für das Vorhaben durchgeführten Versickerungsbetrach-
tung (die Betrachtung ist der Begründung als Anlage 4 beigefügt) ist die Versi-
ckerung der auf den Dachflächen und der befestigten Freifläche anfallenden 
Niederschlagswässer über die Tragschicht - auch im Hinblick auf das in ausrei-
chendem Maße vorhandene Speichervolumen - in den Untergrund darstellbar.  
Die Versickerung erfolgt über die Stellplatzflächen, wobei die Oberflächenbelä-
ge aller Stellplätze versickerungsfähig auszuführen sind. Zusätzlich werden die 
Grünflächen zwischen den zentralen Stellplätzen und am östlichen Rand des 
Plangebietes zur Versickerung herangezogen. Dazu werden diese Flächen mul-
denförmig ausgebildet. Im Durchführungsvertrag zu dem Bebauungsplan wird 
der Vorhabenträger verpflichtet, die Versickerung entsprechend durchzuführen. 
 
Diese Maßnahme dient der Reduzierung des Oberflächenabflusses vor Ort, 
fördert die Grundwasserneubildung und beeinflusst darüber hinaus die kleinkli-
matischen Verhältnisse im Planungsgebiet. 
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9.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und zur Pflege 
von Natur und Landschaft und grünplanerische Festsetzungen 

 
Alle im Plangebiet befindlichen Stellplätze sind in versickerungsfähigen Ober-
flächenbelägen auszuführen. Diese Maßnahme dient der Reduzierung des      
Oberflächenabflusses, fördert die Grundwasserneubildung und erhält eine ein-
geschränkte Bodenfunktion. Des weiteren werden negative Auswirkungen auf 
das Geländeklima minimiert und das Planungsgebiet optisch aufgewertet. 
 
Die im Westen, Norden sowie Osten vorgesehenen flächigen Gehölzpflanzun-
gen sowie die Pflanzung von insgesamt 54 Bäumen innerhalb des Geltungsbe-
reiches bieten neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Sie dienen weiterhin 
der grünordnerischen Gliederung der Freiflächen und der Einbindung des 
Verbrauchermarktes in die innerörtliche Situation sowie der Aufwertung des 
Landschaftsbildes. Sie schaffen einen Übergang (Pufferzone) zu den angren-
zenden Wohnbebauungen.  
 
Weiterhin tragen alle Maßnahmen zur Verbesserung der lufthygienischen Situa-
tion (Immissionsschutz) bei und begünstigen darüber hinaus die kleinklimati-
schen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet. Auf Grund der ausbleibenden      
Bodenbearbeitung und des unterbundenen Nährstoffeintrags werden die natür-
lichen Bodenstrukturen wiederhergestellt, was sich sowohl auf den Boden als 
auch auf den Wasserhaushalt positiv auswirkt. 

 
 
9.8 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermei-

dung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen  
 
Das Plangebiet liegt innerorts. An das Plangebiet grenzen Gebiete an, die pla-
nungsrechtlich als Wohn-, Dorf- oder Mischgebiete zu klassifizieren sind. Das 
geplante Vorhaben verursacht Lärmemissionen vor allem durch den Verkehr 
und die Nutzung der Parkplatzanlage, die sich nachteilig auf die Nachbarschaft 
auswirken können. Diesem Tatbestand wurde bereits im Zuge der Planung 
durch folgende Maßnahmen Rechnung getragen: 
 
• Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m 

im Norden ("Eingraben in das Gelände"), 
 
• Anordnung der Bebauung als aktive Schallschutzriegel 

 
Für das Vorhaben wurde ein schalltechnisches Gutachten (das Gutachten ist 
der Begründung als Anlage 3 beigefügt) angefertigt. Hierbei wurde die Schutz-
bedürftigkeit, entsprechend den Prinzipien des Schallschutzes im Städtebau, 
gemäß den nach dem vorhandenen Bauplanungsrecht (rechtskräftige Bebau-
ungspläne "E 9" und "E 12", sowie § 34 BauGB) zulässigen Gebietsnutzungen 
angesetzt. 
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Bei der Ermittlung der dem Gutachten zugrunde zu legenden Verkehrsmengen 
ergaben sich nach der bei der Fachplanung bundesweit anerkannten Methode 
von Dr.-Ing. Bosserhoff (Abschätzung der Verkehrserzeugung durch Vorhaben 
der Bauleitplanung, aktualisierte Neuauflage 2005) ca. 2.500 Pkw-Fahr-
bewegungen. Eine vergleichende Ermittlung nach der Parkplatzlärmstudie 
(Bayrisches Landesamt für Umwelt) ergab ca. 2.400 Pkw-Fahrbewegungen. Die 
Ermittlungen sowie die exakten Zahlen hierzu sind aus dem schalltechnischen 
Gutachten ersichtlich. Im Sinne einer Maximalbetrachtung wurde bei dem Gut-
achten der höhere Wert zugrunde gelegt. 

Die Verträglichkeit des Vorhabens mit den gemäß dem bestehenden Planungs-
recht zulässigen Nutzungen - d. h. Einhaltung der hierfür gültigen Immissions-
richtwerte - ist entsprechend den Ergebnissen des Schallgutachtens durch      
folgende Schallschutzmaßnahmen gegeben: 

• Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag, 
 
• raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) des Nahversorgungszentrums so 

dimensionieren, dass nachts die Immissionsrichtwerte im Dorfgebiet in Höhe 
von 45 dB(A) und im Allgemeinen Wohngebiet in Höhe von 40 dB(A) ein-
gehalten werden, 

 
• Lärmschutzwand (Höhe 203,2 m ü.NN, zum Plangebiet hochabsorbierend) 

zu dem derzeit noch unbebauten Flurstück 289/2 östlich des Plangebietes. 
Zusätzlich sind bei der Realisierung einer Bebauung auf diesem Grundstück 
im Obergeschoss und Dachgeschoss schalldämmende Fenster mit schallge-
dämmter mechanischer Belüftung erforderlich. 

 
Aus stadtgestalterischen Gründen, unter Berücksichtigung der Beeinträchtigung 
des Ortsbildes und unter Berücksichtigung der Belichtung und Besonnung einer 
späteren Bebauung auf dem Flurstück 289/2 wird die o. g. Lärmschutzwand bei 
einer Höhe von 203,2 m ü.NN begrenzt. Der erforderliche Schallschutz im O-
ber- und Dachgeschoss wird mit passiven Maßnahmen (Einbau von schall-
dämmenden Fenstern bei schutzbedürftigen Räumen an der Süd- und West-
fassade) bei der späteren Errichtung eines Gebäudes geschaffen. 
 
Vor den o. g. genannten Fenstern werden jedoch, entsprechend dem Ergebnis 
des schalltechnischen Gutachtens, die Richtwerte für ein "Mischgebiet" ein-
gehalten. Bei der Einhaltung dieser Richtwerte kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich keine gesundheitsschädigenden Auswirkungen ergeben. Nach  
§ 6 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung ist in Mischgebieten das Wohnen all-
gemein zulässig. 
 
Die Festsetzung der Schallschutzwand erfolgt direkt an der Grenze des Plan-
gebietes, da sie so einen optimalen Schallschutz des Erdgeschosses bietet, 
wobei gleichzeitig die Belichtung und Besonnung für eine spätere Bebauung 
gegeben ist. 
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Mit den o. g. Schallschutzmaßnahmen (Höhe und Lage der Schallschutzwand 
an der Grenze, Einbau von schalldämmenden Fenstern) haben sich die Eigen-
tümer des Flurstückes 289/2 einverstanden erklärt. Dies geht einher mit der 
Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Urteil aus dem Jahre 2002) 
wonach dem öffentlichen Belang "schädliche Umwelteinwirkungen der Boden 
entzogen werden kann", wenn ein Nachbar einem lärmintensiven Vorhaben zu-
stimmt, weil in sein Wohnhaus Schallschutzfenster eingebaut werden. Der Kon-
flikt wird dadurch ausgeräumt. 
 
Zur weiteren Lärmminderung erfolgt im Durchführungsvertrag zu dem Bebau-
ungsplan eine Verpflichtung, dass die Einkaufswagen mit Gummibereifung aus-
zustatten sind. 
 
Der westlich an das Plangebiet angrenzende Bereich ist in dem dafür rechts-
kräftigen Bebauungsplan "E 9" als "Dorfgebiet" gemäß § 5 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) festgesetzt. Dem Schallgutachten müssten hier also für diesen 
gesamten Bereich nur die Richtwerte für ein "Dorfgebiet" zugrunde gelegt wer-
den. Im gültigen Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) ist als Ziel 
der städtebaulichen Entwicklung für den nördlichen Teil dieses Bereiches je-
doch eine "Wohnbaufläche" dargestellt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass im 
Bebauungsplan "E 9" in diesem Teil keine überbaubaren Grundstücksflächen 
festgesetzt sind. 
 
Wegen den o.g. Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes soll bereits 
im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens die Grundlage dafür geschaffen wer-
den, dass in diesem, dem Plangebiete "E 66" benachbarten Bereich, zukünftig 
eine "Allgemeine Wohnnutzung" verbindlich vorgesehen werden kann. Aus die-
sem Grund werden für diesen Bereich dem Schallgutachten bereits jetzt die ge-
genüber einem "Dorfgebiet" um 5 dB (A) niedrigeren Richtwerte für ein "Allge-
meines Wohngebiet" zu Grunde gelegt, ohne dass dies nach dem gültigen Pla-
nungsrecht "E 9" erforderlich wäre, oder gar ein Rechtsanspruch hierauf be-
stünde. 

 
Das Schallgutachten hat ergeben, dass die nachfolgenden Schutzmaßnahmen 
das o. g. Ziel weitestgehend ermöglichen: 
 
• Einhausung der LKW-Rampe am Vollsortimentermarkt und Verschluss mit 

einem Rolltor, das während des Verladevorgangs geschlossen wird. 
 
• Lärmschutzwand (Höhe 205 m ü.NN) zum Plangebiet hochabsorbierend im 

Sinne der "Zusätzlichen technischen Vorschriften und Richtlinien für die Aus-
führung von Lärmschutzwänden an Straßen (ZTV-Lsw 88)", mit der der Be-
reich zwischen der eingehausten Laderampe des Vollsortimentermarktes und 
dem Gebäude des Lebensmitteldiscounters geschlossen wird. 
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Die Kombination der beiden Maßnahmen führt dazu, dass die Immissionsricht-
werte der TA -Lärm für "Allgemeine Wohngebiete" im Erdgeschoß und im Frei-
raum in dem o. g. Bereich eingehalten werden.  
Im 1. OG werden die Werte bis in eine Tiefe von ca. 8 - 9 m überschritten. Für 
die zukünftige Planung eines Wohngebietes in diesem Bereich bedeutet dies, 
dass der Freiraum und das Erdgeschoß uneingeschränkt geplant werden kön-
nen. Für die Obergeschosse ist dies jedoch erst ab einer Entfernung von ca. 8 - 
9 m möglich. 
 
Vor diesem Hintergrund wird unter Berücksichtigung und Abwägung aller Be-
lange (künftige Entwicklung eines Wohngebietes im Westen des "E 66", Beein-
trächtigung des Ortsbildes, nachhaltige Sicherung der Nahversorgung in integ-
rierter Ortslage) diese Lärmschutzwand im Plangebiet "E 66" auf eine Höhe von 
205 m ü.NN begrenzt. 
 
Bei einem späteren Bauleitplanverfahren für den Bereich nordwestlich des      
"E 66" besteht dann die Möglichkeit passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. ei-
ne Grundrissorientierung) vorzusehen, die auch hinsichtlich der Obergeschosse 
ein Heranrücken der Wohnnutzung an die Grundstücksgrenze zu den Verbrau-
chermärkten ermöglichen würden.  
 
Für Freibereiche sieht die TA-Lärm grundsätzlich keine maßgeblichen Immissi-
onsorte vor. Ergänzend zu dem eigentlichen Schallgutachten wurden die Ge-
räuschimmissionen in der Nachbarschaft (2 m über Gelände) berechnet, um 
somit auch die diesbezügliche Nachbarverträglichkeit des Vorhabens zu unter-
suchen. 

 
 Die ergänzende Untersuchung hat ergeben, dass in dem Bereich östlich des 

Plangebietes "E 66", in dem der Bebauungsplan "E 9" ein "Dorfgebiet" festsetzt, 
auf dem überwiegenden Flächenanteil der Immissionsrichtwert für "Dorfgebie-
te", insbesondere auch in den hausnahen Außenwohnbereichen, deutlich un-
terschritten und damit eingehalten wird. Nur unmittelbar östlich des Plangebie-
tes "E 66" treten hier geringfügige Überschreitungen von 1 dB(A) bis zu einer 
max. Tiefe von 1 m auf.  

 Auch in dem Bereich, für den der "E 9" ein "Allgemeines Wohngebiet" festsetzt, 
wird in den Freibereichen zum größten Teil der entsprechende Immissions-
richtwert unterschritten und eingehalten. Lediglich in der südlichen Hälfte des 
"Allgemeinen Wohngebietes" werden die Immissionsrichtwerte östlich des 
Plangebietes "E 66" teilweise bis zu einer Tiefe von max. 12 m überschritten.  

 Die Immissionsrichtwerte für "Mischgebiete" werden jedoch in den weit über-
wiegenden Bereichen eingehalten. Bei der Einhaltung der Richtwerte für ein 
"Mischgebiet" ist davon auszugehen, dass sich keine gesundheitsschädigenden 
Auswirkungen ergeben. Der Gesetzgeber hätte sonst in Mischgebieten das 
Wohnen nicht gem. § 6 Abs. 2 BauNVO als allgemein zulässige Nutzung zuge-
lassen. Die einzige Ausnahme bei dieser Betrachtungsweise bildet ein schma-
ler, max. 2,5 m breiter Geländestreifen im Übergang von dem Bebauungsplan 
"E 9" zu dem Plangebiet "E 66". In diesem Bereich werden die Immissionsricht-
werte für "Mischgebiete" um ca. 1 bis 2 dB(A) bis zu einer Tiefe von ca. 2,5 m 
überschritten. 
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 Überschreitungen der Richtwerte für die gemäß "E 9" festgesetzten Gebietsnut-
zungen bzw. die Richtwerte für Mischgebiete treten, wie oben dargelegt, also 
nur unmittelbar an den Randbereichen zu dem Plangebiet "E 66" in geringfügi-
gem Umfang auf. Bei diesem schmalen Geländestreifen kann davon ausge-
gangen werden, dass er nicht dem dauerhaften Aufenthalt dient bzw. hier keine 
ruhebedürftigen Nutzungen vorgesehen werden. Unter Abwägung aller öffentli-
chen und privaten Belange erfolgt somit keine aktive Schallschutzmaßnahme in 
Form einer Lärmschutzwand oder ähnlichem.  

 
 
9.9 Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen 

 
Mülltonnen und Abfallbehälter und deren bauliche Anlagen sind durch intensive 
Begrünung der Sicht und der Sonneneinstrahlung zu entziehen. Die intensive 
Begrünung der Mülltonnen und Abfallbehälter trägt zur Vermeidung der Beein-
trächtigung des Ortsbildes durch diese Anlagen bei. 

 
 
10. Umweltbericht  
 

Der Umweltbericht mit integriertem Landespflegerischen Planungsbeitrag ist 
Bestandteil dieser Begründung und ist dieser als Anlage 1 beigefügt.  

 
Beschreibung des Vorhabens 
 
Die "Lauterbach & Wagenführ GbR" plant die Errichtung von zwei Verbrau-
chermärkten im Stadtteil Mainz-Ebersheim. Mit der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes "Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ - VEP  
(E 66)" beabsichtigt die Stadt Mainz die Schaffung von Baurecht für die geplan-
ten Verbrauchermärkte. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Größe von ca. 1 ha.  
 
Das Plangebiet wird im Norden von der rückwärtigen Bebauung der Fritz-Erler-
Straße begrenzt, im Osten von der Wohnbebauung der Grünberger Straße und 
der Töngesstraße, im Süden von der Töngesstraße und im Westen von den 
Wohn- und landwirtschaftlichen Gebäuden an der Töngesstraße.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt für den gesamten Geltungsbe-
reich ein Sondergebiet “Großflächiger Einzelhandel“ fest. Angepasst an die 
Neigung des Geländes sind Gebäudehöhen von bis zu ca. 10 m vorgesehen. 
Die grünordnerische Gliederung des Plangebietes erfolgt durch die Festsetzung 
von 1.865 m² Grünflächen. Zudem ist die Pflanzung von insgesamt 54 Laub-
bäumen vorgesehen. Hinsichtlich Schallimmissionen werden in Bezug auf Ver-
kehrs- und Gewerbelärm mit der Planung schallmindernde Maßnahmen umge-
setzt. 
 
Durch die Überführung der ehemals gartenbaulich genutzten Fläche in eine 
Sondergebietsfläche “Großflächiger Einzelhandel“ erfolgt mit der Realisierung 
des Bebauungsplanes ein Flächenrecycling, das den Bestimmungen des 
§ 1a Abs. 2 BauGB, dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, Rechnung 
trägt. 
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Die in den Fachgesetzen wie z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landes-
wassergesetz und Landesnaturschutzgesetz sowie in den Fachplänen wie z. B. 
Landschaftsplan und Klimaökologischer Begleitplan, festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes sind für den Bebauungsplan von Bedeutung. 
 
Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich 
des Vorhabens 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen innerörtlichen Bereich, der viele 
Jahre lang als Gartenbaubetrieb genutzt wurde und derzeit ungenutzt brach 
liegt. Im Plangebiet selbst befindet sich keine Wohnbebauung. An das Plange-
biet grenzen Wohngebäude an. Südwestlich und südöstlich handelt es sich um 
gemischte Bauflächen, nordöstlich sowie nördlich um Wohnbauflächen. Nord-
westlich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an, die im Flächennutzungs-
plan als Wohnbauflächen dargestellt sind. Für die Erholungsnutzung hat das 
Plangebiet keine Bedeutung, da es nahezu vollständig von einem Maschen-
drahtzaun bzw. einer Betonmauer umgeben wird und für die Öffentlichkeit un-
zugänglich ist.  
 
Da die Fläche seit einigen Jahren brach liegt, hat sich neben den aus der gar-
tenbaulichen Vornutzung vorhandenen Ziergehölzen und Weihnachtsbaumkul-
turen eine Vegetation aus Ruderalfluren ausgebildet, die in Teilen einen hohen 
Verbuschungsgrad bis hin zur Ausbildung einer Strauch- und Baumhecke auf-
weist. Diese Vegetationsstrukturen weisen überwiegend eine geringe bis mittle-
rer Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz auf. Im Ergebnis der Faunisti-
schen Erhebungen konnte eine artenreiche Vogelgemeinschaft mittlere Bedeu-
tung erfasst werden, die häufig innerhalb von Siedlungsflächen vorkommt. Zu-
dem bieten die Ruderalfluren für Heuschrecken geeignete Lebensraumstruktu-
ren. Mit zunehmender Verbuschung werden jedoch die Lebensräume für die 
Heuschrecken entwertet. Streng geschützte Pflanzen- oder Tierarten befinden 
sich nicht im Plangebiet. 
 
Auf Grund der langjährigen gartenbaulichen Vornutzung des Plangebietes sind 
die Böden anthropogen überprägt. Ein Altlastenverdacht besteht im Plangebiet 
jedoch nicht. 
 
Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. Zudem liegt das Plan-
gebiet in keinem rechtskräftigen Trinkwasserschutzgebiet. Wie Baugrundunter-
suchungen im Rahmen der Planung zeigten, beträgt der Grundwasserflurab-
stand mehr als 2 m. 
 
Das Klima im Plangebiet ist als Stadtrand-/Ortsrandklima mit geringer Baumas-
se und hoher Grünmasse klassifiziert. Damit stellt das Plangebiet einen Klima-
funktionsraum mit Ausgleichswirkung für die umliegende Bebauung dar. Lufthy-
gienische Belastungen des Plangebietes ergeben sich durch die im Süden des 
Plangebietes verlaufende L413 Töngesstraße. Eine Überschreitung von Grenz- 
und Orientierungswerten ist nicht zu erwarten. 
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Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen innerörtlichen Bereich, der viele 
Jahre als Gartenbaubetrieb genutzt wurde und derzeit ungenutzt brach liegt. 
Von Süden nach Norden steigt das Gelände um 7 m an. Das Landschaftsbild 
des Plangebietes wird durch die Ziergehölze und Ruderalflächen, die zuneh-
mend verbuschen, geprägt. Eine optische Wahrnehmbarkeit des Geländes ist 
für die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung gegeben. Die Freifläche wirkt 
dabei für die Nachbarschaft als optische Grünbrache. 
 
Im Plangebiet sind keine Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Sachgüter 
bekannt. 

 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung 
 
Das Planungsvorhaben ist mit der Erhöhung von Schallimmissionen verbunden, 
die sich aus der Zunahme des Verkehrs auf der Töngesstraße sowie den Kun-
den- und Zulieferverkehr auf der Planfläche und die gewerbliche Nutzung selbst 
ergeben. Dem wird bereits durch die Anordnung der Bebauung, die Abtragung 
des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m im Norden, 
die Einhausung der LKW-Rampe am Vollsortimentermarkt und deren Ver-
schluss mit einem Rolltor sowie die Ausführung der Zufahrten aus Schall-
schutzgründen mit Asphaltbelag entgegengewirkt.  
 
Hinsichtlich einer möglichen zukünftigen Bebauung des östlich angrenzenden 
Flurstückes 289/2 wurde unter Zugrundelegung der oben genannten lärmmin-
dernden Maßnahmen im Osten (2 m westlich der Flurstücksgrenze 289/2) die 
Errichtung einer hochabsorbierenden Schallschutzwand mit einer Mindesthöhe 
von 203,2 m ü.NN und im Westen die Errichtung einer hochabsorbierenden 
Schallschutzwand (OK = 205 m ü.NN) mit der der Bereich zwischen der einge-
hausten Laderampe des Vollsortimentermarktes und dem Gebäude des Le-
bensmitteldiscounters geschlossen wird, festgesetzt. 
 
Für die westlich angrenzenden Flurstücke 27/5 und 25/3 wurde ermittelt, dass, 
zwischen einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbebauung und dem 
Plangebiet ohne weitere Schallschutzmaßnahmen ein Abstand von ca. 8 m bis 
9 m notwendig wäre, um die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete 
im 1. OG. einzuhalten. Im Erdgeschoss werden die Immissionsrichtwerte auf 
Grund der o. g. Schallschutzwand eingehalten. Weitere Maßnahmen bleiben 
einem späteren Bebauungsplan für dieses Gebiet vorbehalten. 
 
Im Schallgutachten wurde zudem untersucht, inwieweit durch den zusätzlichen 
Verkehr auf der Töngesstraße die Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV 
eingehalten werden. Auch hier zeigten die Berechnungen, dass an den Wohn-
häusern die entsprechenden Immissionsgrenzwerte für Dorfgebiet, Mischgebiet 
und allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. 
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Um auch die Lärmpegelsituation in den Freibereichen darzustellen wurden die 
Beurteilungspegel in der Nachbarschaft berechnet. Da die TA-Lärm keine maß-
geblichen Immissionsorte in den Außenbereichen der Nachbarschaft vorsieht, 
wurden die Immissionsrichtwerte als Orientierungswert herangezogen. Der 
Vergleich zeigt sowohl für Misch- und Dorfgebiete als auch für Allgemeine 
Wohngebiete, dass dieser auf dem überwiegenden Flächenanteil deutlich un-
terschritten und damit eingehalten wird. 

 
Mit der Überbauung und Versiegelung ist der Verlust von  6.700 m² Ruderalflu-
ren und Gehölzflächen mit einer mittleren Bedeutung für den Arten- und Biotop-
schutz gegeben. Für die Heuschrecken gehen Lebensraumstrukturen in Form 
von Ruderalflächen verloren, die jedoch auf Grund des Fortschreitens der Suk-
zession ausschließlich temporärer Art sind. Die artenreiche Vogelgemeinschaft 
findet auf Grund ihres an Siedlungsstrukturen angepassten Lebensrauman-
spruches in der Umgebung des Plangebietes ausreichend nutzbaren Lebens-
raum. Mit dem Vorhaben ist die Neuanlage von Tier- und Pflanzenlebensräu-
men in Form von flächigen Strauchpflanzungen und Baumpflanzungen verbun-
den. 
 
Durch den Bau der beiden Verbrauchermärkte und der Befestigung der Fahr-
gassen und Stellplätze werden ca. 7.845 m² Böden neu versiegelt. Die Verwen-
dung versickerungsfähiger Beläge im Bereich der Pkw-Stellplätze minimiert da-
bei den Versiegelungsgrad. 
 
Mit der Versiegelung einher geht eine Verschärfung des Oberflächenwasserab-
flusses. Dieser wird durch die Versickerung des auf den Dachflächen und Stell-
plätzen anfallenden Niederschlagswassers in die Tragschicht unterhalb der     
Oberflächenbefestigung der Stellplätze sowie in die Pflanzstreifen zwischen den 
Stellplätzen und in die Grünflächen im östlichen Randbereich des Plangebietes 
entgegen gewirkt. Auf Grund der besonderen Belastung der Flächen der Fahr-
gassen, werden diese an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. 
 
Die Neuversiegelung von ca. 7.845 m² Böden verursacht den Verlust von Flä-
chen mit Kaltluftproduktionsfunktion. Positiv auf die klimatische und lufthygieni-
sche Situation im Plangebiet wirken sich die Anlage der Grün- und Freiflächen 
mit Sträuchern sowie die Pflanzung von insgesamt 54 Laubbäumen aus.  
 
Eine Überschreitung von Grenz- und Orientierungswerten auf Grund von Luft-
schadstoffimmissionen aus dem Verkehr ist wegen der geringen Vorbelastung 
nicht zu erwarten. 
 
Im Rahmen der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 
eine brachliegende Gärtnereifläche innerhalb der Ortslage Ebersheim über-
plant. Durch die Wandlung eines ehemalig gartenbaulich genutzten Raumes in 
ein Nahversorgungszentrum unterliegt das Landschaftsbild einer optischen 
Veränderung.  
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Bereits in der Aufstellung der Planung wurden Maßnahmen zur Verringerung 
von Auswirkungen auf das Schutzgut getroffen. So bewirkt die Abtragung des 
Geländes im Norden um bis zu 4 m eine Einpassung des Planungsvorhabens in 
die Topographie des Geländes. Von den nördlich angrenzenden Wohngebäu-
den ist somit nur das Dach des Vollsortimentermarktes sichtbar.  
 
Der Eingangsbereich des Plangebietes im Süden an der Töngesstraße wird 
durch die Apotheke, die an die Südseite des Lebensmitteldiscounters an-
schließt, optisch und städtebaulich aufgewertet. Die optischen Veränderungen 
des Landschaftsbildes werden zudem durch vorgesehenen Strauch- und 
Baumpflanzungen minimiert. Für den aktiven Schallschutz ist die Errichtung von 
zwei Schallschutzwänden notwendig. Da die Aufstellung der Schallschutzwän-
de innerhalb von Flächen vorgesehen ist, die im Zuge der Planung mit Bäumen 
und hohen Sträuchern dicht bepflanzt werden, sind die Beeinträchtigungen aus 
Sicht der westlich und östlich angrenzenden Nachbargrundstücke gering. Mit 
der Realisierung der geplanten Maßnahmen ist die landschaftsgerechte Wie-
derherstellung des Plangebietes und die Einbindung in die umgebenden Nut-
zungen gewährleistet. 

 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 
 
Das Plangebiet bleibt auf Grund des Maschendrahtzauns und der ca. 50 cm     
hohen Betonmauer weiterhin für die Öffentlichkeit unzugänglich und ungenutzt.  
Der Verbuschungsgrad nimmt zu. Die zunehmende Verbuschung und Verbra-
chung führt langfristig zu einer Aufwertung des Plangebietes als Lebensraum 
für einen Großteil der Tiere und Pflanzen.  
 
Die durch gartenbauliche Vornutzung geprägten Böden dienen weiterhin der 
Versickerung von Niederschlagswasser und der Kaltluftproduktion. Durch die 
fortschreitende Sukzession verwildert das Plangebiet, das als Grünbrache 
wahrgenommen wird. 

 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 
 
Für das Plangebiet wurden folgende umweltfachlichen Maßnahmen entwickelt: 
 
• Schutz der das Plangebiet umgebenden Wohnbebauung vor Schallimmissio-

nen aus dem Plangebiet durch Schallschutzmaßnahmen: 
 
Ø Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 

m im Norden ("Eingraben in das Gelände") 
 
Ø Anordnung der Bebauung als aktive Schallschutzriegel, 
 
Ø Einhausung der LKW-Rampe am Vollsortimentermarkt und Verschluss mit 

einem Rolltor, das während des Verladevorgangs geschlossen wird, 
 
Ø Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag, 
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Ø im Osten (2 m westlich der Flurstücksgrenze 289/2) Errichtung einer 
hochabsorbierenden Schallschutzwand mit Mindesthöhe von 203,2 m      
ü.NN, 

 
Ø im Westen Errichtung einer hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 

205 m ü.NN) mit der der Bereich zwischen der eingehausten Laderampe 
des Vollsortimentermarktes und dem Gebäude des Lebensmitteldiscoun-
ters geschlossen wird. 

• Pflanzung von 54 Einzelbäumen 

• Anlage von flächigen Strauchpflanzungen, Pflanzflächen aus Bodendeckern 
und Stauden- und Strauchpflanzungen (insgesamt 1.865 m²) 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden Vorrang der Innenentwicklung vor 
der Außenentwicklung 

• Versickerung von Niederschlagswasser im Bereich der Tragschichten der 
Stellplätze sowie in die Pflanzstreifen zwischen den Stellplätzen und in die 
Grünflächen im östlichen Randbereich des Plangebietes, 

• Verwendung versickerungsfähiger Beläge im Bereich der Stellplätze 

• Begrünung der Mülltonnen und Abfallbehälter und deren baulichen Anlagen 
 

Gemäß bestehendem Planungsrecht ist für die Frage des landespflegerischen 
Ausgleichs § 1a Abs. 3 BauGB einschlägig. Maßgeblich für die Beurteilung des 
erforderlichen Ausgleichs ist demnach das bestehende Baurecht, d.h. die Fest-
setzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Effenspitz (E9)".  
 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt somit durch eine Gegenüber-
stellung des Planungsrechtes zwischen dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
"Effenspitz (E9)" und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Verbraucher-
märkte 'In der Effenspitze' - VEP (E 66)". Der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan führt im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan für die Schutzgüter 
Boden, Wasser, Klima/Luft zu einer Verschlechterung des Naturhaushaltes, da 
der Anteil versiegelter Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um 
ca. 5.745 m² höher ist. Somit entsteht durch die Realisierung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes "E 66" ein Ausgleichsdefizit von 5.745 m².  

Als Ausgleichsfläche wurde von der Stadt Mainz ein Teilstück eines insgesamt 
ca. 38.260 m² großen Flurstückes im Norden der Gemarkung Ebersheim fest-
gelegt. Von der Ausgleichsfläche wird zur Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
abstände zu den angrenzenden Wirtschaftswegen und den umgebenden Offen-
landflächen ein jeweils ca. 4 m breiter Pufferstreifen als extensives Grünland 
entwickelt. Auf der verbleibenden Ausgleichsfläche wird ein extensives Grün-
land mit insgesamt 40 Walnussbäumen angelegt. 
 
Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung des Vorhabens auf die Umwelt 
 
Durch die Realisierung des Bebauungsplanes "Verbrauchermärkte 'In der      
Effenspitze' (E 66)" entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Maß-
nahmen zur Überwachung sind dementsprechend nicht erforderlich. 
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Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben
aufgetreten sind, bspw. technische Lücken oder fehlende Kenntnisse

Die herangezogenen Unterlagen waren ausreichend, um die Auswirkungen auf
die Schutzgüter ermitteln, beschreiben und bewerten zu können.

Statistik

Sondergebiet Einzelhandel
Öffentliche Verkehrsfläche
Flächen für die Versorgung
Fläche des Plangebietes

10.3:
1.2

11.6

88,9%
10,7 %
0,4%
100 %

Kosten

Der Stadt Mainz entstehen durch die Planung und Realisierung des Vorhabens
keine Kosten.

Zwischen der Stadt Mainz und dem Vorhabenträger wird ein städtebaulicher
Vertrag abgeschlossen, im dem die zur Realisierung des Vorhabens notwendi-
gen Einzelheiten i.S.v. § 12 BauGB geregelt werden.
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1 Einleitung 

Die „Lauterbach & Wagenführ GbR“ plant die Errichtung von zwei Verbrauchermärkten im 
Stadtteil Mainz-Ebersheim. Für das Plangebiet existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan 
„Effenspitz (E 9)“ aus dem Jahre 1993. Der rechtskräftige Bebauungsplan „E 9“ setzt als Art 
der baulichen Nutzung ein Dorfgebiet nach § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest. 
Hiervon weicht die nun vorgesehene Sondergebietsnutzung „großflächiger Einzelhandel“ ab. 
Zur weiteren Sicherung der städtebaulichen Ordnung ist die Änderung des bestehenden 
Planungsrechts in diesem Bereich erforderlich. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ beabsichtigt die Stadt 
Mainz die Schaffung von Baurecht für die geplanten Verbrauchermärkte.  

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden. Dabei ist die Anlage zum Baugesetzbuch anzuwenden. Die Ermittlung 
des Eingriffs in Natur und Landschaft ist in die Umweltprüfung gemäß BauGB integriert. Der 
Umweltbericht beinhaltet ebenfalls den Landschaftsplan gemäß § 8 Landesnaturschutzge-
setzt (LNatSchG). Der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses des vorliegenden Umweltberichtes 
richtet sich nach der Anlage zu § 2, Abs. 4 und § 2a BauGB.  

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 
66)“ wird der rechtskräftige Bebauungsplan „Effenspitz (E 9)“ teilweise überplant und ersetzt. 
Hinsichtlich des Ausgleiches gilt somit § 1a (3) BauGB. Dort heißt es, dass ein Ausgleich 
nicht erforderlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren. Demzufolge ergibt sich der landespflegerische Ausgleichsbedarf 
durch einen Vergleich (Differenzbetrachtung) des rechtskräftigen Bebauungsplanes mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Darüber hinaus wird eine Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung unter Zugrundelegung der Bestandssituation (Vergleich Status Quo mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan) im Plangebiet durchgeführt, die rein informellen Cha-
rakter besitzt. 

2 Beschreibung des Vorhabens 

Die nachfolgenden Kapitel 2.1 bis 2.3 beinhalten die für das geplante Vorhaben zu erbrin-
genden Angaben gemäß Nr. 1a der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. 

• Kurzdarstellung des Inhalts, 
• wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes und 
• Beschreibung der Festsetzungen mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Be-

darf an Grund und Boden. 

2.1 Kurzdarstellung des Inhalts 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst ein A-
real von ca. 1 ha (siehe Karte 1). Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Mainz-Ebersheim, 
Flur 10, Flurstück 30/1 und 35/1 sowie teilweise in den Flurstücken 262/4, 25/4, 52 und 9.  

2.2 Ziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der 
Effenspitze´ (E 66)“ beabsichtigt die „Lauterbach & Wagenführ GbR“ die Schaffung von 
Baurecht für zwei Verbrauchermärkte. Ein Minimal-Markt ist im Norden des Plangebietes 
vorgesehen, ein Aldi-Markt erstreckt sich entlang der westlichen Grenze des Geltungsberei-
ches. Im Minimal-Markt ist zudem ein Backshop geplant. An die Südseite des Aldi-
Gebäudes schließt eine Apotheke an, die den Eingangsbereich an der Töngesstraße optisch 
und städtebaulich aufwertet. Die Verbrauchermärkte und die Apotheke dienen der langfristi-
gen Sicherung der wohnnahen Versorgung mit Lebensmitteln und sonstigen Gütern des täg-
lichen Bedarfs. 
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Das ca. 1 ha große Plangebiet soll dementsprechend in ein Sondergebiet (SO) „großflächi-
ger Einzelhandel“ umgewandelt werden. Die Öffnungszeiten werden zwischen 8:00 Uhr bis 
20:00 Uhr liegen wobei sich der Backshop an denen des Minimal-Marktes orientieren wird 
und damit am Sonntag geschlossen bleibt. Die Apotheke hat zweimal im Monat Nachtdienst 
mit drei bis fünf Kunden. Da nach Schließung der beiden Lebensmittelmärkte auch der Park-
platz nicht mehr anfahrbar ist, werden diese Kunden auf einem separaten Stellplatz vor der 
Apotheke parken. Dieser Stellplatz soll ausschließlich nur hierfür genutzt werden können. 
Die äußere Erschließung des Plangebietes wird zukünftig über die im Süden, in Nordost-
Südwest-Richtung verlaufende L413 Töngesstraße erfolgen (siehe Karte 1). Für Radfahrer 
und Fußgänger wird es zudem die Möglichkeit geben, das Plangebiet über die östlich 
anschließende Grünberger Straße zu erreichen. Im Plangebiet selbst ist verkehrsberuhigter 
Park- und Fußgängerverkehr für Kunden sowie Anliefer- und Entsorgungsverkehr vorgese-
hen.  

2.3 Beschreibung der Festsetzungen mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie 
Bedarf an Grund und Boden 

Im nachfolgenden Kapitel werden die umweltrelevanten Festsetzungen des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ wiedergegeben. 
Weitergehende Ausführungen und Erläuterungen zu den textlichen Festsetzungen sind der 
Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zu entnehmen. Nachfolgende textliche Festsetzun-
gen stellen die Grundlage für die Auswirkungsprognose in Kapitel 4 dar. 

Art der baulichen Nutzung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ 
setzt das Plangebiet als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung “großflächiger 
Einzelhandel“ nach §11 Abs. 3 BauNVO fest. 

Höhe der baulichen Anlagen 

Beide Verbrauchermärkte werden in eingeschossiger Bauweise mit ca. 10 m Gebäudehöhe 
ausgeführt. Das Gelände steigt im Plangebiet von Süden mit ca. 198 m ü. NN nach Norden 
auf ca. 205 m ü. NN an. Durch die Abtragung des Geländes im Norden um ca. 4 m, wird das 
Vorhaben in die Topographie eingepasst. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Böden, Natur und Landschaft 

Kfz-Stellplätze sind in wasserdurchlässigen Belägen mit einem Fugenanteil von mindestens 
10 % auszuführen. 

Schallschutzmaßnahmen 

Hinsichtlich der vorhabenbedingten Schallimmissionen werden zum Schutz der örtlichen 
Wohnbevölkerung in den angrenzenden Gebieten folgende Schallschutzmaßnahmen vorge-
sehen: 

• Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m im Norden 
(„Eingraben in das Gelände“) 

• Anordnung der Bebauung als aktive Schallschutzriegel,  
• Einhausung der LKW-Rampe am Minimalmarkt und Verschluss mit einem Rolltor, das 

während des Verladevorgangs geschlossen wird,  
• Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag, 
• im Osten (2 m westlich der Flurstücksgrenze 289/2) Errichtung einer hochabsorbieren-

den Schallschutzwand mit Mindesthöhe von 203,2 m ü.NN, 
• im Westen Errichtung einer hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 205 m ü.NN) 

mit der der Bereich zwischen der eingehausten Laderampe des Minimal-Marktes und 
dem Gebäude des Aldi-Marktes geschlossen wird. 
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Bepflanzungsmaßnahmen 

Im Plangebiet ist die Pflanzung von insgesamt 54 Laubbäumen mit einem Stammumfang 
von 18/20 beabsichtigt. 

Im gesamten Plangebiet ist bei Begrünungsmaßnahmen landschafts- und standortgerechte 
Vegetation zu verwenden. 

Müllbehälter 

Mülltonnen und Müllbehälter sind in Schränken oder geschlossenen Räumen unterzubrin-
gen bzw. als Gruppenanlagen im Freien durch Einhausung der Sicht zu entziehen. Müll- und 
Abfallbehälter und deren bauliche Anlagen sind intensiv zu begrünen. 

Im Städtebaulichen Vertrag werden zudem Regelungen zu folgenden umweltrelevanten Be-
lagen aufgenommen: 

• Maßnahmen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser und 
• passiven Schallschutzmaßnahmen für das östlich angrenzende Flurstück 289/2. 

Versiegelungsbilanz 

Gegenstand der Tabelle 1 ist die Versiegelungsbilanz des räumlichen Geltungsbereiches 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E66)“. 

Tabelle 1: Flächenbilanz des Geltungsbereiches zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E66)“ 

Flächennutzung Flächengröße 

Versiegelte Flächen 

• Gebäude ca. 3.650 m²
• Zufahrten ca. 3.130 m²
• Straßenfläche, neu  ca. 205 m²
• Stellplätze (wasserdurchlässige Beläge mit 10 % Fugenanteil) ca. 1.695 m²
• Töngesstraße und Trafohäuschen (Bestand) ca. 1.100 m²
 ca. 9.780 m²

Unversiegelte Flächen 

• Grünflächen ca. 1.865 m²

Grundstücksgröße (ohne Bestand und neue Straßenfläche) ca. 10.340 m²

Gesamtfläche des räumlichen Geltungsbereiches ca. 11.645 m²

Tabelle 1 entsprechend führt die Realisierung des Bebauungsplanes zu einer Flächeninan-
spruchnahme durch Versiegelung von insgesamt ca. 9.780 m². Im Bereich der Pkw-
Stellplätze werden wasserdurchlässige Beläge mit einem Fugenanteil von mindestens 10 % 
verwendet. Dementsprechend wird für diese 1.695 m² großen Flächen ein Versiegelungs-
grad von 90 % veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser teilversiegelten Flächen beträgt 
die Neuversiegelung im Geltungsbereich insgesamt [9.780 m² - 170 m²] ca. 9.610 m². Davon 
sind im Geltungsbereich bereits 1.765 m² Fläche versiegelt (siehe Karte 1): 

•    415 m² Einzelgebäude, 
•    300 m² Fußwege, 
• 1.050 m² Töngesstraße. 
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Mit der Realisierung des Bebauungsplanes kommt es somit zu einer Neuversiegelung von 
[9.610 m² - 1.765 m²] ca. 7.845 m². 

Für das Plangebiet existiert seit 1993 der rechtskräftige Bebauungsplan „Effenspitz (E9)“, 
der ein Dorfgebiet mit einer Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 festsetzt. Unter Zugrundelegung 
der GRZ 0,4 ist eine Bebauung auf ca. 4.245 m² zulässig. Die festgesetzten Baugrenzen 
umfassen jedoch eine Fläche von nur ca. 2.100 m². Somit ist die mögliche überbaubare Flä-
che auf ca. 2.100 m² beschränkt. Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Effenspitz (E9)“ liegt 
die Töngesstraße außerhalb des Geltungsbereiches. 

Tabelle 2: Flächenbilanz des Geltungsbereiches zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan unter Zugrundelegung der Festsetzungen des rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes „Effenspitz (E9)“ 

Flächennutzung Flächengröße 

Versiegelte Flächen 

• Baugrenzen ca. 2.100 m²

Unversiegelte Flächen 

• Grünflächen ca. 8.240 m²

Grundstücksgröße (ohne Töngesstraße) ca. 10.340 m²

Gesamtfläche des räumlichen Geltungsbereiches ca. 11.645 m²

Ergebnis: Der vorhabenbezogene Bebauungsplan führt im Vergleich zu dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan „Effenspitz (E9)“ zu einer höheren Neuversiegelung von insgesamt 
[7.845 m² - 2.100 m²] ca. 5.745 m². 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 2d der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. anderweitige Planungs-
möglichkeiten unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans. 

Hinsichtlich in Betracht kommender anderweitiger Planungsmöglichkeiten sind folgende 
Aussagen zu treffen: 

• Innenentwicklung vor Außenentwicklung gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 

Die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vollzieht sich auf einer ehe-
mals gartenbaulich genutzten Fläche innerhalb des Stadtteiles Ebersheim. Durch die Über-
führung dieser Fläche in ein Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ erfolgt mit der Reali-
sierung des Bebauungsplanes eine Innenentwicklung, die den Bestimmungen des 
§ 1a Abs. 2 BauGB Rechnung trägt. Dieser besagt: 

„mit Grund und Boden soll sparsam umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen (...) 
zur Innenentwicklung zu nutzen (...)“. 

Mit der Realisierung der Verbrauchermärkte im innerörtlichen Bereich des Stadtteiles E-
bersheim wird die fußläufige Erreichbarkeit der Märkte gewährleistet. Der integrierte Stand-
ort entspricht insbesondere auch dem Zentrumskonzept der Stadt Mainz. 
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Ein Standort dezentral am Randbereich der Ortslage von Ebersheim würde den fußläufigen 
Einzugsbereich der Verbrauchermärkte deutlich verringern. Dadurch würde sich nicht zuletzt 
das Verkehrsaufkommen des Individualverkehrs mit all den hiermit verbundenen Nachteilen 
für Mensch und Natur erhöhen. 

Mit der Innenentwicklung wird weiterhin § 2 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG entsprochen, der be-
sagt, dass „unbebaute Bereiche (...) wegen ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und für 
die Erholung insgesamt und auch im Einzelnen in der dafür erforderlichen Größe und Be-
schaffenheit zu erhalten“ sind. 

Letztendlich ist der Standort jedoch auch abhängig von den Realisierungsabsichten der 
Vorhabenträgerin. Diese will die Verbrauchermärkte an diesem integrierten Standort realisie-
ren. 

• Äußere Erschließung 

Die äußere Erschließung erfolgt über die vorhandene L413 Töngesstraße im Süden des 
Plangebietes. Weitere Erschließungsmöglichkeiten sind auf Grund der Lage des Gebietes 
innerhalb des bebauten Innenbereichs nicht gegeben. 

2.5 Planerische Ziele und Vorgaben 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 1b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. Darstellung der in ein-
schlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
den Bebauungsplan von Bedeutung sind und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelan-
ge bei der Aufstellung berücksichtigt wurden. 

Folgende in Fachgesetzen festgelegte Ziele des Umweltschutzes sind für den Bebauungs-
plan von Bedeutung: 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Das Plangebiet wird von der stark frequentierten L413 Töngesstraße im Süden begrenzt und 
wird nach Realisierung der Planung selbst eine zusätzliche Schallquelle bilden. Im Hinblick 
auf den Verkehrs- und Gewerbelärm ist das BImSchG anzuwenden und die Verträglichkeit 
mit den geplanten Nutzungen zu gewährleisten. 

• Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) 

Durch die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In 
der Effenspitze´ (E 66)“ kommt es zu einer Versiegelung von Böden und somit zu einer Ver-
schärfung des Abflusses von Oberflächenwasser. Dementsprechend sind die Bestimmun-
gen des LWG, d.h. die Verwertung von Niederschlagswasser, z.B. durch Brauchwassernut-
zung, sowie die Versickerung von Niederschlagswasser zu beachten. 

• Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) / Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG)  

Bei der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der 
Effenspitze´ (E 66)“ sind die Regelungen des LNatSchG anzuwenden. Der Eingriff in Natur 
und Landschaft ist im Sinne des BauGB auszugleichen. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist für 
die Beurteilung des erforderlichen Ausgleichs das Planungsrecht, das nach dem geltenden 
rechtskräftigen B-Plan „Effenspitz (E9)“ aus dem Jahre 1993 für die Planfläche besteht, 
maßgeblich. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt somit durch eine Gegenüber-
stellung vom Planungsrecht des rechtskräftigen B-Planes „Effenspitz (E9)“ und dem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“. 
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Folgende in Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes sind für den Bebauungsplan 
von Bedeutung: 

• Raumordnerische Prüfung 

Auf Grund der Größe des Vorhabens ist eine vereinfachte raumordnerische Prüfung nach 
§ 18 LPlG erforderlich. Gemäß dem Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd vom 24.06.2005 bestehen aus der Sicht von Raumordnung und Landesplanung gegen 
die geplante Errichtung eines Minimal-Markts und eines Aldi-Markts in Mainz-Ebersheim auf 
dem ehemaligen Gärtnereigelände an der L 413 Töngesstraße keine Bedenken. 

• Flächennutzungsplan 

Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Mainz (Stadt Mainz, 2000) stellt den Süden des 
Plangebietes als gemischte Baufläche und den Norden als Wohnbaufläche dar. Diese Dar-
stellung stimmt nicht mit den planungsrechtlichen Zielen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ überein. Aus diesem Grund ist 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

• Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan der Stadt Mainz (Stadt Mainz, 1993) sind keine landespflegerischen 
Entwicklungsziele für das Plangebiet benannt. 

• Klimaökologischer Begleitplan zum Flächennutzungsplan der Stadt Mainz 1992 

Im Klimaökologischen Begleitplan (Stadt Mainz, 1994) wird das Klima im Plangebiet als 
Stadtrand-/ Ortsrandklima mit geringer Baumasse und hoher Grünmasse klassifiziert. Damit 
stellt das Plangebiet einen Klimafunktionsraum von hoher Wertigkeit mit sehr hoher Aus-
gleichswirkung dar. 

• Radwegekarte Mainz 

Die Radwegekarte Mainz (Stadt Mainz, 1996) weist die L413 Töngesstraße als “Radweg 
über Straße“ aus. 

3 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbe-
reich des Vorhabens 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 2a der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. Bestandsaufnahme der 
einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands im Jahr 2005. 

3.1 Menschen 

Wohnen und Wohnumfeld 

Im Plangebiet befinden sich keine Wohngebäude. Das Plangebiet wird nahezu vollständig 
von einem Maschendrahtzaun bzw. einer Betonmauer umgeben und ist für die Öffentlichkeit 
unzugänglich. 

An das Plangebiet grenzen Wohngebäude an. Südwestlich und südöstlich handelt es sich 
um gemischte Bauflächen, nordöstlich sowie nördlich um Wohnbauflächen. Nordwestlich 
grenzen an das Plangebiet landwirtschaftliche Nutzflächen an, die im Flächennutzungsplan 
als Wohnbauflächen dargestellt sind. 
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Freizeit und Erholung 

Das Plangebiet wird nahezu vollständig von einem Maschendrahtzaun bzw. entlang der süd-
lichen Plangebietsgrenze von einer ca. 50 cm hohen Betonmauer umgeben und ist somit für 
die Öffentlichkeit unzugänglich. Über zwei Einfahrten im Süden des Plangebietes sowie im 
Bereich des Toreingangs an der Grünberger Straße im Nordosten ist das Plangebiet für Be-
fugte zugänglich. 

Gemäß Topographischer Karte (Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz, 1999) und Rad-
wegekarte Mainz (Stadt Mainz, 1996) ist die im Süden des Plangebietes in Nordost-
Südwest-Richtung verlaufende Töngesstraße zugleich als Radwanderweg auf einer öffentli-
chen Straße ausgewiesen. 

Vorbelastung 

Vorbelastungen des Plangebietes in Form von Schallimmissionen ergeben sich durch die im 
Süden, in Nordost-Südwest-Richtung verlaufende L413 Töngesstraße. 

3.2 Tiere und Pflanzen 

3.2.1 Tiere 

Für die im Plangebiet vorkommende Fauna liegen keine aktuellen Daten vor. Die Erfassung 
und Bewertung der vorkommenden Tierarten erfolgte im Rahmen faunistischer Erhebungen. 
Ziel der Untersuchung ist es, die faunistische Bedeutung des Plangebietes zu dokumentie-
ren und hinsichtlich des geplanten Sondergebietes zu beurteilen. 

Die faunistischen Begehungen fanden am 22.03., 20.05., 25.05., 16.06., 13.07. und 
16.08.2005 statt. Aufgrund der aus faunistischer Sicht relativ kleinen Untersuchungsfläche 
wurden die Untersuchungen artengruppenübergreifend durchgeführt. Ein besonderer 
Schwerpunkt lag auf der Erfassung der gemäß BNatSchG geschützten Arten, unter Zugrun-
delegung der vorhandenen Biotopstrukturen. Es wurden Vögel, Reptilien, Tagfalter und Heu-
schrecken untersucht. 

Die Vögel des Gebietes wurden durch Sichtbeobachtungen und anhand ihrer arttypischen 
Rufe und Gesänge ermittelt. Nach dem Verhalten und den Biotopgegebenheiten wurde zwi-
schen Brutvögeln (BV) und Nahrungsgästen (NG) unterschieden. Brutvögel geschützter Ar-
ten wurden quantitativ oder semiquantitativ erfasst. Die Reptilien, Tagfalter und Heuschre-
cken der Fläche wurden durch Sichtbeobachtungen, die Heuschrecken zusätzlich anhand 
ihrer arttypischen Rufe und Gesänge ermittelt. Zur Erfassung hochfrequenter Rufe kam ein 
Fledermausdetektor zum Einsatz. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der faunistischen Erhebungen zusammenfassend 
wiedergegeben. Die nachgewiesenen Tierarten sind der Artenliste in Anhang A zu entneh-
men. 

Vögel 

Die auf dem gebüsch- und staudenreichen Gelände vorgefundene Vogelpopulation ist relativ 
artenreich. Nach den von Flade (1999) definierten Leitarten handelt es sich bei den vorge-
fundenen Vogelarten um eine Brutvogelgemeinschaft der Kleingärten, Wohnblockzonen o-
der Gartenstätte mit 60-75%iger Präsenz der jeweiligen Leitarten. Die erfassten Vogelarten 
sind gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG besonders geschützt. Keine der vorgefunde-
nen Arten diese Brutvogelgemeinschaft ist streng geschützt. Insgesamt besitzt das Untersu-
chungsgebiet hinsichtlich Vögel eine mittlere Bedeutung. 

Reptilien 

Im Jahre 2005 wurden in den Monaten März bis Juli gezielt Kartierungen insbesondere auch 
zur Erfassung der Zauneidechse durchgeführt. Trotz intensiver Nachsuche durch Sichtbeo-
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bachtungen und Absuchen von potenziellen Versteckplätzen (Bretter, Hölzer, Steine) konn-
ten keine Zauneidechsen nachgewiesen werden. 

Im Jahre 2006 fanden zu den für Reptilienkartierungen im Sommer günstigsten Tageszeiten 
am 10.07.2006 am Spätnachmittag und am 15.07.2006 in den frühen Morgenstunden (ab 
ca. 07:30 Uhr) weitere gezielte Kartierungen statt. Trotz idealer Witterung wurden wiederum 
keine Zauneidechsen gefunden. 

Die Ergebnisse von 2005 wurden 2006 bestätigt. Das eigentliche Gelände der ehemaligen 
Gärtnerei weist kaum geeignete Strukturen für die Zauneidechse auf. Es existieren hier we-
der eine Population noch Fortpflanzungs- oder Ruhestätten für die Zauneidechse. 

Tagfalter 

Die Tagfalterfauna beschränkt sich auf häufige, typische Arten der Stadtgärten. Selbst unter 
Berücksichtigung der Lage, mitten im Siedlungsbereich von Ebersheim, muss das Arten-
spektrum als verarmt bezeichnet werden. Die wesentlichen Ursachen hierfür sind in dem 
weitgehend fehlenden, für Tagfalter attraktiven Blütenhorizont sowie in der fortgeschrittenen, 
in weiten Teilen flächenhaften Verbuschung zu sehen. Letztere wird zudem von nicht-
einheimischen Gehölzpflanzen dominiert, sodass die Bedeutung des Untersuchungsgebie-
tes für Tagfalter mit gering zu bewerten ist. 

Heuschrecken 

Das überwiegend gebüsch- und staudenreichen Gelände bietet vorwiegend für verbreitete 
Arten einen Lebensraum. Keine der angetroffenen Heuschreckenarten ist gemäß §10 
BNatSchG streng oder besonders geschützt.  

In den Büschen und auf den Stauden lebt das Grüne Heupferd. Auf einigen frischen Stellen 
mit hohen Gräsern zwischen den Büschen im Hintergarten kommen die leicht hygrophile, 
Große Goldschrecke, der Wiesengrashüpfer sowie der euryöke Gemeine Grashüpfer vor. 
Die Flächen zwischen dem ehemaligen Restaurant und der Straße sowie die Fläche unmit-
telbar hinter dem Gebäude sind mit Stauden und eingestreuten Grasflächen bewachsen, auf 
denen die Große Goldschrecke, der Nachtigall-Grashüpfer und der Gemeine Grashüpfer 
beobachtet wurden. Am Eingang auf der westlichen Seite des Grundstückes herrschen bei 
spärlicherem Bewuchs relativ trockene Verhältnisse vor. Hier wurden der Braune Grashüp-
fer und der Nachtigall-Grashüpfer angetroffen. 

Die Heuschreckenpopulation der Untersuchungsfläche ist insgesamt von mittlerer Bedeu-
tung.  

3.2.2 Pflanzen 

Heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) 

Die hpnV im Plangebiet, das dem Landschaftraum „Terrassen mit reichen Lössböden“ zu-
zuordnen ist, wären Buchenwälder. Auf Grund der schwach schwankenden Exposition und 
Bodenqualität in diesem Landschaftsraum würde das Bild durch gleichförmige Waldmeister-
Buchenwälder geprägt. Entsprechend der intensiven Nutzung sind heute nur noch wenige 
als wertvolle Biotope zu bewertende Lebensräume und Kleinstrukturen erhalten (Stadt 
Mainz, 1993). 

Biotop- und Nutzungsstrukturen 

Das ca. 1 ha große Plangebiet wird von einem brachgefallenen Gartenbaubetrieb einge-
nommen.  

Die Ermittlung und Beschreibung der Biotop- und Nutzungsstrukturen basiert auf Ortsbege-
hungen bzw. Kartierungen des Plangebietes und lehnt sich an den Biotoptypenschlüssel der 
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Stadtbiotopkartierung Mainz (Stadt Mainz, 1997a) an. Die im Plangebiet erfassten Biotop- 
und Nutzungsstrukturen sind in Karte 1 dargestellt und in Tabelle 3 beschrieben. 
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Tabelle 3: Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet 

Kategorie Biotoptypen Beschreibung Bewertung 

1000 Biotope der Wohnbaugebiete 
Zu dieser Biotoptypengruppe zählt der Biotoptyp Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung (1700) mit Einzelgebäude (1750). 

1750 Einzelgebäude Die im Süden des Plangebietes erfassten zwei Einzelgebäude sind leerstehend und unterliegen 
somit keiner Nutzung.  

sehr gering 

4000 Biotope der Grünflächen 
Zu dieser Biotoptypengruppe zählt der Biotoptyp Grün- und Parkanlagen (4200) mit Grünanlagen von geringer Flächenausdehnung, intensiv gepflegt (4211). 

4211 Grünanlagen von geringer Flä-
chenausdehnung, intensiv ge-
pflegt 

Im Nordosten des Plangebietes befindet sich im Übergang zur Grünberger Straße eine ca. 10 m 
lange und 5 m breite Grünanlage. Diese Grünanlage wird intensiv gepflegt und wird im Westen 
von Ziergehölzen wie Forsythie (Forsythia x intermedia), Abendländischen Lebensbaum (Thuja 
occidentalis) und einem Einzelbaum, Winterlinde (Tilia cordata), gesäumt. 

gering 

6000 Biotope der Verkehrsanlagen/Verkehrsflächen 
Dieser Biotoptypengruppe ist der Biotoptyp Straßenverkehrsflächen und Wege (6200) mit Hauptverkehrsstraße, Fahrbahn (6221), Fußwege, vollversiegelt, Ränder ohne na-
turschutzrelevante Kleinstrukturen (6251-1) und Fußwege, teilversiegelt, Ränder ohne naturschutzrelevante Kleinstrukturen (6251-2), zuzuordnen. 

6221 Hauptverkehrsstraße, Fahrbahn 

 

Die im Süden des Plangebietes in Nordost-Südwest-Richtung verlaufende Töngesstraße ist die-
sem Biotoptyp zuzuordnen.  

sehr gering 

6251-1 Fußwege, vollversiegelt, Ränder 
ohne naturschutzrelevante Klein-
strukturen 

 

Der jeweils zu den o.g. Einzelgebäude führende, vollversiegelte, ca. 3,50 m bzw. 2 m breite 
Fußweg weist keinen Bewuchs auf. 

sehr gering 
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Kategorie Biotoptypen Beschreibung Bewertung 

6251-2 Fußwege, teilversiegelt, Ränder 
ohne naturschutzrelevante Klein-
strukturen 

Parallel zur Töngesstraße verläuft ein teilversiegelter, d.h. ein gepflasterter Fußweg, der ledig-
lich in den Pflasterfugen einen Bewuchs in Form von Moosen und Wildkräutern aufweist. 

gering 

7000 Biotope landwirtschaftlich genutzter Flächen 
Zu dieser Biotoptypengruppe zählt der Biotoptyp Gärtnereien und Baumschulen (7400) mit Weihnachtsbaumkulturen (7423) und Brachen der Gärtnereien und Baumschulen, 
Steinschutthaufen (7499). 

7423 Weihnachtsbaumkulturen  Im Westen des Plangebietes ist eine Fläche mit Weihnachtbaumkulturen, Tanne (Abies spec.), 
Fichte (Picea abies) und Blaue Stechfichte (Picea pungens `Glauca`) erfasst. Im Unterwuchs 
haben sich zahlreiche Ruderalflurarten wie Beifuß (Artemisia vulgaris), Schafgarbe (Achillea 
millefolium) und Schöllkraut (Chelidonium majus) entwickelt. 

gering 

7499 Brachen der Gärtnereien und 
Baumschulen, Steinschutthaufen 

Im Nordwesten des Plangebietes wurde ein stark mit Moos bewachsener Steinschutthaufen 
kartiert. Vereinzelt sind Ruderalflurarten wie Beifuß (Artemisia vulgaris), Kriechende Quecke 
(Agropyron repens) und Jungaufwuchs von Flieder (Syringa vulgaris) zu verzeichnen. 

gering 

8000 Biotope der Forste, Wälder, Gebüsche und Hecken 
Dieser Biotoptypengruppe sind die Biotoptypen Gebüsche und Hecken (8600) mit Strauch- und Baumhecke (8622), Ziergehölzpflanzungen (8630), Ziergehölzpflanzungen 
mit hohem Totholzvorkommen (8631) sowie Bäume (8800) mit Einzelbaum, standortgerecht, heimisch, < 80 cm Stu (8820), Einzelbaum, standortfremd, nicht heimisch, > 80 
cm Stu (8830), Einzelbaum, standortfremd, nicht heimisch, < 80 cm Stu (8840) zuzuordnen. 

8622 Strauch- und Baumhecken 

 

Im zentralen Bereich des Plangebietes befindet sich eine ca. 7 m lange Strauch- und Baumhe-
cke mit Kirschbaum (Prunus avium), Hasel (Corylus avellana). Im Unterwuchs sind prägnante 
Krautvegetationen (Wiesen-Kerbel - Anthriscus sylvestris, Rainfarn – Tanacetum vulgare) vor-
handen. 

mittel 
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Kategorie Biotoptypen Beschreibung Bewertung 

8630 Ziergehölzpflanzungen 

 

 

Auf Grund der ehemaligen Nutzung des Geländes als Gärtnerei sind im Plangebiet zahlreiche, 
überwiegend standortfremde, nicht heimische Ziergehölze wie Mahonie (Mahonia aquifolium), 
Forsythie (Forsythia x intermedia), Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus), Berberitze (Berberis 
thunbergii) vorhanden. Überwiegend im südlichen Plangebiet, südlich der bestehenden Einzel-
gebäude ist dieser Biotoptyp erfasst worden (siehe nebenstehende Abbildung). Im Unterwuchs 
sind Ruderalflurarten wie Beifuß (Artemisia vulgaris), Schafgarbe (Achillea millefolium) und 
Schöllkraut (Chelidonium majus) sowie punktuelles Vorkommen von Totholz zu verzeichnen. 
Eine ca. 30 m lange Strauch- und Baumhecke mit Abendländischen Lebensbaum (Thuja occi-
dentalis) säumt die westliche Plangebietsgrenze. Im zentralen Bereich des Plangebietes befin-
det sich eine eine ca. 5 m lange Eibenhecke (Taxus baccata). 

gering 

9000 Biotope der Abgrabungsgebiete, Großbaustellen, Ruderalflächen und Bauwagenplätze 
Zu dieser Biotoptypengruppe zählt der Biotoptyp Ältere Ruderalfluren ohne erkennbare Vornutzung (9300) mit Krautreiche Ruderalfluren (9310), Krautreiche Ruderalfluren, 
überwuchert mit Brombeeraufwuchs (9311), Ruderalflur mit Verbuschung (9330), Ruderalflur mit Verbuschung aus überwiegend Pappel und Birke (9331) sowie Ruderalflur 
mit Ziergehölzen (9360). 

9310 Krautreiche Ruderalfluren 

 

Die südwestliche Hälfte des Plangebietes, im Bereich der erfassten Einzelgebäude wird über-
wiegend von dem Biotoptyp Krautreiche Ruderalflur eingenommen, der durch Arten wie Rain-
farn (Tanacetum vulgare), Beifuß (Artemisia vulgaris), Schafgarbe (Achillea millefolium), 
Herbstlöwenzahn (Leontodon autumnalis), Schöllkraut (Chelidonium majus), Goldrute (Solidago 
canadensis) und Klette (Arctium spec.) geprägt wird (siehe nebenstehende Abbildung).  

mittel 

9311 Krautreiche Ruderalfluren, über-
wuchert mit Brombeeraufwuchs 

 

Im zentralen Bereich des Plangebietes sowie im Südosten, westlich der Trafostation sind Kraut-
reiche Ruderalfluren mit Rainfarn (Tanacetum vulgare), Beifuß (Artemisia vulgaris), Schafgarbe 
(Achillea millefolium) kartiert worden, die von Brombeeren (Rubus fruticosus) überwuchert wer-
den (siehe nebenstehende Abbildung). 

mittel 
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Kategorie Biotoptypen Beschreibung Bewertung 

9330 Ruderalflur mit Verbuschung  

 

Ruderalfluren mit Initialverbuschung von Pappel (Populus spec.) und Birke (Betula spec.) sind 
im Zentrum des Plangebietes erfasst worden. In einzelnen Bereichen werden diese Bestände 
von Brombeeren (Rubus fruticosus) überwuchert. Weiterhin ist ein hoher Anteil von Totholzvor-
kommen zu verzeichnen. 

mittel 

9331 Ruderalflur mit Verbuschung ü-
berwiegend Pappel und Birke 

Eine kleine Fläche Ruderalfluren mit Initialverbuschung von Pappel (Populus spec.) und Birke 
(Betula spec.) wurden im nördlichen Plangebiet kartiert. 

mittel 

9360 Ruderalflur mit Ziergehölzen Ruderalfluren mit Ziergehölzen, Mahonie (Mahonia aquifolium), Forsythie (Forsythia x interme-
dia), Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) sind im zentralen Bereich des Plangebietes zu doku-
mentieren. 

gering 
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Für die wildlebende Tier- und Pflanzenwelt sind folgende Wert- und Funktionselemente von 
besonderer Bedeutung: 

• die natürlichen und naturnahen Lebensräume mit ihrer speziellen Vielfalt an Arten und 
Lebensgemeinschaften (einschließlich der Räume die bestimmte Tierarten für ihre Wan-
derungen innerhalb ihres Lebenszyklus benötigen), 

• Lebensräume der im Bestand bedrohten Arten (einschließlich der Räume für Wanderun-
gen), 

• Flächen, die sich für die Entwicklung der genannten Lebensräume besonders gut eignen 
und die für die langfristige Sicherung der Artenvielfalt benötigt werden, 

• einzelne, durch besonderen Kultureinfluss bedingte Lebensräume, z.B. Hecken und Wie-
sen, 

• Biotope gemäß § 30 BNatSchG bzw. entsprechender landesrechtlicher Regelungen 
(d.h. im konkreten Fall Biotope gemäß § 28 LNatSchG) und die Standorte, die für deren 
Entwicklung günstige Voraussetzungen bieten sowie Lebensräume der in den einschlä-
gigen Artenschutzabkommen und –übereinkommen (z.B. Bundesartenschutzverordnung, 
Ramsar-Konvention, FFH-Richtlinie) aufgeführten Arten. 

Die Bedeutung der erfassten Biotoptypen im Landschaftshaushalt lässt sich über die Le-
bensraum- und Artenschutzfunktion ermitteln. Die der Funktionserfüllung zugeordneten Kri-
terien sind nachfolgend kurz erklärt: 

Die Ermittlung der Diversität erfolgt durch die Verknüpfung der Artenvielfalt und der Struktur-
vielfalt. Die Artenvielfalt wird als relative Größe auf die durchschnittliche Artenzahl der häu-
figsten Biotoptypen des Untersuchungsraumes bezogen (siehe Tabelle 4). 

Tabelle 4: Artenvielfalt 

sehr geringe Artenvielfalt gegenüber der durchschnittlichen Artenzahlen der häufigsten Bi-
otoptypen eine sehr geringe Artenzahl vorhanden 

geringe Artenvielfalt gegenüber der durchschnittlichen Artenzahlen der häufigsten Bi-
otoptypen eine geringe Artenzahl vorhanden 

mittlere Artenvielfalt gegenüber der durchschnittlichen Artenzahlen der häufigsten Bi-
otoptypen eine mittlere Artenzahl vorhanden 

hohe Artenvielfalt gegenüber der durchschnittlichen Artenzahlen der häufigsten Bi-
otoptypen eine hohe Artenzahl vorhanden 

sehr hohe Artenvielfalt gegenüber der durchschnittlichen Artenzahlen der häufigsten Bi-
otoptypen eine sehr hohe Artenzahl vorhanden 

Die Strukturvielfalt gibt als Kriterium an, wie viele verschiedene Lebensräume und Lebens-
formen innerhalb eines Biotoptyps auftreten können (siehe Tabelle 5). 

Tabelle 5: Strukturvielfalt 
sehr geringe Strukturvielfalt Biotoptyp nicht differenziert, keine Lebensraumtypen 
geringe Strukturvielfalt Biotoptyp gering differenziert, wenige Lebensraumtypen 
mittlere Strukturvielfalt Biotoptyp teilweise differenziert, mehrere Lebensraumtypen vor-

handen 
hohe Strukturvielfalt Biotoptyp gut differenziert, mehrere Lebensraumtypen vorhanden
sehr hohe Strukturvielfalt Biotoptyp mit starker vertikaler und horizontaler Differenzierung 

und zahlreichen Lebensraumtypen 

Wie in Tabelle 6 dargestellt, werden für die Diversität je nach Kombination von Arten- und 
Strukturvielfalt fünf Wertstufen von „sehr gering“ bis „sehr hoch“ vergeben. 
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Tabelle 6: Verknüpfungsschema Diversität 

 
Diversität 

 Artenvielfalt   

  sehr hoch hoch mittel gering sehr gering 
 sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch mittel gering 
Struktur- hoch sehr hoch hoch hoch mittel gering 
vielfalt mittel hoch hoch mittel gering sehr gering 
 gering mittel mittel gering gering sehr gering 
 sehr gering gering gering sehr gering sehr gering sehr gering 

Typische Biotope, die aus der Diversität ihre hohe Bedeutung erlangen, sind zum Beispiel 
Feuchtwiesen. Diversität ist aber nicht das einzige Kriterium für hochwertige Biotope. So be-
sitzen Moore und Röhrichte eine geringe Struktur- und Artenvielfalt. Ihre sehr hohe Bedeu-
tung ergibt sich aus anderen Kriterien wie der Entwicklungsdauer oder der Seltenheit. 

Ein wichtiges Kriterium für die Wiederherstellbarkeit eines Biotoptyps ist seine Entwick-
lungsdauer (siehe Tabelle 7). Biotope, die eine Entwicklungsdauer aufweisen, die die derzei-
tigen Planungszeiträume überschreitet, sind nicht ersetzbar. Man geht hier von einer Ent-
wicklungsdauer von über 30 Jahren aus. Bei einer hohen oder sehr hohen Entwicklungs-
dauer sind die Biotope auf keinen Fall ersetzbar. Es wurden die Entwicklungszeiten nach 
Kaule & Schober (1985) und Kaule (1991) zugrunde gelegt, die in fünf Stufen zwischen 
„sehr hoch” und „sehr gering” liegen. 

Tabelle 7: Entwicklungszeiten der Biotoptypen (verändert nach Kaule & Schober 1985 
und Kaule 1991) 

Entwick-
lungszeit 

Entwicklungs-
dauer 

Ersetzbarkeit Biotoptypen (Beispiele) 

250 – 10.000 
Jahre 

sehr hoch  unseren Pla-
nungshorizont ü-
berschreitend, un-
ersetzbar 

Hochmoore, Niedermoore mit hoher Torf-
mächtigkeit, Wälder mit alten Bodenprofilen, 
Trockenrasen, Hecken auf alten Steinriegeln, 
Niedermoore und Übergangsmoore, natürli-
che Seen 

150 – 250 
Jahre 

hoch  unseren Pla-
nungshorizont ü-
berschreitend, un-
ersetzbar 

Wälder mit Profilen mit hohem Stoffumsatz, 
manche Auwälder, die meisten Hecken und 
Alleen 

30 (50) – 150 
Jahre 

mittel  bei sehr lang-
fristigen Pla-
nungshorizonten 
ersetzbar 

artenarme, wenig differenzierte Hecken, 
Schwingrasen und  andere Verlandungsöko-
systeme an Weihern, Weidengebüsche, ar-
tenreiche zweischürige Wiesen 

15 – 30  
Jahre 

gering ersetzbar Gebüsche auf Brachen, Ginsterheiden auf 
Brachen, artenarme Mähwiesen, Hochstau-
denfluren, geschlossene artenreiche Gras- 
und Staudenfluren an Böschungen und 
Dämmen, Grabensäume (wenn alternierend 
geräumt), eutrophe und mesotrophe sekun-
däre Stillgewässer 

1 – 15 Jahre sehr gering  ersetzbar sekundäre Sandrasen mit Flora der Binnen-
dünen, Zwergbinsenfluren, Gräben, Rude-
ralfluren 

Auf Grund der langen Entwicklungszeit sind naturnahe Biotope mit einer höheren Bedeutung 
einzustufen als künstliche bzw. stark anthropogen geprägte Biotope. Nach Ellenberg (1986) 
sind sieben Abstufungen der Naturnähe möglich, die von „unberührt bzw. natürlich” bis 
„künstlich” reichen (siehe Tabelle 8). 
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Tabelle 8: Abstufung der Naturnähe 

Natürlichkeitsabstufung Biotoptypen (Beispiele) 
unberührt / natürlich *) Moor- und Bruchwälder, standortgemäße Waldgesellschaften, 

unbegradigte Flüsse, Quellen, Urwälder, Altarme von Flüssen 
naturnah Naturnahe Wälder, Großseggenriede 
bedingt naturnah Magerrasen, Heiden, Hecken mit standorttypischen Gehölzen 
bedingt naturfern Streuobstwiesen, Hecken, Feldgehölze, ausdauernde Brach- und 

Ruderalfluren, extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Forste mit 
heimischen Gehölzen 

naturfern Forste mit standortfremden Gehölzen, Intensivgrünland,  
Ackerbrachen, neophytenreiche Ruderalfluren  

naturfremd Äcker, intensiv bewirtschaftete Obstplantagen, Sand-, Kies- und 
Tongruben in Betrieb, öffentliche Grünflächen 

künstlich Geschlossene Bebauung, versiegelte Straßen, industriell-
gewerbliche Bebauung 

*) Da unberührte Biotope in der anthropogen geprägten Landschaft nicht mehr existieren, sind die Ab-
stufungen unberührt und natürlich zusammengefasst worden. 

Aus den genannten Kriterien ergibt sich die Bedeutung bzw. die Empfindlichkeit der einzel-
nen Biotoptypen, die in fünf Bewertungsstufen von „sehr hoch” bis „sehr gering” reicht (siehe 
Tabelle 9).  

Tabelle 9: Einstufung der Biotope 
Bedeutung 
sehr hoch *) neben einer sehr hohen Struktur- und Artenvielfalt zeichnen sich die entsprechende 

Biotoptypen durch Naturnähe und hohe bis sehr hohe Entwicklungsdauer aus; die-
se Biotoptypen sind ± stark gefährdet; sie besitzen ein nahezu vollständiges Spekt-
rum an standortspezifischen Pflanzenarten; es handelt sich um geschützte Biotop-
typen gemäß § 28 LNatSchG 

hoch die Struktur- und Artenvielfalt ist mittel bis hoch entwickelt, die meist gefährdeten 
Biotoptypen zeichnen sich durch eine relative Naturnähe aus, die Entwicklungs-
dauer ist mittel bis hoch, es kommen einige standortspezifischen Arten vor 

mittel hier ist eine mittlere Arten- und Strukturvielfalt vorhanden, der Biotoptyp ist natur-
fern, besitzt eine geringe bis mittlere Entwicklungsdauer und weist wenige stand-
ortspezifische Arten auf 

gering der Biotoptyp weist kaum Struktur- oder Artenvielfalt auf, er ist naturfremd und be-
sitzt eine sehr kurze Entwicklungszeit; es kommen kaum standortspezifischen Ar-
ten vor 

sehr gering der Biotoptyp weist keine Struktur- oder Artenvielfalt auf, er ist künstlich und es 
kommen keine standortspezifischen Arten vor 

*) hier sind auch struktur- und artenarme Biotope (Röhrichte, Großseggenriede und Moore) enthalten 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Bewertung der einzelnen Biotoptypen im Plangebiet 
dargestellt. 
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Tabelle 10: Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet 

Kategorie Biotoptypen Gefähr-
dung 

Schutz nach 
LNatSchG 

Diversität (Arten- und 
Strukturvielfalt) 

Naturnähe Entwicklungsdauer Bewertung 

1750 Einzelgebäude - - sehr gering künstlich sehr gering sehr gering 
4211 Grünanlagen von geringer Flächenaus-

dehnung, intensiv gepflegt - - gering naturfremd sehr gering gering 

6221 Hauptverkehrsstraßen, Fahrbahn - - sehr gering künstlich sehr gering sehr gering 
6251-1 Fußwege, vollversiegelt, Ränder ohne 

naturschutzrelevante Kleinstrukturen - - sehr gering künstlich sehr gering sehr gering 

6251-2 Fußwege, teilversiegelt, Ränder ohne 
naturschutzrelevante Kleinstrukturen - - gering naturfremd sehr gering gering 

7423 Weihnachtsbaumkultur - - gering naturfern sehr gering gering 
7499 Brachen der Gärtnereien und Baum-

schulen, Steinschutthaufen - - gering naturfremd sehr gering gering 

8622 Strauch- und Baumhecke - - mittel naturfern gering mittel 
8630 Ziergehölzpflanzungen - - mittel naturfremd sehr gering gering 
9310 Krautreiche Ruderalflur - - mittel bedingt naturfern sehr gering mittel 
9311 Krautreiche Ruderalfluren, überwuchert 

mit Brombeeraufwuchs - - mittel bedingt naturfern sehr gering mittel 

9330 Ruderalflur mit Verbuschung  - - mittel bedingt naturfern sehr gering mittel 
9331 Ruderalfluren mit Verbuschung überwie-

gend Pappel und Birke - - mittel bedingt naturfern sehr gering mittel 

9360 Ruderalflur mit Ziergehölzen - - mittel naturfremd sehr gering gering 
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Das ca. 1 ha große Plangebiet wird von einem brachgefallenen Gartenbaubetrieb einge-
nommen. Die Vegetationsstrukturen, die sich seitdem entwickelt haben sind, vor allem im 
nördlichen Teil des Plangebietes, geringer und sehr geringer Bedeutung (siehe Abbildung 
1). Es handelt sich hierbei um Weihnachtsbaumkulturen sowie Brachen der Gärtnereien und 
Baumschulen. Hochwertige Pflanzenlebensräume sind im Plangebiet nicht zu verzeichnen. 
Mittelwertige Biotoptypen in Form von krautreichen Ruderalfluren und Ruderalfluren mit Ver-
buschung kommen auf einer Fläche von insgesamt ca. 6.700 m² überwiegend im Süden des 
Plangebietes vor (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet (unmaßstäblich) 

 

3.2.3 Geschützte Flächen und Objekte 

Im Plangebiet wurden keine gemäß § 28 LNatSchG geschützten Biotope erfasst. Im Plan-
gebiet und dessen unmittelbaren Umfeld sind keine geschützten Flächen und Objekte aus-
gewiesen (Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, 2005). 

Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz 

Gemäß § 1  Abs. 2 der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der 
Stadt Mainz sind alle nicht wirtschaftlich genutzten Bäume mit einem Stammumfang von 
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80 cm und mehr, gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Boden geschützt (Stadt 
Mainz, 2003). Im Plangebiet existieren keine geschützten Bäume. 

3.2.4 Streng geschützte Arten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG 

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen wurden im Plangebiet keine streng geschützten 
Tierarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG erfasst.  

Streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG konnten im Plan-
gebiet nicht erfasst werden. 

3.3 Boden 

Geologisch gehört das Gebiet dem Mainzer Becken an. Auf Grund der gartenbaulichen Vor-
nutzung sind im Plangebiet anthropogen veränderte Bodenstrukturen zu verzeichnen. Ge-
mäß der Baugrunderkundung vom Baugrundbüro Simon, Ingenieurgesellschaft mbH (2005) 
setzt sich der Schichtenaufbau des Untergrundes wie folgt zusammen: 

• 0,4 – 0,5 m unter GOK Oberboden, 
• bis 0,80 m unter GOK Auffüllungen, Bauschutt im Nordwesten des Plangebietes, 
• bis 6,0 m unter GOK quartäre Schluffe. 

Vorbelastung 

Gemäß dem Koordinierungsgespräch vom 09.02.2005 und dem Baugrundgutachten zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E66)“ liegen 
keine Altlastenverdachtsstandorte im Plangebiet vor. 

3.4 Wasser 

Im Plangebiet sind keine stehenden oder fließenden Oberflächengewässer anzutreffen (sie-
he Karte 1). Das Plangebiet liegt in keinem rechtskräftigen Trinkwasserschutzgebiet (Minis-
terium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, 2005).  

Gemäß der Baugrunderkundung (Baugrundbüro Simon, Ingenieurgesellschaft mbH, 2005) 
sind bis zur Endteufe, im Freiflächenbereich in 2,0 bzw. im Grundrissbereich der geplanten 
Märkte in 6,0 m, keine Grund- und Schichtwasserstände festgestellt worden. Jahreszeitlich- 
und witterungsbedingt können lokal Schichten-/ Hangwasser in unterschiedlicher Tiefe 
angetroffen werden. Weiterhin können lokale Untergrundvernässungen durch sich temporär 
aufstauende versickernde/ versickerte Oberflächenwässer auftreten. 

3.5 Klima / Luft 

Regionalklima 

Regionalklimatisch lässt sich das Plangebiet in das kontinental geprägte Klima des Mainzer 
Beckens einordnen. Durch die Lee-Lage dieses Beckens ergeben sich vergleichsweise ho-
he Temperaturen - Jahresdurchschnittstemperatur 10,2°C, und geringe Niederschläge - Jah-
resdurchschnittsniederschlag 515 mm. Bei ebenfalls geringen Windgeschwindigkeiten 
herrscht ein verminderter Luftaustausch vor; es kommt zu einer höheren Sonneneinstrah-
lung. Im Plangebiet dominieren Westsüdwest- und Ostwinde. 

Lokalklima 

Die unversiegelten Flächen des Plangebietes fungieren als Kaltluftproduktionsflächen und 
tragen somit innerorts zur Entstehung eines kleinklimatischen Gunstraumes bei, dessen po-
sitive Auswirkungen auf das Kleinklima auch bis in die angrenzenden Wohnbauflächen rei-
chen. Im Klimaökologischen Begleitplan (Stadt Mainz, 1994) wird das Klima im Plangebiet 
als Stadtrand-/Ortsrandklima mit geringer Baumasse und hoher Grünmasse klassifiziert. 
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Damit stellt das Plangebiet einen Klimafunktionsraum von hoher Wertigkeit mit sehr hoher 
Ausgleichswirkung dar. 

Vorbelastung 

Lufthygienische Belastungen des Plangebietes ergeben sich durch die im Süden des Plan-
gebietes verlaufende L413 Töngesstraße. Eine Überschreitung von Grenz- und Orientie-
rungswerten ist nicht zu erwarten. 

3.6 Landschaft 

Das Landschaftsbild im Plangebiet weist durch die gartenbauliche Vornutzung eine anthro-
pogene Überprägung auf. Ein Großteil der Fläche wird von krautreichen Ruderalfluren, die 
z.T. Verbuschung aufweisen geprägt. Im Süden des Plangebietes befinden sich zwei leer-
stehende Einzelgebäude, die von zahlreichen Ziergehölzen gesäumt werden. Von Süden 
nach Norden steigt das Gelände um 7 m an. Eine optische Wahrnehmbarkeit des Geländes 
ist für die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung gegeben. Die Freifläche wirkt dabei für 
die Nachbarschaft als optische Grünbrache. 

Abbildung 2: Blick über das Plangebiet von Südwesten nach Nordosten 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Sachgüter bekannt. 

3.8 Wechselwirkungen 

Im Rahmen des Umweltberichtes werden neben der Beschreibung und Bewertung der ein-
zelnen Schutzgüter auch die Wechselwirkungen zwischen diesen betrachtet. 

Mit Aufgabe der gartenbaulichen Nutzung haben sich im Pangebiet großflächige, z.T. verbu-
schende Ruderalfluren sowie Gehölzflächen in Form einer Baum- und Strauchhecke ausge-
bildet, die eine mittlere Bedeutung für eine artenreiche Vogelgemeinschaft der Siedlungsflä-
chen und für Heuschrecken besitzen. Streng geschützte Pflanzen- und Tierarten gemäß 
§ 10 BNatSchG konnten im Plangebiet nicht erfasst werden. Im Plangebiet kommen keine 
geschützten Flächen und Objekte (Naturschutz, Wasserschutz) vor.  

Durch die gartenbauliche Vornutzung weist das Plangebiet eine stark anthropogen über-
prägte Bodenstruktur auf. Die Flächen tragen aufgrund ihres geringen Versiegelungsgrades 
zur Kaltluftproduktion bei. Da das Landschaftsbild im Plangebiet aufgrund der intensiven 
gartenbaulichen Vornutzung eine starke anthropogene Überprägung aufweist und zudem 
von einem Zaun bzw. einer Mauer umgeben wird, besitzt es für die Erholungsnutzung nur 
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eine untergeordnete Bedeutung. Es wird durch Schall- und Luftschadstoffimmissionen der 
Töngesstraße vorbelastet. 

3.9 Biologische Vielfalt 

Die Biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, umfasst neben der Vielfalt der Arten 
auch die genetische und ökosystemare Vielfalt. Mit dem Schutz und der Erhaltung der Biodi-
versität wird gleichzeitig das Überlebensprinzip der Natur gesichert. Durch eine große Viel-
falt der Arten und Lebensgemeinschaften ist es der Natur möglich, sich an wandelnde Um-
weltbedingungen anzupassen. 

Die Realisierung des Bebauungsplanes vollzieht sich auf einer gartenbaulich genutzten Flä-
che innerhalb des Stadtteiles Ebersheim. Das ca. 1 ha große Plangebiet liegt seit einigen 
Jahren brach. Im Plangebiet haben sich als Vegetationsstrukturen überwiegend Ruderalflu-
ren entwickelt, die zum Teil Initialverbuschung aufweisen.  

Entsprechend der anthropogenen Überprägung ist für das Plangebiet eine geringe bis mittle-
re Artenvielfalt zu dokumentieren. Es konnte eine gefährdete Heuschreckenart der Roten 
Liste Deutschland (Großen Goldschrecke) erfasst werden. Arten der Roten Liste Rheinland-
Pfalz sowie gemäß § 28 LNatSchG geschützten Biotope wurden nicht erfasst. Streng ge-
schützte Pflanzenarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG wurden ebenfalls nicht 
aufgenommen. Im Rahmen der faunistischen Erhebungen wurden im Plangebiet keine 
streng geschützten Tierarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG erfasst. 

In Bezug auf die genetische und ökosystemare Vielfalt ist für das Plangebiet, bedingt durch 
die gartenbauliche Vornutzung insgesamt eine untergeordnete Bedeutung abzuleiten. 

4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 2b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung.  

Da für das Plangebiet bereits der rechtskräftige Bebauungsplan „Effenspitz (E 9)“ aus dem 
Jahr 1993 existiert, gilt hinsichtlich des Ausgleiches § 1a(3) BauGB. Dort heißt es, dass ein 
Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt sind oder zulässig waren. Im Folgenden werden die zu erwartenden Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Umwelt in Form eines Vergleiches (Differenzbetrachtung) 
von 

• Fall A: der Bestandssituation im Jahre 2005 (Status Quo) mit dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ und 

• Fall B: dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Effenspitz (E9)“ mit dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ 

ermittelt, beschrieben und bewertet. Eine örtliche und inhaltliche Zuordnung der Umwelt-
auswirkungen erfolgt zudem über eine Ausweisung von Konfliktschwerpunkten, die in Karte 
1 dargestellt und benannt sind. 

4.1 Menschen 

Fall A 

Im Zuge der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte 
´In der Effenspitze´ (E 66)“ entsteht ein wohnungsnahes Versorgungszentrum mit zwei 
Verbrauchermärkten und einer Apotheke. Das Plangebiet wird damit der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. 
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Die äußere Erschließung des Plangebietes führt über die Straße L413 Töngesstraße im Sü-
den. Des Weiteren ist eine fußläufige Anbindung an die Grünberger Straße vorgesehen. Die 
Zugänglichkeit des neuen Sondergebietes für Kundenverkehr sowie Anliefer- und Entsor-
gungsfahrzeuge wird über die geplante innere Erschließung gewährleistet. 

Das geplante Vorhaben verursacht Geräusche vor allem durch den Verkehr und die Nut-
zung der Parkplatzanlage. Insgesamt sind für das Nahversorgungszentrum 2.467 Pkw-
Bewegungen und 20 Lkw-Bewegungen zu erwarten. Die Pkw-Bewegungen finden in der 
Zeit von 7:30 Uhr bis 20:30 Uhr statt. Für den ALDI-Markt sind in der Zeit von 6:00 Uhr bis 
7:00 Uhr eine Lkw-Anlieferung ohne Kälteaggregat und in der Zeit von 7:00 Uhr bis 
20:00 Uhr zwei Lkw-Anlieferungen mit Kälteaggregat zu erwarten. Für den Minimal-Markt 
finden sowohl in der Zeit von 6:00 Uhr bis 7:00 Uhr als auch in der Zeit von 7:00 Uhr bis 
20:00 Uhr jeweils zwei Lkw-Anlieferungen ohne Kälteaggregat statt. Drei Lkw mit Kälteag-
gregat sind in der Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu erwarten. Nachts finden keine Anliefe-
rungen statt. Die daraus resultierenden Geräusche können sich nachteilig auf die Nachbar-
schaft auswirken (siehe Konfliktschwerpunkt M1 in Karte 1). Diesem Tatbestand wurde be-
reits im Zuge der Planung Rechnung getragen. Folgende Maßnahmen wurden planerisch 
entwickelt (siehe Maßnahmen M1-M4 in Karte 2): 

• Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m im Norden 
(„Eingraben in das Gelände“) 

• Anordnung der Bebauung als aktive Schallschutzriegel,  
• Einhausung der LKW-Rampe am Minimalmarkt und Verschluss mit einem Rolltor, das 

während des Verladevorgangs geschlossen wird,  
• Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag. 

Die Verträglichkeit mit der angrenzenden Wohnbebauung wurde durch das Büro ITA durch 
schalltechnische Untersuchungen überprüft. Die Berechnungen der Beurteilungspegel er-
gab, dass an sämtlichen untersuchten bestehenden Wohnhäusern die entsprechenden Im-
missionsrichtwerte tags nach TA-Lärm ohne weitere Maßnahmen eingehalten werden. Das 
Spitzenpegelkriterium wird unterschritten und damit auch eingehalten. 

Im Schallgutachten fanden zudem Untersuchungen hinsichtlich einer möglichen zukünftigen 
Bebauung des östlich angrenzenden Flurstückes 289/2 und der nordwestlich des Plangebie-
tes liegenden Wohnbebauung statt. Unter Zugrundelegung der oben genannten lärmmin-
dernden Maßnahmen wurden folgende weitere Maßnahmen entwickelt und festgesetzt: 

• im Osten (2 m westlich der Flurstücksgrenze 289/2) Errichtung einer hochabsorbieren-
den Schallschutzwand mit Mindesthöhe von 203,2 m ü.NN, 

• im Westen Errichtung einer hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 205 m ü.NN) 
mit der der Bereich zwischen der eingehausten Laderampe des Minimal-Marktes und 
dem Gebäude des Aldi-Marktes geschlossen wird. 

Für die westlich angrenzenden Flurstücke 27/5 und 25/3 wurde zudem ermittelt, dass zwi-
schen einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbebauung und dem Plangebiet oh-
ne weitere Schallschutzmaßnahmen ein Abstand von ca. 8 m bis 9 m notwendig wäre, um 
die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete im 1. Obergeschoss einzuhalten. Im 
Erdgeschoss werden die Immissionsrichtwerte ohne weitere Maßnahmen eingehalten. Wei-
tere Maßnahmen bleiben einem Bebauungsplan für dieses Gebiet vorbehalten. 

Im Schallgutachten wurde ebenfalls untersucht, inwieweit durch den zusätzlichen Verkehr 
auf der Töngesstraße die Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV eingehalten werden. 
Auch hier zeigten die Berechnungen, dass an den Wohnhäusern die entsprechenden Im-
missionsgrenzwerte für Dorfgebiet und allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. 

Im Städtebaulichen Vertrag werden zudem Regelungen zu passiven Schallschutzmaßnah-
men für das östlich angrenzende Flurstück 289/2 aufgenommen. 

Um auch die Lärmpegelsituation in den Freibereichen darzustellen und somit auch diesen 
Aspekt zu berücksichtigen, wurden ergänzend zu der gutachterlichen Stellungnahme des 
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Büros ITA (2006b) die Beurteilungspegel in der Nachbarschaft in einer Höhe von h = 2,0 m 
über Oberkante Gelände berechnet. Jedoch sieht die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-
Lärm) keine maßgeblichen Immissionsorte in den Außenbereichen der Nachbarschaft vor.  

Als Orientierungswerte wurden daher die Immissionsrichtwerte nach TALärm herangezogen, 
d.h. Allgemeines Wohngebiet (tags 55 dB(A)) und Misch- und Dorfgebiet (tags 60 dB(A)). 

Der Vergleich mit dem orientierenden Immissionsrichtwert zeigt für Misch- und Dorfgebiete, 
dass dieser auf dem überwiegenden Flächenanteil, insbesondere auch in den hausnahen 
Außenwohnbereichen, deutlich unterschritten und damit eingehalten wird. Nur unmittelbar 
östlich des Bauvorhabens treten geringfügige Überschreitungen von maximal 1 dB(A) in ei-
ner maximalen Tiefe von 1 m auf. 

Auch für Allgemeine Wohngebiete zeigt sich, dass in den Freibereichen zum größten Teil 
der entsprechende Immissionsrichtwert deutlich unterschritten und damit eingehalten wird. 
In der südlichen Hälfte des Allgemeinen Wohngebietes werden die Immissionsrichtwerte 
teilweise bis zu einer Tiefe von max. 12 m überschritten. Die Immissionsrichtwerte für 
Mischgebiete werden hier in den weit überwiegenden Bereichen eingehalten. Nur am westli-
chen Rand werden diese Werte um ca. 1-2 dB(A) bis zu einer Tiefe von ca. 2,5 m überschrit-
ten. 

Im Zuge der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist für das Schutzgut 
Menschen somit unter Zugrundelegung der genannten Maßnahmen keine erhebliche Beein-
trächtigung abzuleiten. 

Fall B 

Der rechtkräftige Bebauungsplan setzt für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“, ein Dorfgebiet fest. Be-
reits vor Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes befand sich der Gartenbaubetrieb 
auf der Fläche. Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes wird ausschließ-
lich über die im Süden verlaufende, außerhalb des Geltungsbereiches gelegene, Tön-
gesstraße erschlossen.  

Im Bezug auf das Schutzgut Menschen führt der vorhabenbezogene Bebauungsplan zu hö-
heren Schallimmissionen durch den Kunden- und Anlieferverkehr. Im Gegensatz zum 
rechtskräftigen B-Plan setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan eine zusätzliche äuße-
re, fußläufige Erschließung über die Grünberger Straße fest. 

4.2 Tiere und Pflanzen 

4.2.1 Tiere 

Fall A 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan führt zu einer Verringerung von Freiflächen (Rude-
ralflächen und Gehölze) mit mittleren Lebensraumfunktionen für Vögel und Heuschrecken in 
einem Umfang von ca. 6.700 m². Streng geschützte Tierarten konnten im Plangebiet nicht 
erfasst werden. Die erfassten Vogelarten sind gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG be-
sonders geschützt. 

Für die im Plangebiet anzutreffende gering bewertete Tagfalterfauna, die sich auf ein ver-
armtes Artenspektrum von für Stadtgärten typische Falter beschränkt, stehen genügend Er-
satzlebensräume im direkten Umfeld des Plangebietes zur Verfügung. Die artenreiche Vo-
gelgemeinschaft findet aufgrund ihres an Siedlungsstrukturen angepassten Lebensrauman-
spruches in der Umgebung des Plangebietes ausreichend nutzbaren Lebensraum. Für die 
Heuschreckenfauna besitzt das Plangebiet mit seinem derzeitigen Vegetationsbestand eine 
mittlere Bedeutung als Lebensraum. Mit dem Fortschreiten der Sukzession gehen jedoch 
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auch ohne Realisierung des Planvorhabens die für die Heuschrecken wichtigen Lebens-
raumstrukturen verloren. 

Mit der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden mit der Anlage von  
Grünflächen in Form von Stauchpflanzungen und Bodendeckern sowie Baumpflanzungen 
neue Tierlebensraumstrukturen insbesondere für die Vögel bereitgestellt. 

Fall B 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere führt der vorhabenbezogene Bebauungsplan im Vergleich 
zum rechtskräftigen B-Plan zu einer Verschlechterung der Lebensraumfunktion, da der Frei-
flächenanteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um ca. 5.745 m² geringer ist. 

4.2.2 Pflanzen 

Fall A 

Im Bereich des Plangebietes kommt es im Zuge der Realisierung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ zum Verlust der in Karte 
1 (siehe Konfliktschwerpunkt P1) und in Tabelle 11 dargestellten Biotoptypen.  

Tabelle 11: Inanspruchnahme von Biotop- und Nutzungsstrukturen 

Kategorie Biotoptypen 
Bewertung 

gemäß 
Tabelle 10 

Inanspruchnahme von Bio-
top- und Nutzungsstrukturen 

[m²] 

1750 Einzelgebäude sehr gering 415 

4211 
Grünanlagen von geringer 
Flächenausdehnung, intensiv 
gepflegt 

gering 60 

6221 Hauptverkehrsstraßen, Fahrbahn sehr gering 655 

6251-1 
Fußwege, vollversiegelt, Ränder 
ohne naturschutzrelevante Klein-
strukturen 

sehr gering 665 

6251-2 
Fußwege, teilversiegelt, Ränder 
ohne naturschutzrelevante Klein-
strukturen 

gering 30 

7423 Weihnachtsbaumkultur gering 310 

7499 Brachen der Gärtnereien und 
Baumschulen, Steinschutthaufen gering 15 

8622 Strauch- und Baumhecke* mittel 390 
8630 Ziergehölzpflanzungen gering 1.895 
9310 Krautreiche Ruderalflur* mittel 2.550 

9311 Krautreiche Ruderalfluren, über-
wuchert mit Brombeeraufwuchs* mittel 245 

9330 Ruderalflur mit Verbuschung* mittel 3.325 

9331 Ruderalflur mit Verbuschung ü-
berwiegend Pappel und Birke* mittel 190 

9360 Ruderalflur mit Ziergehölzen gering 900 
Gesamtinanspruchnahme von Biotoptypen 11.645 

*Bestandteil der Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung 

Im Ergebnis führt die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu einem 
Verlust von: 

• mittelwertigen Biotoptypen: 6.700 m², 
• geringwertigen und sehr geringwertigen Biotoptypen: 4.945 m². 
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Fall B 

In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen führt der vorhabenbezogene Bebauungsplan im Ver-
gleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan zu einer Verschlechterung der Lebensraumfunk-
tion, da der Freiflächenanteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um ca. 5.745 m² 
geringer ist. Auf Grund der im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Nutzung als 
Dorfgebiet und des bestehenden Gartenbaubetriebes ist davon auszugehen, dass auf den 
Freiflächen überwiegend Biotoptypen geringer bis sehr geringer Bedeutung wie z.B. Zierge-
hölzpflanzungen und Weihnachtsbaumkulturen vorkommen würden. 

4.3 Boden 

Fall A 

Mit der Realisierung des geplanten Vorhabens werden ca. 7.845 m² gartenbaulich genutzte 
Böden neu versiegelt (siehe Konfliktschwerpunkt B1 in Karte 1). Die Bodenfunktionen gehen 
auf diesen Flächen verloren bzw. werden eingeschränkt. Im Bereich der ca. 1.865 m² gro-
ßen Grün- und Freiflächen im Plangebiet bleiben die Bodenfunktionen erhalten bzw. werden 
durch Begrünungsmaßnahmen aufgewertet.  

Durch die Verwendung versickerungsfähiger Beläge im Bereich der Pkw-Stellplätze wird der 
Versiegelungsgrad minimiert (siehe Maßnahme W1 in Karte 2). 

Fall B 

In Bezug auf das Schutzgut Boden führt der vorhabenbezogene Bebauungsplan im Ver-
gleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan zu einer Verschlechterung der Bodenfunktionen, 
da der Freiflächenanteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um ca. 5.745 m² gerin-
ger ist. 

4.4 Wasser 

Fall A 

Es werden keine Oberflächengewässer beansprucht. Das Plangebiet liegt in keinem rechts-
kräftigen Trinkwasserschutzgebiet. 

Die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Ef-
fenspitze´ (E 66)“ führt zu einer Neuversiegelung von Böden auf einer Fläche von insgesamt 
ca. 7.845 m². Da eine Versickerung von Niederschlagswasser auf diesen Flächen nicht 
mehr bzw. nur eingeschränkt gegeben ist, kommt es zu einer Verschärfung des Oberflä-
chenabflusses (siehe Konfliktschwerpunkt W1 in Karte 1). 

Das anfallende Oberflächenwasser ist unter der Maßgabe der vierstufigen Gliederung des 
Landeswassergesetzes zu versickern.  

Um der Verschärfung des Oberflächenabflusses entgegenzuwirken, wird der Versiege-
lungsgrad im Plangebiet durch die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich der 
Pkw-Stellplätze minimiert (siehe Maßnahme W1 in Karte 2). Im übrigen Plangebiet wird aus 
schallschutztechnischen Gründen ein Asphaltbelag realisiert. 

Die anfallenden Dachwässer der beiden Märkte und die Niederschlagswässer auf den Stell-
plätzen sollen zur Versickerung gebracht werden. Hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit 
des anstehenden Untergrundes kommt das Baugrundbüro Simon (2005a) zu dem Ergebnis, 
dass der Untergrund zur Versickerung als gerade noch geeignet einzustufen ist. 

Hinsichtlich der geplanten Niederschlagsversickerung wurde ein Gutachten erstellt (Simon, 
2006), in den folgenden Maßnahmen zur Niederschlagsversickerung entwickelt wurden: 
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• Schaffung einer großflächigen bzw. großvolumigen Versickerungseinrichtung zur Auf-
nahme und langsamen Versickerung des auf den Dächern und Stellplätzen anfallenden 
Niederschlagswasser in der Tragschicht unterhalb der Oberflächenbefestigung (siehe 
Maßnahme W2 in Karte 2).  

• Versickerung von Niederschlagswasser im Bereich der Tragschichten der Stellplätze so-
wie in die Pflanzstreifen zwischen den Stellplätzen und in die Grünflächen im östlichen 
Randbereich des Plangebietes. 

Auf Grund der besonderen Belastung der Fahrgassen, werden diese an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen. 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 6.1 genannten und in Karte 2 dargestellten Maßnah-
men zur Regenwasserbewirtschaftung ist sichergestellt, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Wasserhaushaltes im Zuge der Realisierung des Bebauungsplanes nicht gegeben 
ist. Das anfallende Oberflächenwasser wird entsprechend der Maßgabe des 
Landeswassergesetzes versickert. 

Fall B 

In Bezug auf das Schutzgut Wasser führt der vorhabenbezogene Bebauungsplan im Ver-
gleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan zu einer Verschlechterung des Wasserhaushal-
tes, da der Freiflächenanteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um ca. 5.745 m² 
geringer ist. 

4.5 Klima / Luft 

Fall A 

Mit der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Verbrauchermärkte ´In der 
Effenspitze´ (E 66)“ kommt es im Bereich des Plangebietes zu einer Neuversiegelung von 
ca. 7.845 m² Böden mit Kaltluftproduktionsfunktion (siehe Konfliktschwerpunkt K1 in Karte 
1). Eine Erhöhung der Lufttemperatur und eine Einschränkung des Verdunstungspotenzials 
sind die negativen Folgen im Plangebiet. 

Positiv auf die klimatische und lufthygienische Situation im Plangebiet wirken sich die Anlage 
der Grün- und Freiflächen mit Sträuchern sowie die Pflanzung von insgesamt 54 Laubbäu-
men, die durch Schattenwurf kleinklimatische Gunsträume schaffen, aus. Ebenfalls positiv 
ist die Verwendung klimaökologisch wirksamer Beläge bei Pkw-Stellplätzen zu bewerten 
(siehe Maßnahme W1 in Karte 2). 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 6.1 genannten und in Karte 2 dargestellten Maßnah-
men sind durch die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft zu dokumentieren. Eine Überschrei-
tung von Grenz- und Orientierungswerten aufgrund von Luftschadstoffimmissionen aus dem 
Verkehr ist nicht zu erwarten. 

Fall B 

In Bezug auf das Schutzgut Klima/Luft führt der vorhabenbezogene Bebauungsplan im Ver-
gleich zum rechtskräftigen B-Plan zu einer Verschlechterung des Lokalklimas, da der Frei-
flächenanteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um ca. 5.745 m² geringer ist. 

4.6 Landschaft 

Fall A 

Im Rahmen der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärk-
te ´In der Effenspitze´ (E 66)“ wird eine brachliegende Gärtnereifläche innerhalb der Ortsla-
ge Ebersheim überplant. Durch die Wandlung eines ehemalig gartenbaulich genutzten 
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Raumes in ein Nahversorgungszentrum unterliegt das Landschaftsbild einer optischen Ver-
änderung im Nahbereich (siehe Konfliktschwerpunkt L1 in Karte 1). 

Zur Gewährleistung des Einhalts der Immissionsrichtwerte ist die Aufstellung von zwei 
Schallschutzwänden notwendig. Im Westen ist bei Realisierung einer Wohngebietsfläche 
westlich des Plangebietes zwischen den Verbrauchermarktgebäuden eine im Süden 2,80 m 
und im Norden 1,30 m hohe und ca. 45 m lange Schallschutzwand, im Osten ist im Hinblick 
auf die Bebauung der Parzelle 289/2 eine mind. 2 m hohe und ca. 25 m lange Schallschutz-
wand vorgesehen. Da die Aufstellung der Schallschutzwände innerhalb von Flächen vorge-
sehen ist, die im Zuge der Planung mit Bäumen und hohen Sträuchern dicht bepflanzt wer-
den, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen aus Sicht der westlich und östlich angren-
zenden Nachbargrundstücke zu erwarten. 

Durch die Abtragung des Geländes im Norden um bis zu 4 m, wird das Vorhaben in die To-
pographie des Geländes eingepasst. Von den nördlich angrenzenden Wohngebäuden ist 
somit nur das Dach des Minimal-Marktes sichtbar. Der Eingangsbereich des Plangebietes 
im Süden an der Töngesstraße wird durch die Apotheke, die an die Südseite des Aldi-
Gebäudes anschließt, optisch und städtebaulich aufgewertet. 

Die optischen Veränderungen des Landschaftsbildes werden zudem durch folgende Maß-
nahmen minimiert (siehe Karte 2): 

• Begrünung der Parkplätze mit insgesamt 35 Laubbäumen, 
• Anlage von Frei- und Grünflächen mit insgesamt 19 Laubbäumen als Übergang zur an-

grenzenden Wohnbebauung, 
• Begrünung der Müll- und Abfallbehälter und deren baulichen Anlagen. 

Mit der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit einer grünordnerischen Gestaltung des Plangebietes durch Be- und Eingrünung. 
Erhebliche mit der Realisierung des Planungsvorhabens verbundene Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Landschaft sind somit nicht zu dokumentieren. 

Fall B 

Im Gegensatz zu dem, im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Sondergebiet 
“großflächiger Einzelhandel“, das von der umgebenden Wohnbebauung abweicht, fügt sich 
das im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Dorfgebiet in die Nutzungen im Westen 
und Osten des Plangebietes ein. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bewirkt gegenüber 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan, insbesondere durch die Pflanzung von insgesamt 54 
Laubbäumen, eine grünordnerische Gliederung des Plangebietes. 

4.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Sachgüter bekannt. 

4.8 Wechselwirkungen 

Fall A 

Mit der Realisierung des Planungsvorhabens werden 7.845 m² Böden mit Funktionen für 
den Bodenhaushalt und die Kaltluftproduktion durch den Bau der beiden Verbrauchermärkte 
und die Befestigung der Fahrgassen und Stellplätze neu versiegelt. Durch die Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge im Bereich der Pkw-Stellplätze wird der Versiegelungsgrad 
minimiert. Mit der Überbauung und Versiegelung verbunden ist der Verlust von 
Ruderalfluren und Gehölzflächen mit einer mittleren Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz im Umfang von 6.700 m². Für die Heuschrecken gehen Lebensraumstrukturen 
in Form von Ruderalflächen verloren, die jedoch aufgrund des Fortschreitens der 
Sukzession ausschließlich temporärer Art sind. Die Vögel, die gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 
11 BNatSchG besonders geschützt sind, finden aufgrund ihrer an Siedlungsstrukturen 
angepassten Lebensraumansprüche in der Umgebung des Plangebietes ausreichend 
nutzbaren Lebensraum. Mit der Planung ist zudem die Neuanlage von Lebensräumen in 
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nung ist zudem die Neuanlage von Lebensräumen in Form von Strauch- und Baumpflan-
zungen geplant.  

Mit der Versiegelung einher geht auch eine Verschärfung des Oberflächenwasserabflusses. 
Dieser wird durch die Versickerung des auf den Dachflächen und Stellplätzen anfallenden 
Niederschlagswassers in die Tragschicht unterhalb der Oberflächenbefestigung der Fahr-
gassen und Stellplätze sowie in die Pflanzstreifen zwischen den Stellplätzen und den Grün-
flächen im östlichen Randbereich des Plangebietes entgegen gewirkt. Auf Grund der beson-
deren Belastung der Fahrgassen, werden diese an die öffentliche Kanalisation angeschlos-
sen. 

Durch die Neuversiegelung von ca. 7.845 m² Böden gehen Flächen mit Kaltluftproduktions-
funktion verloren. Positiv auf die klimatische und lufthygienische Situation im Plangebiet wir-
ken sich die Anlage der Grün- und Freiflächen mit Sträuchern sowie die Pflanzung von ins-
gesamt 54 Laubbäumen aus. Ebenfalls positiv ist die Verwendung klimaökologisch wirksa-
mer Beläge bei Pkw-Stellplätzen zu bewerten. Eine Überschreitung von Grenz- und Orien-
tierungswerten aufgrund von Luftschadstoffimmissionen aus dem Verkehr ist nicht zu erwar-
ten. 

Im Zuge der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes entsteht ein woh-
nungsnahes Versorgungszentrum mit zwei Verbrauchermärkten und einer Apotheke. Das 
Planungsvorhaben ist mit der Erhöhung von Schallimmissionen verbunden, die sich aus der 
Zunahme des Verkehrs auf der Töngesstraße sowie den Kunden- und Zulieferverkehr auf 
der Planfläche und die gewerbliche Nutzung selbst ergeben und auf die angrenzende Wohn-
bebauung wirken können. Dem wird bereits durch die Anordnung der Bebauung, die Abtra-
gung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m im Norden, die 
Einhausung der LKW-Rampe am Minimalmarkt und deren Verschluss mit einem Rolltor so-
wie die Ausführung der Zufahrten in schallminderndem Asphaltbelag entgegengewirkt.  

Hinsichtlich einer möglichen zukünftigen Bebauung des östlich angrenzenden Flurstückes 
289/2 und dem Schutz der nordwestlich des Plangebietes liegenden Wohnbebauung wurde 
unter Zugrundelegung der oben genannten lärmmindernden Maßnahmen im Osten (2 m 
westlich der Flurstücksgrenze 289/2) die Errichtung einer hochabsorbierenden Schall-
schutzwand mit einer Mindesthöhe von 203,2 m über NN und im Westen die Errichtung ei-
ner hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 205 m ü.NN) mit der der Bereich zwi-
schen der eingehausten Laderampe des Minimal-Marktes und dem Gebäude des Aldi-
Marktes geschlossen wird, festgesetzt. 

Für die westlich angrenzenden Flurstücke 27/5 und 25/3 wurde zudem ermittelt, dass, zwi-
schen einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbebauung und dem Plangebiet oh-
ne weitere Schallschutzmaßnahmen ein Abstand von ca. 8 m bis 9 m notwendig wäre, um 
die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete im 1. OG. einzuhalten. Im Erdge-
schoss werden die Immissionsrichtwerte ohne weitere Maßnahmen eingehalten. Weitere 
Maßnahmen bleiben einem Bebauungsplan für dieses Gebiet vorbehalten. 

Im Schallgutachten wurde zudem untersucht, inwieweit durch den zusätzlichen Verkehr auf 
der Töngesstraße die Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV eingehalten werden. Auch 
hier zeigten die Berechnungen, dass an den Wohnhäusern die entsprechenden Immissions-
grenzwerte für Dorfgebiet und allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. 

Da die Aufstellung der Schallschutzwände innerhalb von Flächen vorgesehen ist, die im Zu-
ge der Planung mit Bäumen und hohen Sträuchern dicht bepflanzt werden, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen aus Sicht der westlich und östlich angrenzenden Nachbar-
grundstücke zu erwarten.  

Durch die Wandlung eines ehemalig gartenbaulich genutzten und derzeit brach liegenden 
Raumes in ein Nahversorgungszentrum unterliegt das Landschaftsbild einer optischen Ver-
änderung. Bereits in der Aufstellung der Planung wurden Maßnahmen zur Verringerung von 
Auswirkungen auf das Schutzgut getroffen. So bewirkt die Abtragung des Geländes im Nor-
den um bis zu 4 m eine Einpassung des Planungsvorhabens in die Topographie des Gelän-
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des. Von den nördlich angrenzenden Wohngebäuden ist somit nur das Dach des Minimal-
Marktes sichtbar. Der Eingangsbereich des Plangebietes im Süden an der Töngesstraße 
wird durch die Apotheke, die an die Südseite des Aldi-Gebäudes anschließt, optisch und 
städtebaulich aufgewertet. Weitere Maßnahmen wie die Begrünung der Parkplätze, die An-
lage von Frei- und Grünflächen sowie die Begrünung der Müll- und Abfallbehälter und deren 
baulichen Anlagen minimieren die optischen Veränderungen des Landschaftsbildes. 

Fall B 

Da der Versiegelungsgrad des rechtskräftigen Bebauungsplanes geringer ist, sind die Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima/Luft um ca. 5.745 m² geringer als 
im Zuge der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Da der Freiflächenan-
teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes höher ist, stehen mehr Flächen mit Lebensraum-
funktion für Pflanzen und Tiere zur Verfügung. 

Das im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Dorfgebiet fügt sich in die umgebende 
Nutzung ein. Im Gegensatz zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der ein Sondergebiet 
“großflächiger Einzelhandel“ festsetzt, kommt es zu einer geringeren optischen Veränderung 
des Landschaftsbildes im Nahsichtbereich. 

4.9 Biologische Vielfalt 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt im Sinne von Arten- und Ökosystemvielfalt sind 
durch die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht abzuleiten, da die-
ser einen gartenbaulich überprägten, mittlerweile brach gefallenen innerörtlichen Raum be-
plant. 

Entsprechend der anthropogenen Überprägung ist für das Plangebiet eine geringe bis mittle-
re Artenvielfalt zu dokumentieren. Es konnte eine gefährdete Heuschreckenart der Roten 
Liste Deutschland (Großen Goldschrecke) erfasst werden. Arten der Roten Liste Rheinland-
Pfalz sowie gemäß § 28 LNatSchG geschützte Biotope wurden nicht erfasst. Streng ge-
schützte Pflanzenarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG wurden ebenfalls nicht 
aufgenommen. Im Rahmen der faunistischen Erhebungen wurden im Plangebiet keine 
streng geschützten Tierarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 BNatSchG erfasst. 

Der Erhalt der genetischen Vielfalt im Plangebiet wird durch die Verwendung von überwie-
gend standortgerechtem Pflanz- und Saatgut gewährleistet. Eine Verfälschung der Tier- und 
Pflanzenwelt ist durch die Realisierung des Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der 
Effenspitze´ (E 66)“ somit nicht gegeben. 

5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 2b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung. 

Die „Status Quo Prognose“ beschreibt die zu erwartende Entwicklung eines Raumes, ange-
sichts seines gegenwärtigen Zustandes und der bestehenden Nutzung unter Vorgabe, dass 
keine Nutzungsänderung erfolgt. Im Folgenden wird die „Status Quo Prognose“, abgeleitet 
vom derzeitigen Zustand des Plangebietes, wiedergegeben. 

Menschen 

Im Plangebiet existiert weiterhin keine Wohnnutzung. Für die Öffentlichkeit ist das Gebiet 
weiterhin unzugänglich. Eine Anbindung des Plangebietes an die Grünberger Straße ist 
nicht gegeben. Nach Schließung des ortsansässigen Verbrauchermarktes steht keine 
wohnnahe Versorgung mit Lebensmitteln und sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs zur 
Verfügung, was besonders für ältere Menschen im Stadtteil nachteilig ist. 
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Tiere und Pflanzen 

Im gesamten Plangebiet nimmt der Verbuschungsgrad zu. Die Ruderalflächen entwickeln 
sich zu Gehölzstrukturen mit hohen Anteilen an standortfremden (Zier)-Gehölzen wie z.B. 
Forsythie, Flieder und Kirschlorbeer. Die zunehmende Verbuschung und Verbrachung des 
Plangebietes führt langfristig zu einer Aufwertung des Plangebietes als Lebensraum für ei-
nen Großteil der Tiere und Pflanzen. Hinsichtlich der im Plangebiet vorkommenden Heu-
schreckenfauna führt die zunehmende Verbuschung jedoch zu einer Verschlechterung der 
Lebensraumverhältnisse, da diese Artengruppe auf den derzeitigen Ruderalflächen im Plan-
gebiet geeignete Lebensraumstrukturen vorfindet. 

Boden, Wasser, Klima/Luft 

Die gartenbaulich genutzten Böden besitzen weiterhin Kaltluftproduktionsfunktion. Das O-
berflächenwasser versickert im Bereich der unbebauten Flächen und trägt zur Grundwas-
serneubildung bei. 

Landschaft 

Auf den unbebauten und von Ruderalflächen dominierten Bereichen des Plangebietes 
schreitet die Sukzession voran. Das Grundstück verbuscht zunehmend mit einem hohen An-
teil an standortfremden, zum Teil nicht heimischen Gehölzen in Form von Nadelbäumen und 
Ziergehölzen. Der Maschendrahtzaun sowie die ca. 50 cm hohe Betonmauer umgeben das 
Plangebiet weiterhin. Im Nahbereich wird das Plangebiet als Grünbrache wahrgenommen. 

Wechselwirkungen 

Das Plangebiet ist aufgrund des Maschendrahtzauns und der ca. 50 cm hohen Betonmauer 
weiterhin für die Öffentlichkeit unzugänglich und bleibt ungenutzt. Der Verbuschungsgrad 
nimmt zu. Mit zunehmender Verbuschung und Verbrachung des Geländes steigt seine Be-
deutung als Lebensraum für einen Großteil der Pflanzen und Tiere. Die durch gartenbauli-
che Vornutzung geprägten Böden dienen weiterhin der Versickerung von Niederschlags-
wasser und der Kaltluftproduktion. Durch die fortschreitende Sukzession verwildert das 
Plangebiet, das im Nahsichtbereich als Grünbrache wahrgenommen wird. 

Biologische Vielfalt 

Für das gesamte Plangebiet ist mit zunehmender Verbuschung und Entwicklung von Ge-
hölzstrukturen eine Erhöhung der Artenvielfalt gegeben. Eine Erhöhung der Ökosystemviel-
falt ist auf Grund der anthropogenen Überprägung und des Anteils standortfremder Struktu-
ren nicht gegeben. Mit zunehmender Verbuschung geht der Lebensraum für die gefährdete 
Große Goldschrecke verloren. 

6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 2c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen. 

6.1 Umweltfachliche Zielvorstellungen zum Bebauungsplan 

Für das Plangebiet wurden die im Folgenden genannten umweltfachlichen Zielvorstellungen 
abgeleitet. Der Ableitung der umweltfachlichen Zielvorstellungen liegt der Zustand des Plan-
gebietes im Jahre 2005 zugrunde. 

Menschen 

• Wiedernutzbarmachung der innerörtlichen Brachfläche 
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• Anbindung an den Fußweg der Grünberger Straße im Nordosten des Plangebietes durch 
Zu- und Durchgängigkeit der innerörtlichen Fläche im Rahmen der Öffnungszeiten der 
geplanten Verbrauchermärkte 

• Schutz der das Plangebiet umgebenden Wohnbebauung vor Schallimmissionen aus dem 
Plangebiet durch aktive Schallschutzmaßnahmen (siehe Maßnahmen M1-M6 in Karte 2): 
- Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m im Nor-

den („Eingraben in das Gelände“) 
- Anordnung der Bebauung als aktive Schallschutzriegel, 
- Einhausung der LKW-Rampe am Minimalmarkt und Verschluss mit einem Rolltor, 

das während des Verladevorgangs geschlossen wird, 
- Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag, 
- im Osten (2 m westlich der Flurstücksgrenze 289/2) Errichtung einer hochabsorbie-

renden Schallschutzwand mit Mindesthöhe von 203,2 m ü.NN, 
- im Westen Errichtung einer hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 205 m 

ü.NN) mit der der Bereich zwischen der eingehausten Laderampe des Minimal-
Marktes und dem Gebäude des Aldi-Marktes geschlossen wird. 

Tiere und Pflanzen 

• Begrünung der Freiflächen sowie Pflanzung von Einzelbäumen im Plangebiet zur Schaf-
fung neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen 

• Begrünung der Müll- und Abfallbehälter und deren bauliche Anlagen 
• Extensive Dachbegrünung 

Boden 

• sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Vorzug der Innenentwicklung vor der 
Außenentwicklung 

• Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
(siehe Maßnahme W1) 

• Verzicht auf Düngemittel und Pestizide innerhalb der Pflanzflächen 

Wasser 

• Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
(siehe Maßnahme W1) 

• Versickerung von Niederschlagswasser im Bereich der Tragschichten der Stellplätze so-
wie in die Pflanzstreifen zwischen den Stellplätzen und in die Grünflächen im östlichen 
Randbereich des Plangebietes (siehe Maßnahme W2) 

• Extensive Dachbegrünung 

Klima / Luft 

• Begrünung des Plangebietes mit Bäumen und Gehölzen 
• Begrünung der Müll- und Abfallbehälter und deren bauliche Anlagen 
• Begrünung der tür- und fensterlosen Wand- und/oder Fassadenflächen 
• Extensive Dachbegrünung 
• Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung klimaökologisch wirksamer 

Beläge (siehe Maßnahme W1) 
• Nutzung erneuerbarer Energien, z.B. solarthermische Anlagen, Photovoltaik 

Landschaft 

• Anlage von Grün- und Freiflächen zur grünordnerischen Gliederung 
• Pflanzung von mindestens einem Laubbaum pro vier Stellplätzen gemäß § 3 Satzung 

über Grünflächen der Stadt Mainz (Stadt Mainz, 1983) 
• Pflanzung von mindestens einem Laubbaum pro 100 m² gärtnerisch angelegter Freiflä-

chen (Stadt Mainz 1983) 
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• Anpassung der Gebäudehöhen an die umgebende Wohnbebauung 
• Abtragung des Geländes im Norden um ca. 4 m (siehe Maßnahme M1) 
• Extensive Dachbegrünung 
• Begrünung der tür- und fensterlosen Wand- und/oder Fassadenflächen 
• Begrünung der Müll- und Abfallbehälter und deren bauliche Anlagen 

6.2 Umweltfachliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 

Die in Kapitel 6.1 aufgeführten umweltfachlichen Zielvorstellungen fließen in die Aufstellung 
der umweltfachlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan „Verbrauchermärkte ´In der Ef-
fenspitze´ (E 66)“ ein, die im nachfolgenden Kapitel erläutert werden. 

6.2.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Böden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Alle im Plangebiet befindlichen Stellplätze sind in versickerungsfähigen Oberflächenbelägen 
auszuführen. Diese Maßnahme dient der Reduzierung des Oberflächenabflusses, fördert die 
Grundwasserneubildung und erhält eine eingeschränkte Bodenfunktion. Des Weiteren wer-
den negative Auswirkungen auf das Geländeklima minimiert und das Planungsgebiet op-
tisch aufgewertet. 

Die im Westen, Norden sowie Osten vorgesehenen flächigen Gehölzpflanzungen sowie die 
Pflanzung von insgesamt 54 Bäumen innerhalb des Geltungsbereiches bieten neuen Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen. Sie dienen weiterhin der grünordnerischen Gliederung der 
Freiflächen und der Einbindung des Verbrauchermarktes in die innerörtliche Situation sowie 
der Aufwertung des Landschaftsbildes. Sie schaffen einen Übergang (Pufferzone) zu den 
angrenzenden Wohnbebauungen.  

Weiterhin tragen alle Maßnahmen zur Verbesserung der lufthygienischen Situation (Immis-
sionsschutz) bei und begünstigen darüber hinaus die kleinklimatischen Verhältnisse im Un-
tersuchungsgebiet. Aufgrund der ausbleibenden Bodenbearbeitung und des unterbundenen 
Nährstoffeintrags werden die natürlichen Bodenstrukturen wiederhergestellt, was sich so-
wohl auf den Boden als auch auf den Wasserhaushalt positiv auswirkt. 

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder Minde-
rung von schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Das Plangebiet liegt innerorts. An das Plangebiet grenzen bestehende oder geplante Wohn-
bebauungen an, die als Wohn- oder Dorfgebiete zu klassifizieren sind. Das geplante Vorha-
ben verursacht Geräusche vor allem durch den Verkehr und die Nutzung der Parkplatzanla-
ge, die sich nachteilig auf die Nachbarschaft auswirken können. Diesem Tatbestand wurde 
bereits im Zuge der Planung durch folgende Maßnahmen Rechnung getragen: 

• Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m im Norden 
(„Eingraben in das Gelände“) 

• Anordnung der Bebauung als aktive Schallschutzriegel,  
• Einhausung der LKW-Rampe am Minimalmarkt und Verschluss mit einem Rolltor, das 

während des Verladevorgangs geschlossen wird,  
• Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag. 

Hinsichtlich einer möglichen zukünftigen Bebauung des östlich angrenzenden Flurstückes 
289/2 und der nordwestlich des Plangebietes liegenden Wohnbebauung wurden unter 
Zugrundelegung der oben genannten lärmmindernden Maßnahmen folgende weitere Maß-
nahmen entwickelt und festgesetzt: 

• im Osten (2 m westlich der Flurstücksgrenze 289/2) Errichtung einer hochabsorbieren-
den Schallschutzwand mit Mindesthöhe von 203,2 m ü.NN, 
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• im Westen Errichtung einer hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 205 m ü.NN) 
mit der der Bereich zwischen der eingehausten Laderampe des Minimal-Marktes und 
dem Gebäude des Aldi-Marktes geschlossen wird. 

Für die westlich angrenzenden Flurstücke 27/5 und 25/3 wurde zudem ermittelt, dass, zwi-
schen einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbebauung und dem Plangebiet oh-
ne weitere Schallschutzmaßnahmen ein Abstand von ca. 8 m bis 9 m notwendig wäre, um 
die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete im 1. OG. einzuhalten. Im Erdge-
schoss werden die Immissionsrichtwerte ohne weitere Maßnahmen eingehalten. Weitere 
Maßnahmen bleiben einem Bebauungsplan für dieses Gebiet vorbehalten. 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Für je 4 Stellplätze für Kraftfahrzeuge ist in räumlicher Nähe mindestens ein Baum mit min-
destens 18/20 cm Stammumfang gemessen in 1m Höhe zu pflanzen und dauerhaft zu un-
terhalten. Auf je 100 m² der gärtnerischen oder als Grünfläche angelegten Fläche ist min-
destens ein Baum mit mindestens 18/20 cm Stammumfang gemessen in 1 m Höhe zu pflan-
zen. 20 % der Flächen sind mit Sträuchern oder Gehölzen zu bepflanzen. Die Pflanzungen 
sind dauerhaft zu unterhalten. 

Die Anpflanzung der Einzelbäume und Sträuchern dient neben der Schaffung neuer Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere der Aufwertung der Bodenfunktionen. Durch Schattenwurf und 
Luftfilterung der Gehölze werden zudem kleinklimatische Gunsträume geschaffen und das 
Landschaftsbild im Sinne einer grünordnerischen Gliederung aufgewertet.  

Bei Begrünungsmaßnahmen ist landschafts- und standortgerechte Vegetation zu verwen-
den. Bei der Anpflanzung von Bäumen sind die Arten der Pflanzliste 1 und bei der Anpflan-
zung von Sträuchern die Arten der Pflanzliste 2 zu verwenden. Hierbei sind innerhalb des 
Plangebietes insgesamt mindestens 54 Bäume anzupflanzen. 

Durch die Verwendung landschafts- und standortgerechter Vegetation wird gewährleistet, 
dass das Nährstoffpotenzial des Bodens für einen vitalen Wuchs ausnutzt wird, die Boden-
fruchtbarkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt wird und die Pflanzen widerstandsfähig gegen 
abiotische und biotische Schäden sind. 

Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

Den Eingriffen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird folgende externe Ausgleichs-
fläche zugeordnet: 

• Flurstück Gemarkung Ebersheim, Flurstück Nr. 133 in der Flur 4 (Teilbereich von 5.745 
m² Ackerfläche auf 38.260 m² großem Flurstück) 

Die Ausgleichsfläche ist als extensives Grünland mit Walnussbäumen zu entwickeln. Zur 
Einhaltung der der gesetzlichen Grenzabstände zu dem südlich gelegenen Wirtschaftsweg 
und den umgebenden Ackerflächen ein jeweils ca. 4 m breiter Pufferstreifen als extensives 
Grünland entwickelt. Auf der übrigen, ca. 4.450 m² großen Fläche wird ein extensives Grün-
land mit Walnussbäumen angelegt. Dafür erfolgt eine Ansaat mit einer krautreichen Land-
schaftsrasenmischung (RSM 7.1.2, Saatgutmenge 5 g/m²). Insgesamt sind 40 Walnuss-
bäume (2 x v. STU 10 – 12) zu pflanzen. Die Pflanzung erfolgt in 4 Reihen im Abstand von 
mind. 10 m untereinander.  

Die Maßnahme dient der Kompensation der verbleibenden Umweltauswirkungen. Durch die 
Anpflanzung der Bäume entstehen neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Die Boden-
funktionen und das Landschaftsbild werden aufgewertet. Zudem handelt es sich um einen 
für diesen Bereich typischen Biotoptyp. 
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Pflanzliste 

Pflanzliste 1: Laubbäume 

mittelkronige Einzelbäume 

• Carpinus betulus `Fastigiata` (Hainbuche) 
• Tilia cordata `Greenspire` (Winterlinde) 
• Juglans regia (Walnuss) 

Pflanzliste 2: Sträucher 

• Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne) 
• Corylus avellana (Haselnuss) 
• Cornus stolonifera (Gelbholz-Hartriegel) 
• Cornus mas (Hartriegel) 
• Crataegus monogyna (Weißdorn) 
• Rosa canina (Hundsrose) 
• Spiraea x cinerea `Grefsheim` (Pracht-Spiere) 
• Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)# 

Im Städtebaulichen Vertrag werden zudem Regelungen zu folgenden umweltrelevanten Be-
lagen aufgenommen: 

• Maßnahmen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser und 
• passiven Schallschutzmaßnahmen für das östlich angrenzende Flurstück 289/2. 

6.2.2 Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen 

Mülltonnen und Abfallbehälter und deren bauliche Anlagen sind zu begrünen. 

Mülltonnen und Abfallbehälter und deren bauliche Anlagen sind durch intensive Begrünung 
der Sicht und der Sonneneinstrahlung zu entziehen. Die intensive Begrünung der Müllton-
nen und Abfallbehälter trägt zur Vermeidung der Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die-
se Anlagen bei. 
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6.3 Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 

Fall A: 

Unter Zugrundelegung der Auswirkungsprognose für Fall A ergibt sich folgende Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung: 

Beeinträchtigung 
 
 

Ausgleichsmaßnahmen  Betroffenes Schutzgut 
bzw. Funktion 

Nr. Umfang Art 

Maß-
nahmen-
Nr. 

Umfang Art 

Ausgleichs- 
“Erfolg” 
Zeitpunkt 

Ersatz- 
bedarf 

Tiere und Pflanzen 
Verlust von Biotopstruktu-
ren 
 
mittlerer Bedeutung 
(Ausgleichsverhältnis 1:1) 
 
 

 
 
 
 

P1 
 

 
 
 
 
   390 m² 
2.550 m² 
   245 m² 
 
 
3.325 m² 
 
   190 m² 
6.700 m² 

 
 
 
 
Strauch- und Baumhecke (8622) 
Krautreiche Ruderalflur (9310) 
Krautreiche Ruderalflur überwu-
chert mit Brombeeraufwuchs 
(9311) 
Ruderalflur mit Verbuschung 
(9330) 
Ruderalflur mit Verbuschung ü-
berwiegend Pappel und Birke 
(9331) 
 

 
 
 
 

A2 
 
 

A3 
 
 

A4 
 

 
 
 
 
1.295 m² 
 
 
   270 m² 
 
 
   300 m² 
1.865 m² 
 

 
 
 
 
Anlage von flächigen Strauchpflanzungen 
 
 
Anpflanzung von Bodendeckern 
 
 
Anlage von flächigen Staudenpflanzungen 
 
 

 
 
 
 

ausgeglichen 
< 10 Jahren 

 
ausgeglichen 

< 1 Jahr 
 

ausgeglichen 
< 5 Jahren 

 

4.835 m² 

Boden 
Vollversiegelung/Verlust 
der Bodenfunktionen 
(Ausgleichsverhältnis 1:1) 
 

 
B1 

 
 
 

 
7.845 m²  
 
 
 

 
Oberboden, tonig, schluffig, san-
dig, steinig, über quartären 
Schluff 
 

 
 
 
 

 
1.865 m² 

 
 

 
Extensivierung der Flächen und damit Auf-
wertung der Bodenfunktionen im Bereich 
der zukünftigen Pflanzflächen 
 
 

 
ausgeglichen 
< 10 Jahren 

 
 

5.980 m² 

Veränderung der Boden-
struktur durch Verdichtung 
im Bereich der späteren 
Pflanzflächen 
 

-- 
 

temporär 
n.q. 

anthropogen geprägte Böden 
(Aufschüttungsböden) 

 -- Bodenlockerung nach Abschluss der Bau-
maßnahme gemäß DIN 18915; Bepflan-
zung dieser Flächen und somit Erhalt und 
Aufwertung der natürlichen Bodenfunktio-
nen 

ausgeglichen 
< 1 Jahr 

-- 

Unbelasteter Oberboden -- temporär 
n.q. 

Oberbodenabtrag und seitliche 
Lagerung auf Mieten 

 -- Wiederverwendung des bei den Bauarbei-
ten anfallenden Oberbodens gemäß 
DIN 18915 und RAS-LP 2 

ausgeglichen 
< 1 Jahr -- 
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Beeinträchtigung 
 
 

Ausgleichsmaßnahmen  Betroffenes Schutzgut 
bzw. Funktion 

Nr. Umfang Art 

Maß-
nahmen-
Nr. 

Umfang Art 

Ausgleichs- 
“Erfolg” 
Zeitpunkt 

Ersatz- 
bedarf 

Wasser 
Vollversiegelung/ Verlust 
von Freiflächen zur Versi-
ckerung von Oberflächen-
wasser 
 
 

 
W1 

 
 
 

 
7.845 m² 
 
 
 

 
Abflussverschärfung  
 
 

 
W2 

 
 
 

W1 
 

 
 
 
 
 
 

 
Versickerung des Niederschlagswassers im 
Bereich der Tragschichten der Stellplätze 
und Zufahrten 
 
Verwendung versickerungsfähiger Beläge 
im Bereich der Pkw-Stellplätze 

 
ausgeglichen 

sofort 
 
 

ausgeglichen 
sofort 

 

 

Klima / Luft 
Vollversieglung von Flä-
chen mit Kaltluftprodukti-
onsfunktion 
 
 

 
K1 

 
7.845 m² 
 
 
 

 
Erhöhung der Lufttemperatur, 
Einschränkung des Verduns-
tungspotenzials 
 

 
W1 

 
 

A1 
 
 
 

A2 
 
 

A3 
 
 

A4 
 

 
 
 
 
54 Stück 
 
 
 
1.295 m² 
 
 
   270 ² 
 
 
   300 m² 
 
 

 
Verwendung klimaökologisch wirksamer 
Beläge bei Pkw-Stellplätzen  
 
Pflanzung von Einzelbäumen im Bereich 
der Stellplätze und auf Grün- und Freiflä-
chen 
 
Anlage von flächigen Strauchpflanzungen  
 
 
Anpflanzung von Bodendeckern 
 
 
Anlage von flächigen Staudenpflanzungen 
 
 

 
ausgeglichen 

sofort 
 

ausgeglichen 
< 20 Jahren 

 
 

ausgeglichen 
< 10 Jahren 

 
ausgeglichen 

< 1 Jahr 
 

ausgeglichen 
< 10 Jahren 

 

5.980 m² 

Landschaft 
 
Optische Veränderung des 
Landschaftsbildes im Nah-
sichtbereich 

 
 

-- 
 

 
 
n.q. 
 

 
 
Entstehung eines Sondergebietes 
„großflächiger Einzelhandel“ 

 
A1 

 
 
 

A2 
 

A3 
 
 

A4 

 
54 Stück 
 
 
 
1.295 m² 
 
   270 m² 
 
 
  300 m² 
 

 
Pflanzung von Einzelbäumen im Bereich 
der Stellplätze und auf Grün- und Freiflä-
chen 
 
Anlage von flächigen Strauchpflanzungen  
 
Anpflanzung von Bodendeckern 
 
 
Anlage von flächigen Staudenpflanzungen 
 

 
ausgeglichen 
< 20 Jahren 

 
ausgeglichen 
< 10 Jahren 

 
ausgeglichen 

< 1 Jahr 
 

ausgeglichen 
< 10 Jahren 

 

-- 
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Wie vorangehende Tabelle zeigt, führt die Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung für den Fall A 
(Vergleich Status Quo und vorhabenbezogener Bebauungsplan) zu dem Ergebnis, dass der 
Eingriff nicht ausgeglichen ist. Unter dem Aspekt eines multifunktionalen Ausgleichs ver-
bleibt für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser und Klima/Luft, ein Aus-
gleichsdefizit von 5.980 m². 

Fall B 

Gemäß bestehendem Planungsrecht ist für die Frage des landespflegerischen Ausgleichs 
§ 1a Abs. 3 BauGB einschlägig. Maßgeblich für die Beurteilung des erforderlichen Aus-
gleichs ist demnach das bestehende Baurecht, d.h. die Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Effenspitz (E9)“. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt somit 
durch eine Gegenüberstellung des Planungsrechtes zwischen dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Effenspitz (E9)“ und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Verbraucher-
märkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“. 

Unter Zugrundelegung der Auswirkungsprognose für Fall B führt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan für die Schutzgüter Bo-
den, Wasser, Klima/Luft zu einer Verschlechterung des Naturhaushaltes, da der Anteil ver-
siegelter Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes um ca. 5.745 m² höher ist. 

Somit entsteht durch die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrau-
chermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ ein Ausgleichsdefizit von 5.745 m². Da der Ausgleich 
nicht innerhalb des Plangebietes realisiert werden kann, muss ein externer Ausgleich er-
bracht werden.  

7 Ausgleichsmaßnahme 

Als Ausgleichsfläche wurde von der Stadt Mainz ein ca. 0,6 ha großes Teilstück eines ins-
gesamt ca. 38.260 m² großen Flurstückes im Norden der Gemarkung Ebersheim festgelegt. 
Es handelt sich um das Flurstück Nr. 133 in der Flur 4 (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3: Lage der Ausgleichsfläche nördlich Ebersheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Westen und Süden des Flurstückes verläuft ein Wirtschaftsweg, nördlich schließen sich 
Ackerflächen an. Die externe Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan E66 besitzt eine Ge-
samtgröße von ca. [310 m x 18,6 m] 5.770 m² (siehe Abbildung 4). 

Ausgleichsfläche
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Abbildung 4: Ausgleichsmaßnahme, Gesamtgröße ca. 5.770 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Ausgleichsfläche wird zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände zu den Wirt-
schaftswegen im Westen und Osten sowie zu den angrenzenden Flächen im Norden und 
Süden ein jeweils ca. 4 m breiter Pufferstreifen als extensives Grünland entwickelt. Auf der 
übrigen, ca. 3.210 m² großen Fläche wird ein extensives Grünland mit Walnussbäumen an-
gelegt (siehe Abbildung 4). Vor Beginn der Ansaat- und Pflanzarbeiten erfolgt eine Boden-
bearbeitung gemäß DIN 18915. Anschließend erfolgt eine Ansaat gemäß DIN 18917 mit ei-
ner krautreichen Landschaftsrasenmischung (RSM 7.1.2, Saatgutmenge 5 g/m²). Insgesamt 
sind 40 Walnussbäume (2 x v. STU 10 – 12, incl. Dreibock) zu pflanzen. Die Pflanzung er-
folgt in 2 Reihen (pro Reihe ca. 20 Bäume) versetzt im Abstand von ca. 15 m untereinander. 
Die Gehölze müssen den FLL-Gütebestimmungen entsprechen. Die Pflanzung erfolgt gem. 
DIN 18916. 

Die Pflege des Grünlandes erfolgt in den ersten 2-3 Jahren durch zweimal jährliche Mahd 
(1. Schnitt nicht vor dem 15. Juni) mit Abtransport des Mähgutes. Daran schließt sich eine 
einmal jährliche außerhalb der Brutzeit an. Das Mähgut wird abtransportiert. Die Gehölze 
erhalten eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gemäß DIN 18919. Darüber hinaus ist 
keine Pflege der Walnussbäume erforderlich. 

8 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-
kungen der Durchführung des Vorhabens auf die Umwelt 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 3b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. Beschreibung der geplan-
ten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 
Vorhabens auf die Umwelt. 
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Durch die Realisierung des Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ 
(E 66)“ entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Maßnahmen zur Überwachung 
sind dementsprechend nicht erforderlich. 

9 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetre-
ten sind, bspw. technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 3a der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. Hinweise auf Schwierig-
keiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, bspw. technische Lü-
cken oder fehlende Kenntnisse. 

Die herangezogenen Unterlagen waren ausreichend, um die Auswirkungen auf die Schutz-
güter ermitteln, beschreiben und bewerten zu können. Technische Lücken oder fehlende 
Kenntnisse sind nicht zu dokumentieren, alle benötigten Unterlagen waren verfügbar. 

10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Anga-
ben gemäß Nr. 3c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. eine allgemein verständli-
che Zusammenfassung. 

Beschreibung des Vorhabens 

Die „Lauterbach & Wagenführ GbR“ plant die Errichtung von zwei Verbrauchermärkten im 
Stadtteil Mainz-Ebersheim. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ beabsichtigt die Stadt Mainz die Schaffung 
von Baurecht für die geplanten Verbrauchermärkte. Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes umfasst eine Größe von ca. 1 ha. Das Plangebiet wird im Norden von der 
rückwärtigen Bebauung der Fritz-Erler-Straße begrenzt, im Osten von der Wohnbebauung 
der Grünberger und der Töngesstraße, im Süden von der Töngesstraße und im Westen von 
der Wohn- und Gewerbebebauung der Töngesstraße.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt für den gesamten Geltungsbereich ein Son-
dergebiet “großflächiger Einzelhandel“ fest. Angepasst an die Neigung des Geländes sind 
Gebäudehöhen von bis zu ca. 10 m vorgesehen. Die grünordnerische Gliederung des Plan-
gebietes erfolgt durch die Festsetzung von 1.865 m² Grünflächen. Zudem ist die Pflanzung 
von insgesamt 54 Laubbäumen vorgesehen. Hinsichtlich Schallimmissionen werden in Be-
zug auf Verkehrs- und Gewerbelärm mit der Planung schallmindernde Maßnahmen umge-
setzt. 

Durch die Überführung der ehemals gartenbaulich genutzten Fläche in eine Sondergebiets-
fläche “großflächiger Einzelhandel“ erfolgt mit der Realisierung des Bebauungsplanes ein 
Flächenrecycling, das den Bestimmungen des § 1a Abs. 2 BauGB, dem sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden, Rechnung trägt. 

Die in den Fachgesetzen wie z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz 
und Landesnaturschutzgesetz sowie in den Fachplänen wie z.B. Landschaftsplan und Kli-
maökologischer Begleitplan, festgelegten Ziele des Umweltschutzes sind für den Bebau-
ungsplan von Bedeutung. 

Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorha-
bens 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen innerörtlichen Bereich, der viele Jahre lang als 
Gartenbaubetrieb genutzt wurde und derzeit ungenutzt brach liegt. Im Plangebiet selbst be-
findet sich keine Wohnbebauung. An das Plangebiet grenzen Wohngebäude an. Südwest-
lich und südöstlich handelt es sich um gemischte Bauflächen, nordöstlich sowie nördlich um 
Wohnbauflächen. Nordwestlich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an, die im Flächen-
nutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt sind. Für die Erholungsnutzung hat das Plan-
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gebiet keine Bedeutung, da es nahezu vollständig von einem Maschendrahtzaun bzw. einer 
Betonmauer umgeben wird und für die Öffentlichkeit unzugänglich ist.  

Da die Fläche seit einigen Jahren brach liegt, hat sich neben den aus der gartenbaulichen 
Vornutzung vorhandenen Ziergehölzen und Weihnachtsbaumkulturen eine Vegetation aus 
Ruderalfluren ausgebildet, die in Teilen einen hohen Verbuschungsgrad bis hin zur Ausbil-
dung einer Strauch- und Baumhecke aufweist. Diese Vegetationsstrukturen weisen über-
wiegend eine geringe bis mittlere Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz auf. Im Ergeb-
nis der Faunistischen Erhebungen konnte eine artenreiche Vogelgemeinschaft mittlere 
Bedeutung erfasst werden, die häufig innerhalb von Siedlungsflächen vorkommt. Zudem 
bieten die Ruderalfluren für Heuschrecken geeignete Lebensraumstrukturen. Mit 
zunehmender Verbuschung werden jedoch die Lebensräume für die Heuschrecken 
entwertet. Streng geschützte Pflanzen- oder Tierarten befinden sich nicht im Plangebiet. 

Aufgrund der langjährigen gartenbaulichen Vornutzung des Plangebietes sind die Böden 
anthropogen überprägt. Ein Altlastenverdacht besteht im Plangebiet jedoch nicht. 

Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet. Zudem liegt das Plangebiet in kei-
nem rechtskräftigen Trinkwasserschutzgebiet. Wie Baugrunduntersuchungen im Rahmen 
der Planung zeigten, beträgt der Grundwasserflurabstand mehr als 2 m. 

Das Klima im Plangebiet ist als Stadtrand-/Ortsrandklima mit geringer Baumasse und hoher 
Grünmasse klassifiziert. Damit stellt das Plangebiet einen Klimafunktionsraum mit Aus-
gleichswirkung für die umliegende Bebauung dar. Lufthygienische Belastungen des Plange-
bietes ergeben sich durch die im Süden des Plangebietes verlaufende L413 Töngesstraße. 
Eine Überschreitung von Grenz- und Orientierungswerten ist nicht zu erwarten. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen innerörtlichen Bereich, der viele Jahre als Gar-
tenbaubetrieb genutzt wurde und derzeit ungenutzt brach liegt. Von Süden nach Norden 
steigt das Gelände um 7 m an. Das Landschaftsbild des Plangebietes wird durch die Zier-
gehölze und Ruderalflächen, die zunehmend verbuschen, geprägt. Eine optische Wahr-
nehmbarkeit des Geländes ist für die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung gegeben. 
Die Freifläche wirkt dabei für die Nachbarschaft als optische Grünbrache. 

Im Plangebiet sind keine Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Sachgüter bekannt. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Das Planungsvorhaben ist mit der Erhöhung von Schallimmissionen verbunden, die sich aus 
der Zunahme des Verkehrs auf der Töngesstraße sowie den Kunden- und Zulieferverkehr 
auf der Planfläche und die gewerbliche Nutzung selbst ergeben. Dem wird bereits durch die 
Anordnung der Bebauung, die Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Gelän-
des um ca. 4 m im Norden, die Einhausung der LKW-Rampe am Minimalmarkt und deren 
Verschluss mit einem Rolltor sowie die Ausführung der Zufahrten in schallminderndem As-
phaltbelag entgegengewirkt.  

Hinsichtlich einer möglichen zukünftigen Bebauung des östlich angrenzenden Flurstückes 
289/2 und dem Schutz der nordwestlich des Plangebietes liegenden Wohnbebauung wurde 
unter Zugrundelegung der oben genannten schallmindernden Maßnahmen im Osten (2 m 
westlich der Flurstücksgrenze 289/2) die Errichtung einer hochabsorbierenden Schall-
schutzwand mit einer Mindesthöhe von 203,2 m ü.NN und im Westen die Errichtung einer 
hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 205 m ü.NN) mit der der Bereich zwischen 
der eingehausten Laderampe des Minimal-Marktes und dem Gebäude des Aldi-Marktes ge-
schlossen wird, festgesetzt. 

Für die westlich angrenzenden Flurstücke 27/5 und 25/3 wurde zudem ermittelt, dass, zwi-
schen einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbebauung und dem Plangebiet oh-
ne weitere Schallschutzmaßnahmen ein Abstand von ca. 8 m bis 9 m notwendig wäre, um 
die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete im 1. OG. einzuhalten. Im Erdge-
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schoss werden die Immissionsrichtwerte ohne weitere Maßnahmen eingehalten. Weitere 
Maßnahmen bleiben einem Bebauungsplan für dieses Gebiet vorbehalten. 

Im Schallgutachten wurde zudem untersucht, inwieweit durch den zusätzlichen Verkehr auf 
der Töngesstraße die Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV eingehalten werden. Auch 
hier zeigten die Berechnungen, dass an den Wohnhäusern die entsprechenden Immissions-
grenzwerte für Dorfgebiet und allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. 

Um auch die Lärmpegelsituation in den Freibereichen darzustellen wurden die Beurteilungs-
pegel in der Nachbarschaft berechnet. Da die TALärm keine maßgeblichen Immissionsorte 
in den Außenbereichen der Nachbarschaft vorsieht, wurden die Immissionsrichtwerte als O-
rientierungswert herangezogen. Der Vergleich zeigt sowohl für Misch- und Dorfgebiete als 
auch für Allgemeine Wohngebiete, dass dieser auf dem überwiegenden Flächenanteil deut-
lich unterschritten und damit eingehalten wird. 

Mit der Überbauung und Versiegelung ist der Verlust von  6.700 m² Ruderalfluren und Ge-
hölzflächen mit einer mittleren Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz gegeben. Für die 
Heuschrecken gehen Lebensraumstrukturen in Form von Ruderalflächen verloren, die je-
doch aufgrund des Fortschreitens der Sukzession ausschließlich temporärer Art sind. Die ar-
tenreiche Vogelgemeinschaft findet aufgrund ihres an Siedlungsstrukturen angepassten Le-
bensraumanspruches in der Umgebung des Plangebietes ausreichend nutzbaren Lebens-
raum. Mit dem Vorhaben ist die Neuanlage von Tier- und Pflanzenlebensräumen in Form 
von flächigen Strauchpflanzungen und Baumpflanzungen verbunden. 

Durch den Bau der beiden Verbrauchermärkte und der Befestigung der Fahrgassen und 
Stellplätze werden ca. 7.845 m² Böden neu versiegelt. Die Verwendung versickerungsfähi-
ger Beläge im Bereich der Pkw-Stellplätze minimiert dabei den Versiegelungsgrad. 

Mit der Versiegelung einher geht eine Verschärfung des Oberflächenwasserabflusses. Die-
ser wird durch die Versickerung des auf den Dachflächen und Stellplätzen anfallenden Nie-
derschlagswassers in die Tragschicht unterhalb der Oberflächenbefestigung der Stellplätze 
sowie in die Pflanzstreifen zwischen den Stellplätzen und in die Grünflächen im östlichen 
Randbereich des Plangebietes entgegen gewirkt.  

Auf Grund der besonderen Belastung der Fahrgassen, werden diese an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen. 

Die Neuversiegelung von ca. 7.845 m² Böden verursacht den Verlust von Flächen mit Kalt-
luftproduktionsfunktion. Positiv auf die klimatische und lufthygienische Situation im Plange-
biet wirken sich die Anlage der Grün- und Freiflächen mit Sträuchern sowie die Pflanzung 
von insgesamt 54 Laubbäumen aus. Ebenfalls positiv ist die Verwendung klimaökologisch 
wirksamer Beläge bei Pkw-Stellplätzen zu bewerten. Eine Überschreitung von Grenz- und 
Orientierungswerten aufgrund von Luftschadstoffimmissionen aus dem Verkehr ist wegen 
der geringen Vorbelastung nicht zu erwarten. 

Im Rahmen der Realisierung des vorhabenbezogenen wird eine brachliegende Gärtnereiflä-
che innerhalb der Ortslage Ebersheim überplant. Durch die Wandlung eines ehemalig gar-
tenbaulich genutzten Raumes in ein Nahversorgungszentrum unterliegt das Landschaftsbild 
einer optischen Veränderung. Bereits in der Aufstellung der Planung wurden Maßnahmen 
zur Verringerung von Auswirkungen auf das Schutzgut getroffen. So bewirkt die Abtragung 
des Geländes im Norden um bis zu 4 m eine Einpassung des Planungsvorhabens in die To-
pographie des Geländes. Von den nördlich angrenzenden Wohngebäuden ist somit nur das 
Dach des Minimal-Marktes sichtbar. Der Eingangsbereich des Plangebietes im Süden an 
der Töngesstraße wird durch die Apotheke, die an die Südseite des Aldi-Gebäudes an-
schließt, optisch und städtebaulich aufgewertet. Die optischen Veränderungen des Land-
schaftsbildes werden zudem durch vorgesehenen Strauch- und Baumpflanzungen minimiert. 
Für den aktiven Schallschutz ist die Errichtung von zwei Schallschutzwänden notwendig. Da 
die Aufstellung der Schallschutzwände innerhalb von Flächen vorgesehen ist, die im Zuge 
der Planung mit Bäumen und hohen Sträuchern dicht bepflanzt werden, sind die Beeinträch-
tigungen aus Sicht der westlich und östlich angrenzenden Nachbargrundstücke gering. Mit 
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der Realisierung der geplanten Maßnahmen ist die landschaftsgerechte Wiederherstellung 
des Plangebietes und die Einbindung in die umgebenden Nutzungen gewährleistet. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Das Plangebiet bleibt aufgrund des Maschendrahtzauns und der ca. 50 cm hohen Beton-
mauer weiterhin für die Öffentlichkeit unzugänglich und ungenutzt. Der Verbuschungsgrad 
nimmt zu. Die zunehmende Verbuschung und Verbrachung führt langfristig zu einer Aufwer-
tung des Plangebietes als Lebensraum für einen Großteil der Tiere und Pflanzen. Die durch 
gartenbauliche Vornutzung geprägten Böden dienen weiterhin der Versickerung von Nieder-
schlagswasser und der Kaltluftproduktion. Durch die fortschreitende Sukzession verwildert 
das Plangebiet, das als Grünbrache wahrgenommen wird. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen 

Für das Plangebiet wurden folgende umweltfachliche Maßnahmen entwickelt: 

• Schutz der das Plangebiet umgebenden Wohnbebauung vor Schallimmissionen aus dem 
Plangebiet durch Schallschutzmaßnahmen (siehe Maßnahmen M1-M6 in Karte 2): 
- Abtragung des von Süden nach Norden ansteigenden Geländes um ca. 4 m im Nor-

den („Eingraben in das Gelände“) 
- Anordnung der Bebauung als aktive Schallschutzriegel, 
- Einhausung der LKW-Rampe am Minimalmarkt und Verschluss mit einem Rolltor, 

das während des Verladevorgangs geschlossen wird, 
- Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag, 
- im Osten (2 m westlich der Flurstücksgrenze 289/2) Errichtung einer hochabsorbie-

renden Schallschutzwand mit Mindesthöhe von 203,2 m ü.NN, 
- im Westen Errichtung einer hochabsorbierenden Schallschutzwand (OK = 205 m 

ü.NN) mit der der Bereich zwischen der eingehausten Laderampe des Minimal-
Marktes und dem Gebäude des Aldi-Marktes geschlossen wird. 

• Pflanzung von 54 Einzelbäumen 

• Anlage von flächigen Strauchpflanzungen, Pflanzflächen aus Bodendeckern und Stau-
den- und Strauchpflanzungen (insgesamt 1.865 m²) 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden Vorrang der Innenentwicklung vor der Außen-
entwicklung 

• Versickerung von Niederschlagswasser im Bereich der Tragschichten der Stellplätze so-
wie in die Pflanzstreifen zwischen den Stellplätzen und in die Grünflächen im östlichen 
Randbereich des Plangebietes 

• Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich der Stellplätze 

• Begrünung der Mülltonnen und Abfallbehälter und deren baulichen Anlagen 

Gemäß bestehendem Planungsrecht ist für die Frage des landespflegerischen Ausgleichs 
§ 1a Abs. 3 BauGB einschlägig. Maßgeblich für die Beurteilung des erforderlichen Aus-
gleichs ist demnach das bestehende Baurecht, d.h. die Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Effenspitz (E9)“. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt somit 
durch eine Gegenüberstellung des Planungsrechtes zwischen dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Effenspitz (E9)“ und dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Verbrauchermärk-
te ´In der Effenspitze´ (E 66)“. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan führt im Vergleich 
zum rechtskräftigen Bebauungsplan für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft zu einer 
Verschlechterung des Naturhaushaltes, da der Anteil versiegelter Flächen des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes um ca. 5.745 m² höher ist. Somit entsteht durch die Realisierung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Verbrauchermärkte ´In der Effenspitze´ (E 66)“ 
ein Ausgleichsdefizit von 5.745 m².  
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Als Ausgleichsfläche wurde von der Stadt Mainz ein ca. 0,6 ha großes Teilstück eines insge-
samt ca. 38.260 m2 großen Flurstückes im Norden der Gemarkung Ebersheim festgelegt.
Von der insgesamt 5.770 m2 großen Ausgleichsfläche wird zur Einhaltung der gesetzlichen
Grenzabstände zu dem südlich gelegenen Wirtschaftsweg und den umgebenden Offenland-
flächen ein jeweils ca. 4 m breiter Pufferstreifen als extensives Grünland entwickelt. Auf der
übrigen, ca. 3.210 m2 großen Fläche wird ein extensives Grünland mit insgesamt 40 Wal-
nussbäumen angelegt.

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-
kungen der Durchführung des Vorhabens auf die Umwelt

Durch die Realisierung des Bebauungsplanes "Verbrauchermärkte 'In der Effenspitze'
(E 66)" entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Maßnahmen zur Überwachung
sind dementsprechend nicht erforderlich.

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten
sind, bspw. technische Lücken oder fehlende Kenntnisse

Die herangezogenen Unterlagen waren ausreichend, um die Auswirkungen auf die Schutz-
güter ermitteln, beschreiben und bewerten zu können.

Mainz, den 10.08.2006

JESTAEDT + Partner
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Name Wiss. Name Nachweis 2005 RL-RP RL-BRD BArtSchV-§1Satz FFH-Anhang VSR-Anhang I
Heuschrecken Saltatoria
Langflügelige Schwertschrecke Conocephalus fuscus 1 P - - -
Grünes Heupferd Tettigonia viridissima 1 - - - -
Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus 1 - - - -
Brauner Grashüpfer Chorthippus brunneus 1 - - - -
Wiesengrashüpfer Chorthippus dorsatus 1 P - - -
Gemeiner Grashüpfer Chorthippus parallelus 1 - - - -
Große Goldschrecke Chrysochraon dispar 1 P 3 - -
Schmetterlinge Lepidoptera
Weißlinge Pieridae
Großer Kohl-Weißling Pieris brassicae L., 1758 1 - - -
Kleiner Kohl-Weißling Pieris rapae L., 1758 1 - - -
Grünader-Weißling Pieris napi L., 1758 1 - - -
Edelfalter Nymphalidae
Admiral Vanessa atalanta L., 1758 1 - - -
Tagpfauenauge Inachis io 1 - - -
Kleiner Fuchs Aglais urticae 1 - - -
Brutvögel Aves
Fasan Phasianus colchicus NG - - - II / III
Ringeltaube Columba palumbus NG - - - II / III
Türkentaube Streptopelia decaocto NG - V - II
Mauersegler Apus apus NG - V - -
Mehlschwalbe Delichon urbica NG - V - -
Rauchschwalbe Hirundo rustica NG - V - -
Heckenbraunelle Prunella modularis BV - - - -
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris BV - - - -
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV - - - -
Zilpzalp Phylloscopus collybita BV - - - -
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV - - - -
Gartengrasmücke Sylvia borin BV - - - -
Amsel Turdus merula BV - - - II
Blaumeise Parus caeruleus BV - - - -
Kohlmeise Parus major BV - - - -
Bluthänfling Carduelis cannabina BV - - - -
Stieglitz, Distelfink Carduelis carduelis BV - - - -
Grünling, Grünfink Carduelis chloris NG - - - -
Girlitz Serinus serinus NG - - - -
Haussperling Passer domesticus NG - V - -
Star Sturnus vulgaris NG - - II



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen:
RL-RP = Rote Liste Rheinland-Pfalz;  
RL-BRD = Rote Liste Bundesrepublik Deutschland; 
BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung:
§1 Satz 1: Besonders geschützte Art
§1 Satz 2: Streng geschützte Art
FFH-Anhang = Arten welche im Anhang II oder IV der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie genannt sin
VSR-Anhang = Arten welche im Anhang I, II oder III der Vogelschutz Richtlinie genannt sind
Nachweis 2005:
1: Vorkommensnachweis 2005
BV = Brutvogel
NG = Nahrungsgast
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Karte 1: Bestands- und Konfliktplan (M. 1:1.000) 
 

Karte 2: Umweltfachliche Maßnahmen (M. 1:500) 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Verbrauchermärkte 'An der Effenspitze' (E66)"
Umweltbericht

Projekt:

Auftraggeber:

Projekt-Nr.
Maßstab

Unterschrift
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Datum

Gezeichnet Geprüft

gk

Karte Nr.

16.03.06 16.03.06

Büro für Raum- und Umweltplanung
Hans-Böckler-Straße 87 - 55128 Mainz
Tel. 0 61 31/ 33 35 58 - Fax 33 35 59

Je

M105-05

Lauterbach & Wagenführ GbR
Pfarrmorgen 2 - 4
65205 Wiesbaden

GezeichnetDatum ÄnderungNr.

Bestand

1750     Einzelgebäude
Biotope der Wohnbaugebiete  (1000)

Biotope der Verkehrsanlagen / Verkehrsflächen  (6000)
6221     Hauptverkehrsstraßen, Fahrbahn
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6251-2  Fußwege, teilversiegelt, Ränder ohne naturschutzrelevante Kleinstrukturen
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7423     Weihnachtsbaumkulturen

Biotope der Grünflächen  (4000)

Biotope der Forste, Wälder, Gebüsche und Hecken  (8000)

Realnutzung und Biotoptypen

4211     Grünanlagen von geringer Flächenausdehnung, intensiv gepflegt

7499     Brachen der Gärtnereien, Steinschutthaufen

8622     Strauch- und Baumhecken
8630     Ziergehölzpflanzungen

9310     Krautreiche Ruderalfluren
9311     Krautreiche Ruderalfluren, überwuchert mit Brombeeraufwuchs
9330     Ruderalfluren mit Verbuschung
9331     Ruderalfluren mit Verbuschung, überwiegend Pappel und Birke
9360     Ruderalfluren mit Ziergehölzen

Biotope der Abgrabungsgebiete, Großbaustellen, Ruderalflächen und Bauwagenplätze  (9000)

Sonstiges
Schnittgut bzw. Baumstubben

Zaun bzw. Betonmauer
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Gebäude

Stellplätze

Fahrgassen / Zufahrten

Grenze des Geltungsbereiches

Sonstige Darstellungen

P1

Verlust von insgesamt ca. 6.700 m² Biotoptypen mit mittlerer Bedeutung:
8622 - Strauch- und Baumhecke: 390 m²
9310 - Krautreiche Ruderalflur: 2.550 m² 
9311 - Krautreiche Ruderalflur, überwuchert mit Brombeeraufwuchs: 245 m²
9330 - Ruderalflur mit Verbuschung: 3.325 m²
9331 - Ruderalflur mit Verbuschung, überwiegend Pappel und Birke: 190 m²
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durch NeuversiegelungWasser
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1. AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Lauterbach und Wagenführ GbR, Pfarrmorgen 2-4, 65205 Wiesbaden, plant ein 

Nahversorgungszentrum in Mainz-Ebersheim an der Töngesstraße zu errichten. Das 

Nahversorgungszentrum beinhaltet einen ALDI- und Minimal-Markt sowie eine Apo-

theke. Die Planung erfolgt durch die Kirstein Rischmann Architekten und Ingenieure 

GmbH, Carl-Zeiss-Straße 41, 55129 Mainz. 

 

In vorliegender Gutachtlicher Stellungnahme sind nun die Geräuschimmissionen in der 

Nachbarschaft auf Basis des aktuellen Planungsstandes zu prognostizieren und zu beur-

teilen. Sind weitere pegelmindernde Maßnahmen erforderlich, sind diese zu dimensio-

nieren und zu berücksichtigen. 

 

Da das Nahversorgungszentrum nur tagsüber in Betrieb ist und nachts keine Anlieferun-

gen stattfinden, wurden die Berechnungen nur für die Tageszeit durchgeführt. Anhand 

von Vorberechnungen wurden die kritischsten Immissionspunkte ermittelt. Diese sind in 

den Anlagen 1 und 2 aufgeführt. 

 
IP 1:  Töngesstraße 43, 1. OG 

IP 2:  Töngesstraße 42. 1.OG 

IP 3:  Grünberger Straße 19, EG 

IP 4:  Grünberger Straße 21, DG 

IP 5:  Grünberger Straße 18, 1. OG 

IP 6:  Grünberger Straße 20, 1. OG 

IP 7:  Fritz-Erler-Straße 5, DG 

IP 8:  Töngesstraße 36, DG 

 



 
 

 
GUTACHTEN P 86b/05 
 
 
 
 

 

- 2/32 - 

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT 
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
 

Zusätzlich waren auch die Geräuschimmissionen an einem zukünftigen Wohnhaus auf 

dem Flurstück 289/2 (siehe Anlagen 1 und 2, IP 9) und auf den Flurstücken 25/3 und 

27/5, für die entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplans eine spätere 

Entwicklung für Wohnbauflächen gesichert werden soll, zu untersuchen.  

 

Auf der Töngesstraße ist in Richtung Senefelderstraße eine Linksabbiegerspur zum Nah-

versorgungszentrum geplant. Diese Abbiegerspur stellt eine wesentliche Änderung im 

Sinne der 16. BImSchV [8] dar. Daher war zu überprüfen, ob durch den zusätzlichen 

Verkehr auf der Töngesstraße die Immissionsgrenzwerte nach [8] überschritten werden. 

 

 

2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 

 

2.1 Pläne 

 

Es lagen folgende Pläne der Kirstein Rischmann Architekten Ingenieure GmbH zur Bear-

beitung vor: 

 

- Lageplan, M 1:1.000, März 2006 

- Grundriss Lageplan, Vorhabenplan, M 1:200, März 2006 

- Schnitte Gelände, Vorhabenplan, M 1:200, März 2006. 

 

Zur Einstufung der Nutzungsgebiete wurden ein Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

und die rechtskräftigen Bebauungspläne "E9" und "E12" der Stadt Mainz, Stadtplanungs-

amt, herangezogen. 
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2.2 Richtlinien, Normen, Studien, Vorschriften und Verordnungen 

 

[1] "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS 90", 1990 
 
[2] VDI-Richtlinie 2571 "Schallabstrahlung von Industriebauten", August 1976 
 
[3] DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-

gemeines Berechnungsverfahren", Oktober 1999 
 
[4] "Parkplatzlärmstudie", Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Ausgabe 2003 
 
[5] "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebs-

geländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen", Hessische Lan-
desanstalt für Umwelt, 1995 

 
[6] "6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TALärm)", 26.08.1998 
 
[7] "Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von Lärm-

schutzwänden an Straßen – ZTV-Lsw 88", Bundesminister für Verkehr, Abteilung 
Straßenbau, Ausgabe 1988 

 
[8] "16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)", 27.11.1989 
 

2.3 Sonstiges 

 

[9] Schreiben vom 11.04.2005 der REWE Deutsche Supermarkt KG aA über die Lkw-
Anlieferung (siehe Anhang 1) 

 
[10] Schreiben vom 05.04.2005 der ALDI GmbH & Co. KG über die zu erwartenden 

Pkw- und Lkw-Bewegungen (siehe Anhang 2) 
 
[11] Schreiben vom 05.07.2005 der REWE Deutsche Supermarkt KG aA über die zu-

künftig zu erwartenden Pkw-Bewegungen zum Minimal-Markt (siehe Anhang 3) 
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[12] Schreiben der Lauterbach und Wagenführ GbR vom 13.07.2005 über die zukünf-
tig zu erwartenden Pkw-Bewegungen der Apothekenkundschaft (siehe Anhang 4) 

 
[13] Schreiben der Stadt Mainz, Amt für Verkehrswesen, vom 12.07.2005 über die der-

zeitigen Verkehrsbewegungen auf der Töngesstraße, Mainz-Ebersheim (siehe An-
hang 5) 

 
[14] Schreiben der Stadt Mainz, Amt für Verkehrswesen, 13.03.2006 über die Abschät-

zung des Verkehrsaufkommens (siehe Anhang 6) 
 

2.4 Software 

 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen wurde mit dem Computerprogramm 

 
LIMA 

Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH, Dortmund, 

 
durchgeführt. 

 

 

3. ANFORDERUNGEN 

 

3.1 Immissionsrichtwerte 

 

In [6] werden in Abhängigkeit von der Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte für die Ta-

ges- und Nachtzeit festgelegt. Die zu untersuchenden Immissionspunkte befinden sich in 

Misch-, Dorf- und Allgemeinem Wohngebiet.  

 



 
 

 
GUTACHTEN P 86b/05 
 
 
 
 

 

- 5/32 - 

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT 
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
 

Somit sind folgende Immissionsrichtwerte heranzuziehen: 

 

• Mischgebiet (IP 1) tags  60 dB(A) 

 nachts  45 dB(A) 

• Dorfgebiet (IP 2 und 8) tags  60 dB(A) 

 nachts 45 dB(A) 

• Allgemeines Wohngebiet (IP 3 bis 7, 9) tags  55 dB(A) 

 nachts 40 dB(A). 

 

Zurzeit ist keine Vorbelastung im Sinne der TALärm [6] vorhanden. Auch der mögliche 

Bau von weiteren Gewerbebetrieben ist auszuschließen. Daher kann das Nahversor-

gungszentrum Mainz-Ebersheim die Immissionsrichtwerte nach TALärm voll ausschöpfen. 

 

3.2 Spitzenpegelkriterium 

 

Weiterhin dürfen entsprechend [6] kurzzeitige Geräuschspitzen den jeweiligen Immissi-

onsrichtwert  

 
tags  um nicht mehr als 30 dB(A) 

nachts  um nicht mehr als 20 dB(A) 

 
überschreiten. 
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4. AUSGANGSDATEN DER BERECHNUNGEN 

 

Erfahrungen bei ähnlich gelagerten Projekten zeigten, dass ausschließlich die außerhalb 

des Gebäudes vorhandenen Emittenten die Geräuschimmissionen bestimmen. Daher 

wurden hier die innenliegenden Emittenten und die daraus resultierenden abstrahlenden 

Flächen der Fassaden und Dächer nicht mit berücksichtigt. 

 

Die Öffnungszeiten des Nahversorgungszentrums sind von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 

 

4.1 Stellplätze 

 

Es sind 

 
n  =  140 Stellplätze 

 

vorgesehen.  

 

Gemäß [10] sind für den ALDI-Markt 800 Kunden pro Tag zu erwarten. Davon sind ca. 

20 % Lauf- und Fahrradkunden. Somit ergeben sich 640 Pkw-Kunden für den ALDI-

Markt, davon besuchen aber auch gleichzeitig 320 Kunden den Minimal-Markt. Für den 

Minimal-Markt sind die gleichen Bedingungen zu erwarten [11]. Somit ergeben sich für 

den ALDI- und Minimal-Markt insgesamt 

 
960 Pkw-Kunden. 

 

Dies entspricht 1.920 Pkw-Bewegungen pro Tag. 
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Nach [12] sind für die Apotheke durchschnittlich 180 Kunden täglich zu erwarten. 50 % 

der Kunden kommen erfahrungsgemäß mit dem Pkw. 50 % der Gesamtkunden werden 

auch den Minimal-Markt und/oder den ALDI-Markt besuchen. Für die Apotheke allein 

wurden daher 45 Pkw-Kunden zu den o.g. Kunden der Märkte addiert. Dies entspricht 

90 zusätzlichen Bewegungen. Insgesamt ergeben sich daher 

 
2.010 Pkw-Bewegungen pro Tag. 

 

Unabhängig von o. g. Verkehrszahlen wurde von der Stadt Mainz, Amt für Verkehrswe-

sen, das zukünftige Verkehrsaufkommen abgeschätzt [14]. Hiernach sind inklusive der 

Mitarbeiterfahrbewegungen insgesamt  

 

2.467 Pkw-Bewegungen pro Tag 

 

zu erwarten.  

 

Die Abschätzungen sind als Anhang diesem Schreiben beigefügt. Zum Vergleich wurden 

der Vollständigkeit halber auch die Verkehrsbewegungen nach [4] ermittelt. Für den 

ALDI-Markt mit einer Nettoverkaufsfläche von 850 m² wurden nach [4]  

 

N  =  1,64 Pkw-Bewegungen/10 m² Verkaufsfläche und Stunde 

 

angenommen.  
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Für den Minimal-Markt mit einer Nettoverkaufsfläche von 1.260 m² sind nach [4]  

 

N  =  1,05 Pkw-Bewegungen/10 m² Verkaufsfläche und Stunde 

 

zugrunde zu legen.  

 

Nach [4] erfolgten die Zählungen in der Regel nur während der Öffnungszeiten. Die bei 

der Berechnung der Beurteilungspegel eintretende Unsicherheit durch die Nichtbeach-

tung der außerhalb der Öffnungszeiten stattfindenden Bewegungen ist aber gemäß [4] 

vernachlässigbar klein. 

 

Unter Berücksichtigung der genannten Öffnungszeiten ergeben sich somit nach [4] ins-

gesamt 3.260 Pkw-Bewegungen/Tag. Da jedoch einige Kunden beide Märkte besuchen, 

kann in Absprache mit dem Amt für Verkehrswesen der Stadt Mainz hierfür ein Abschlag 

in Höhe von 30 % angesetzt werden. 

 

Demnach würden sich nach der Parkplatzlärmstudie zuzüglich der 90 Fahrbewegungen 

für die Apotheke insgesamt  

 
2.372 Pkw-Bewegungen/Tag 

 
ergeben.  

 

Der Vergleich mit den o. g. Berechnungen vom Amt für Verkehrswesen [14] zeigt, dass 

sich nach [4] 95 Fahrbewegungen/Tag weniger ergeben.  
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Im Sinne einer Maximalwertbetrachtung werden daher für die weiteren Berech-

nungen die Verkehrsbewegungen nach [14] mit 

 
2.467 Pkw-Bewegungen/Tag 

 
herangezogen.  

 

Im Sinne einer weiteren Maximalwertbetrachtung wird angenommen, dass sich bereits ab 

07:30 Uhr die ersten Kunden und bis 20:30 Uhr die letzten Kunden auf dem Parkplatz 

aufhalten werden.  

 

Die Berechnung des Emissionspegel erfolgt nach [4] nach dem sogenannten "zusam-

mengefassten Verfahren". Hierbei werden die Zuschläge für die Parkplatzart KPA = 3 dB 

und der Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren (zur Berücksichtigung der impuls-

haltigen Geräusche) KI = 4 dB(A) von "Parkplätzen an Einkaufszentren, Einkaufswagen 

auf Asphalt" herangezogen.  

 

Für die Pkw-Parkflächen ergibt sich abzüglich der 4 Mitarbeiterfahrten in Abs. 4.2 eine 

stündliche Verkehrsstärke von  

 

M  =  189,5 Pkw-Bewegungen/Stunde 

 

(Einwirkzeit 13 Stunden) und somit insgesamt ein Schallleistungspegel von 

 
LWA  =  99,0 dB(A). 
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4.2 Mitarbeiter 

 

In den Berechnungen wurde vorausgesetzt, dass sowohl für den ALDI- als auch für den 

Minimal-Markt von 6:00 Uhr bis 7:00 Uhr jeweils 2 Pkw-Bewegungen von Mitarbeitern 

stattfinden. Hierbei wurde angenommen, dass die ALDI-Mitarbeiter den 3. und 4. Stell-

platz südlich des ALDI-Eingangs anfahren. Für die Minimal-Markt-Mitarbeiter wurde vor-

ausgesetzt, dass diese den 3. und 4. Stellplatz westlich des Minimal-Eingangs nutzen. 

 

Die Emissionspegel der Fahrstrecke wurde nach [1] ermittelt. Hierbei wurde eine Ge-

schwindigkeit von v = 30 km/h angenommen. Auf der Fahrstrecke ist Asphaltbelag vor-

gesehen, so dass der Korrekturwert für unterschiedliche Straßenoberflächen 

 
DStrO  =  0 dB 

 

beträgt. Für die Fahrstrecken mit jeweils 2 Pkw-Bewegungen ergibt sich ein Emissionspe-

gel von 

 
Lm,E  =  31,5 dB(A). 

 

Dies entspricht nach [4] einem linienbezogenen Schallleistungspegel von 

 
LW'A  =  50,5 dB(A). 

 

Für jeweils zwei Stellplätze ergibt sich nach [4] ein Schallleistungspegel von 

 
LWA  =  70 dB(A). 
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Hierbei wurden die entsprechenden Zuschläge für Park + Ride-Parkplätze angenommen. 

Da kein Parksuchverkehr stattfindet und die Durchfahrten nach [1] berechnet wurden, 

wurde 

KD  =  0 dB 
 

in der Berechnung angesetzt. 

 

4.3 Lkw-Fahrten 

 

4.3.1 ALDI ------ 
 

[10] ist zu entnehmen, dass in der Zeit von 6:00 Uhr bis 7:00 Uhr ein Lkw den ALDI-

Markt beliefert. In der Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr sind zwei weitere Lkw zu erwar-

ten. Diese zwei Lkw sind in der Regel mit einem Kälteaggregat ausgestattet. 

 

Es wurde angenommen, dass die Lkw bis zum Minimal-Markt vorfahren und dort auf der 

Wendestrecke zurück zur ALDI-Rampe fahren, dort rückwärts in die Rampe einfahren und 

anschließend über den kürzesten Weg abfahren. 

 

4.3.2 Minimal ---------- 
 

Für den Minimal-Markt sind gemäß [9] in der Zeit von 6:00 Uhr bis 7:00 Uhr zwei Lkw 

ohne Kälteaggregat und in der Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zwei weitere Lkw ohne 

Kälteaggregat und drei Lkw mit Kälteaggregat zu erwarten. 
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Die herangezogene Fahrstrecke befindet sich von der Zufahrt zum Gelände in Richtung 

Norden zum Eingang des Minimal-Marktes und dann rechts zur Rampe und noch ein 

Stück in südliche Richtung, um rückwärts in die eingehauste Rampe einzufahren. Die 

Abfahrt findet dann parallel zum ALDI-Markt statt. 

 

4.3.3 Emissionspegel ------------------ 
 

4.3.3.1 Fahrstrecke 

 

Da die Fahrstrecken zu den jeweiligen Rampen der Märkte mehr oder weniger direkt an-

gefahren werden können, wurden die Emissionspegel der Fahrstrecken nach [1] ermittelt. 

Hierbei wurde im Sinne einer Maximalwertbetrachtung eine Geschwindigkeit von 

v = 30 km/h herangezogen. Pro Lkw ergibt sich ein Emissionspegel von 

Lm,E = 41,5 dB(A). 

 

Dies entspricht einem linienbezogenen Schallleistungspegel von 

 
LW'A  =  60,5 dB(A)/Lkw 

 

Für die Lkw mit Kälteaggregat wurde ein um 2 dB höherer Emissionspegel herangezo-

gen. 
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4.3.3.2 Rangieren 

 

Gemäß [5] ist für den Rangierverkehr ein Schallleistungspegel von LWA = 99 dB(A) he-

ranzuziehen. Die Rangierstrecke beträgt ca. 30 m. Bei einer Rangiergeschwindigkeit von 

v = 5 km/h [5] ist diese Strecke in einer Zeit von 22 s zurückgelegt. Im Sinne einer Ma-

ximalwertbetrachtung wurde jedoch eine Einwirkzeit von T = 30 s angenommen, so dass 

sich für das Rangieren pro Lkw ein auf eine Stunde bezogener Schallleistungspegel von 

 
LWA,1h  =  78,2 dB(A)/Lkw 

 
ergibt. 

 

4.3.3.3 Kälteaggregat 

 

Eigene Messungen ergaben, dass die Kälteaggregate an Lkw einen Schallleistungspegel 

von LWA = 95 bis 100 dB(A) aufweisen können. Des Weiteren beträgt der Entladevor-

gang eines Lkw zwischen 15 und 30 min. Im Sinne einer Maximalwertbetrachtung wurde 

für die Kälteaggregate der Lkw ein Schallleistungspegel von 

 
LWA  =  100 dB(A) 

 

mit einer Einwirkzeit während des Entladens von 30 min angenommen. Somit ergibt sich 

für die Kälteaggregate pro Lkw ein auf eine Stunde bezogener Schallleistungspegel 

 
LWA,1h  =  97 dB(A)/Lkw. 
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4.3.3.4 Verladegeräusche 

 

Beim ALDI-Markt ist eine Innenrampe vorgesehen, an die die Lkw rückwärts an eine 

Dichtung anfahren. Nach [5] sind für Verladegeräusche mit Palettenhubwagen über La-

debrücke an einer Innenrampe ein Schallleistungspegel von LWA,1h = 80 dB(A) und bei 

Rollcontainern über Ladebrücke von LWA,1h = 64 dB(A) heranzuziehen. Im Sinne einer 

Maximalwertbetrachtung wurde angenommen, dass die Verladung mit Palettenhubwa-

gen stattfindet.  

 

In der Regel sind 12 Verladeereignisse ausreichend. Im Sinne einer Maximalwertbe-

trachtung wurden jedoch 20 Ereignisse vorausgesetzt. Insgesamt ergibt sich somit für die 

Verladegeräusche der ALDI-Lkw ein Schallleistungspegel von 

 
LWA,1h  =  93 dB(A)/Lkw 

 

Die Rampe des Minimal-Marktes wird eingehaust und mit einem Rolltor während des 

Verladens geschlossen. In den Berechnungen wurde vorausgesetzt, dass das Rolltor ein 

bewertetes Schalldämm-Maß von  

 
Rw  =  15 dB 

 
aufweist.  

 

Beim Minimal-Markt ist innerhalb der Einhausung eine Überladebrücke vorgesehen. Bei 

Palettenhubwagen über Überladebrücken ergibt sich nach [5] pro Ereignis ein Schall-

Leistungspegel von  

LWA,1h  =  85 dB(A). 
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Unter Berücksichtigung der o. g. 20 Ereignisse ergibt sich für die Verladegeräusche beim 

Minimal-Markt ein Schall-Leistungspegel von  

 
LWA,1h  =  98 dB(A) pro Lkw. 

 

Unter Berücksichtigung eines Volumens der Einhausung von V = 552,5 m³ und einer 

geschätzten Nachhallzeit von T = 2 s ergibt sich nach [2] in der Einhausung bei ge-

schlossenem Rolltor ein Innengeräuschpegel von  

 
LI  =  87,6 dB(A). 

 

Bei einer Rolltorfläche von 24 m² und o. g. Schalldämm-Maß resultiert somit am Rolltor 

ein abstrahlender Schall-Leistungspegel von  

 

LWA,ohne Kälteaggregat  =  82,4 dB(A) pro Lkw. 

 

Bei Lkw mit Kälteaggregaten erhöht sich der Innengeräuschpegel um ca. 3 dB, so dass 

hier für das geschlossene Rolltor ein abstrahlender Schall-Leistungspegel von  

 
LWA,mit Kälteaggregat  =  85,4 dB(A) 

 
ermittelt wurde.  
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4.4 Spitzenpegel 

 

Als kritische Spitzenpegelemittenten wird in [5] die Lkw-Betriebsbremse mit einem Schall-

leistungspegel von LWA = 110 dB(A) genannt. Für die Pkw ergibt sich nach [4] der lau-

teste Spitzenpegel durch das Schließen der Heck- bzw. Kofferraumklappe mit einem 

Schallleistungspegel von LWA = 99,5 dB(A). 

 

Die herangezogenen Spitzenpegelpositionen sind ebenfalls in den Anlagen 1 und 2 auf-

geführt. Es wurde jeweils eine Höhe von 1,5 m über Fahrbahnbelag angenommen. 

 

4.5 Raumlufttechnische Anlagen 

 

Die raumlufttechnischen Anlagen müssen so dimensioniert sein, dass sie nachts die 

15 dB geringeren Immissionsrichtwerte einhalten. Daher sind diese bei der Berechnung 

der Beurteilungspegel tags zu vernachlässigen und wurden in den Berechnungen nicht 

berücksichtigt. 

 

4.6 Schallschutzwände 

 

An Hand der Berechnungen nach Abs. 8+9 wird vorgeschlagen, östlich und westlich an 

den Grundstücksgrenzen Schallschutzwände vorzusehen. Die Position der Schallschutz-

wände ist in den Anlagen 1 und 2 dargestellt.  

 



 
 

 
GUTACHTEN P 86b/05 
 
 
 
 

 

- 17/32 - 

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT 
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
 

Die östliche Schallschutzwand muss mindestens eine Höhe von h = 203,2 m über NN 

aufweisen (siehe Abs. 8). Im Westen ist eine 202 m hohe, über NN liegende Stützwand 

vorgesehen. Es wird empfohlen, auf dieser eine Schallschutzwand mit einer Gesamthöhe 

von h = 205 m über NN aufzustellen (siehe Abs. 9).  

 

Beide Schallschutzwände müssen in Richtung Parkplatz "hochabsorbierend" im Sinne von 

[7] ausgeführt werden.  

 

4.7 Gebäudedaten 

 

4.7.1 Höhe der Gebäude ------------------------ 
 

Die Höhen der jeweiligen Gebäude wurden entweder den entsprechenden Plänen ent-

nommen oder abgeschätzt und in den Berechnungen berücksichtigt. 

 

4.7.2 Reflexionskennwerte ------------------------ 
 

Die Korrektur zur Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften von reflektierenden 

Flächen wurde Tabelle 7 [1] für "glatte Gebäudefassaden" mit einem Reflexionskennwert 

von  

 
DE  =  -1 dB(A) 

 
entnommen. 
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4.8 Kennwerte nach DIN ISO 9714-2 [3] 

 

4.8.1 Frequenzen -------------- 
 

Gemäß Anmerkung 1, Abschnitt 1 [3], werden bei den hier vorliegenden A-bewerteten 

Schallleistungspegeln der Schallquellen die Dämpfungswerte bei 500 Hz verwendet. 

 

4.8.2 Luftabsorption ----------------- 
 
Für die Berechnung der Dämpfung aufgrund von Luftabsorption wurde eine Temperatur 

von T = +10 °C und eine relative Luftfeuchte von 70 % angenommen. Die Luftdämp-

fungskoeffizienten α wurden entsprechend Tabelle 2 [3] entnommen. 

 

4.8.3 Meteorologische Korrektur -------------------------------- 
 
Der bei der Berechnung der Beurteilungspegel zu berücksichtigende meteorologische 

Korrekturwert Cmet wurde bei der Berechnung des Immissionspegels berücksichtigt. 

 

Für den Faktor C0 wurde der Wert 

 
C0  =  2 dB 

 
herangezogen. 
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5. BERECHNUNG DER GERÄUSCHIMMISSIONEN 

 

5.1 Immissionspegel 

 

Die Geräuschimmissionen der verschiedenen Quellen wurden gemäß [6] bestimmt. 

Hierbei stellt die Berechnung eine detaillierte Prognose nach [6] dar. 

 

In nachfolgender Tabelle 1 sind die einzelnen Immissionspegel an den zu untersuchen-

den Immissionspunkten aufgeführt. Die Immissionspegel der Parkvorgänge und der Mit-

arbeiter beziehen sich auf eine Stunde, die der Lkw-Fahrten auf ein Fahrzeug. 

 

Tabelle 1: Berechnete Immissionspegel Li in dB(A) 

 

Immissionspegel Li in dB(A) 

ALDI-Markt Minimal-Markt 
 Kunden-

Pkw 2 Mitar-
beiter 

Lkw ohne 
Kälteag-
gregat 

Lkw mit 
Kälteag-
gregat 

2 Mitar-
beiter 

Lkw ohne 
Kälteag-
gregat 

Lkw mit 
Kälteag-
gregat 

1 53,2 29,3 45,2 58,1 27,6 40,6 42,6 

2 59,9 34,4 56,4 60,4 34,1 46,6 48,7 

3 51,1 22,1 37,6 45,5 26,6 37,5 39,3 

4 49,4 22,7 38,3 47,2 24,0 35,9 37,8 

5 48,4 16,9 34,7 44,6 22,7 33,8 35,9 

6 48,2 20,5 36,2 45,8 21,4 34,2 36,2 

7 44,7 8,9 28,5 32,2 12,8 34,7 36,6 

8 45,2 18,6 44,5 53,7 20,6 36,0 38,3 

 



 
 

 
GUTACHTEN P 86b/05 
 
 
 
 

 

- 20/32 - 

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT 
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
 

5.2 Spitzenpegel 

 

In nachfolgender Tabelle 2 sind die Spitzenpegel an den zu untersuchenden Immissions-

punkten aufgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass im Sinne einer Maximalwertbetrach-

tung sämtliche die in den Anlagen 1 und 2 dargestellten Emittenten gleichzeitig wirken. 

Dies ist selbstverständlich in der Realität nicht der Fall, so dass die aufgeführten Spitzen-

pegel tatsächlich deutlich niedriger sind. 

 

Tabelle 2: Berechnete Spitzenpegel Li,Spitzen in dB(A) 

 

IP Spitzenimmissionspegel  
Li,Spitzen in dB(A) 

1 70,9 

2 79,9 

3 63,9 

4 63,8 

5 62,4 

6 59,7 

7 65,2 

8 64,0 
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6. BERECHNUNGSERGEBNISSE 

 

6.1 Beurteilungspegel 

 

Zur Bestimmung der Beurteilungspegel müssen die Immissionspegel der Tabelle 1 jeweils 

in Abhängigkeit von den Einwirkzeiten bzw. der Lkw-Anfahrten energetisch addiert wer-

den. 

 

Zusätzlich sind bei den Immissionspegeln im Allgemeinen Wohngebiet (IP 3 bis 7) Zu-

schläge in Höhe von 6 dB(A) für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in der Zeit von 

6:00 Uhr bis 7:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr vorzunehmen [6].  

 

Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit sowie Impulshaltigkeit sind nicht erforder-

lich, da diese bereits in den entsprechenden Emissionspegeln enthalten sind. 

 

Der meteorologische Korrekturwert Cmet [3] wurde, wie bereits beschrieben, bei der Be-

rechnung der Immissionspegel berücksichtigt. 

 

In Tabelle 3 sind die berechneten Beurteilungspegel für die Tageszeit aufgeführt. 
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Tabelle 3: Beurteilungspegel Lr in dB(A) tags 

 

IP Beurteilungspegelpegel  
Lr in dB(A) 

1 54 

2 60 

3 51 

4 50 

5 48 

6 48 

7 45 

8 48 

 

 

In den Anlagen 1 und 2 sind die Beurteilungspegel für eine Höhe von h = 6,3 m über 

Oberkante Gelände flächendeckend aufgeführt. In Anlage 1 sind die Beurteilungspegel 

auf Basis eines Misch- bzw. Dorfgebietes, d. h. ohne die o. g. Zuschläge für die Ta-

geszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit aufgeführt.  

 

Zum Ablesen der Beurteilungspegel im Allgemeinen Wohngebiet ist die Anlage 2 zu 

verwenden, in der die Zuschläge für die Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit für das 

gesamte Rechengebiet herangezogen wurden.  
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6.2 Spitzenpegel 

 

Die in Tabelle 2 im Sinne einer Maximalwertbetrachtung berechneten aufgeführten Spit-

zenpegel entsprechen dem Beurteilungspegel für die Tageszeit ebenfalls im Sinne einer 

Maximalwertbetrachtung 

 
Tabelle 4: Beurteilungsspitzenpegel Lr;Spitzen in dB(A) tags 

 

IP Beurteilungsspitzenpegel  
Lr,Spitzen in dB(A) 

1 71 

2 80 

3 64 

4 64 

5 62 

6 60 

7 65 

8 64 
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7. BEURTEILUNG 

 

7.1 Immissionsrichtwerte 

 

Vergleicht man die Beurteilungspegel aus Tabelle 1 mit den in Abschnitt 3 genannten 

Immissionsrichtwerten tags, zeigt sich, dass an allen untersuchten Immissionspunkten die 

Anforderungen unter den in Abschnitt 4 dargestellten Bedingungen eingehalten wer-

den 

 

Es sind daher keine weiteren pegelmindernden Maßnahmen erforderlich. 

 

7.2 Spitzenpegelkriterium 

 

Vergleicht man die in Tabelle 4 aufgeführten Spitzenpegel mit den in Abschnitt 3.2 ge-

nannten Anforderungen, so zeigt sich, das auch das Spitzenpegelkriterium an allen 

untersuchten Immissionspunkten eingehalten wird.  

 

 

8. MÖGLICHES WOHNHAUS FLURSTÜCK 289/2 

 

Wird, wie in den Anlagen 1 und 2 dargestellt, ein Haus auf dem Flurstück 289/2 erstellt, 

würde sich an IP 9 (siehe Anlage 2) unter den in Abschnitt 4 dargestellten Bedingungen 

im EG (IP-Höhe = 2,5 m über Oberkante Gelände) ein Beurteilungspegel von 

 
Lr  =  55 dB(A) 
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und in den beiden möglichen Obergeschossen (IP-Höhe (1. OG) = 5,3 m und IP-Höhe 

(DG) = 8,1 m über Oberkante Gelände) ein Beurteilungspegel von 

 
Lr  =  60 dB(A) 

 
ergeben. 

 

Die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete werden somit im EG ein-

gehalten. Im 1. OG und DG wird tags der Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohn-

gebiete um 5 dB überschritten (Süd- und Westfassade), jedoch für Mischgebiete ein-

gehalten.  

 

Es wird daher vorgeschlagen, in schutzbedürftigen Räumen der Obergeschosse, Süd- 

und Westfassade, schalldämmende Fenster mit schallgedämmter mechanischer Belüf-

tung vorzusehen.  

 

Das Spitzenpegelkriterium (sämtliche Spitzenpegelemittenten gleichzeitig in Betrieb) wird 

im 

 EG  mit Lr  =  70 dB(A), im  

 1. OG mit Lr  =  74 dB(A) und im  

 DG mit Lr  =  73 dB(A)  

 
eingehalten.  

 

Unter Annahme eines zukünftigen zweigeschossigen Hauses auf dem Flurstück 289/2 

und einer 203,2 m über NN hohen Schallschutzwand, würde sich an IP 3 der Beurtei-

lungspegel von Lr = 51 dB(A) um 3 dB auf Lr = 48 dB(A) reduzieren. 
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9. WEITERE MÖGLICHE ZUKÜNFTIGE BEBAUUNG 

 

Es ist zu prüfen, in welchem Abstand der westlichen Grenze des zu untersuchenden Bau-

grundstücks auf den Flurstücken 27/5 und 25/3 zukünftig Wohnbebauung möglich ist, 

damit die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete eingehalten werden. 

 

Mit der vorgeschlagenen 205 m über NN hohen Schallschutzwand wird in ca. 3 m Ab-

stand von der Grundstücksgrenze im EG der Immissionsrichtwert tags für Allgemeine 

Wohngebiete eingehalten. Im 1. OG ergeben sich Beurteilungspegel von 

 

Lr  =  57-59 dB(A). 

 

Anlage 2 zeigt, dass zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte im 1. OG ein Abstand von 

ca. 8 m bis 9 m notwendig ist.  

 

Bei der genannten Maximalwertbetrachtung betragen die Spitzenpegel in ca. 3 m Ab-

stand von der Grundstücksgrenze im  

 

 EG 65-73 dB(A) und im  

 1. OG 68-76 dB(A).  

 

Das Spitzenpegelkriterium wird somit auch hier eingehalten.  
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10. ÖFFENTLICHER STRASSENVERKEHR 

 

Die geplante Abbiegerspur in Fahrtrichtung Senefelderstraße ist nach [8] eine wesentli-

che Änderung. Daher ist zu untersuchen, ob durch die zusätzlichen An- und Abfahrten 

auf der Töngesstraße zum Nahversorgungszentrum die Immissionsgrenzwerte nach [8] 

überschritten werden. 

 

Nach [13] sind auf der Töngesstraße in Richtung Effenspitze in der Zeit von 6:00 Uhr bis 

22:00 Uhr 2.552 Kfz-Fahrten vorhanden. Wird im Sinne einer Maximalwertbetrachtung 

angenommen, dass sämtliche auf der Töngesstraße Richtung Effenspitze gezählten Lkw 

tags in der Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr fahren, ist [13] zu entnehmen, dass auf der 

Töngesstraße in Richtung Effenspitze tags eine maßgebende stündliche Verkehrsstärke 

von 

 
M  =  159,5 Kfz/h 

 

mit einem maßgebenden Lkw-Anteil von 

 
p  =  4,19 % 

 

vorhanden ist. In Richtung Senefelderstraße ergibt sich nach [13] im o.g. Sinne eine 

maßgebende stündliche Verkehrsstärke von 

 
M  =  109,5 Kfz/h 

 

und ein maßgebender Lkw-Anteil von 

 
p  =  4,11 %. 
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Wie bereits in Abschnitt 4.1 bzw. 4.3 erläutert, werden für das Nahversorgungszentrum 

2.467 Pkw und 20 Lkw-Bewegungen herangezogen. Die Pkw-Bewegungen werden von 

der Ausfahrt des Nahversorgungszentrums aus gesehen in allen vier Fahrtrichtungen 

gleichmäßig verteilt.  

 

Die An- und Abfahrten der Lkw finden über die Rheinhessenstraße statt, so dass diese 

ausschließlich in oder aus Richtung Senefelderstraße erfolgen.  

 

Die Pkw-An- und Abfahrten zum Nahversorgungszentrum wurden in Abstimmung mit 

dem Amt für Verkehrswesen der Stadt Mainz zu 70 % als neuer zusätzlicher Straßenver-

kehr auf der Töngesstraße betrachtet. 

 

Für die Abbiegespur und in diesem Bereich auch für die Töngesstraße, wurden die Emis-

sionspegel separat ermittelt. In folgender Tabelle 5 sind für die einzelnen Straßenberei-

che die zukünftigen resultierenden maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken, maßge-

benden Lkw-Anteile und die Emissionspegel nach [1] dargestellt. Bei den Berechnungen 

wurde eine Fahrzeuggeschwindigkeit von  

 
v  =  50 km/h 

 

angenommen. Die Straßensteigung beträgt ca. 2 %. 
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Tabelle 5:  Töngesstraße, maßgebende stündliche Verkehrsstärken M in Kfz/h, maßge-
bende Lkw-Anteile p in % und Emissionspegel Lm,E in dB(A) 

 

Straßenabschnitt 
maßgebende  

stündliche Verkehrs-
stärke M in Kfz/h 

maßgebender 
Lkw-Anteil  

p in % 

Emissionspegel 
Lm,E in dB(A) 

Töngesstraße in Richtung 
Effenspitze bis Einfahrt Nah-
versorgungszentrum 

187,1 3,91 56,1 

Töngesstraße in Richtung 
Effenspitze ab Einfahrt Nah-
versorgungszentrum 

186,5 3,59 55,9 

Töngesstraße in Richtung 
Senefelderstraße bis Einfahrt 
Nahversorgungszentrum  

136,5 3,30 54,4 

Abbiegespur   27,0 0 45,0 

Töngesstraße in Richtung 
Senefelderstraße im Bereich 
der Abbiegespur 

109,5 4,11 53,9 

Töngesstraße in Richtung 
Senefelderstraße ab Einfahrt 
Nahversorgungszentrum 

137,1 3,74 54,6 

 

Am kritischsten Immissionspunkt im Dorfgebiet (IP 1, siehe Anlagen 1 und 2) berechnet 

sich aus den in Tabelle 5 dargestellten Emissionspegeln ein Beurteilungspegel von 

 
Lr  =  63 dB(A) 

 

Am kritischsten Immissionspunkt im Allgemeinen Wohngebiet (IP 4, DG, siehe Anlagen 1 

und 2) berechnet sich ein Beurteilungspegel von 

 
Lr  =  44 dB(A). 
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Vergleicht man die o.g. kritischsten Werte mit den Immissionsgrenzwerten nach [7] von  

 

- Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten,  tags 64 dB(A) 

- Reine und Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete,  tags 59 dB(A), 

 

zeigt sich, dass durch den zusätzlichen Verkehr zum Nahversorgungszentrum die Immis-

sionsgrenzwerte tags weiterhin eingehalten werden.  

 

 

11. QUALITÄT DES GUTACHTENS 

 

Das Gutachten wurde unter Berücksichtigung der Anmerkung 1, Abschnitt 1 [3], als de-

taillierte Prognose nach [6] durchgeführt. Die Beurteilungspegel zeigen, dass die nach 

[6] heranzuziehenden Anforderungen tags zwischen 0 und 10 dB unterschritten und da-

mit eingehalten werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die für den 

Lkw pegelbestimmenden Verladegeräusche und die Emissionen der Kälteaggregate im 

Sinne einer Maximalwertbetrachtung untersucht wurden. 

 

Unter Berücksichtigung, dass die Berechnungen nach [4] in der Regel auf der sicheren 

Seite liegen (siehe Abs. 8.2.1.1, S. 62 [4]) sind eher um 1 dB bis 2 dB geringere Beur-

teilungspegel als ermittelt zu erwarten.  
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12. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Lauterbach und Wagenführ GbR, Pfarrmorgen 2-4, 65205 Wiesbaden, plant an der 

Töngesstraße in Mainz-Ebersheim ein Nahversorgungszentrum zu errichten. Östlich, ent-

lang des Flurstücks 289/2, ist eine 203,20 m über NN hohe Schallschutzwand notwen-

dig. Westlich zwischen dem ALDI- und Minimal-Markt wird eine 205,0 m über NN hohe 

Schallschutzwand vorgeschlagen (siehe Anlagen 1 und 2).  

 

Im Nahversorgungszentrum sind ein ALDI- und ein Minimal-Markt sowie eine Apotheke 

geplant. Auf Basis der von der Stadt Mainz vorgelegten Pkw-Bewegungen (siehe An-

hang 6) und den von ALDI und REWE angegebenen Lkw-Anlieferungen sowie der Daten 

der Apotheken-Kundenbewegungen (siehe Anhänge 1, 2 und 4) wurden die Geräusch-

immissionen in der Nachbarschaft prognostiziert und mit den Immissionsrichtwerten nach 

TALärm verglichen. Es zeigte sich, dass an sämtlichen untersuchten bestehenden Häu-

sern die Immissionsrichtwerte tags eingehalten werden. 

 

Das Spitzenpegelkriterium wird ebenfalls eingehalten.  

 

Die RLT-Anlagen sind so zu begrenzen, dass die Immissionsrichtwerte nachts eingehalten 

werden. 

 

Des Weiteren wurde ein zukünftig mögliches Wohnhaus auf dem Flurstück 289/2 unter-

sucht. Als Immissionspunkt wurden mögliche Fenster an der Westfassade herangezogen.  
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Im EG wird der Immissionsrichtwert eingehalten. Im 1. OG und im DG wird dann an

der Süd- und Westfassade der Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete über-

schritten, für Mischgebiete jedoch eingehalten. Für die bei den Obergeschosse an der

Süd- und Westfassade werden daher Fenster mit schallgedämmter mechanischer Belüf-

tung vorgeschlagen.

Abschließend wurden die Geräuschimmissionen der Töngesstraße durch den zusätzli-

chen vom Nahversorgungszentrum verursachten Straßenverkehr nach [7] geprüft. Hierbei

zeigte sich, dass durch den zusätzlichen Verkehr die Immissionsgrenzwene nach [7]

weiterhin eingehalten werden.

WIESBADEN, DEN 22.03.2006

ITA -INGENIEURGESELLSCHAFT

-FilR TFrHNISCHEAKUSTIK MBH

fr./-v
eß/zi
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1. AUFGABENSTELLUNG

Die "6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-lmmissionsschutzgesetz (T echni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm -TALärm)" sieht keine maßgeblichen Immission-

sorte in den Außen bereichen der Nachbarschaft vor.

Um jedoch auch die Lärmpegelsituation in den Freibereichen darzustellen und somit

auch diesen Aspekt, obwohl wie vorgenannt die TALärm dies nicht vorsieht, bei dem

Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen, wurden ergänzend zu der eigentlichen Gutacht-

lichen Stellungnahme P 86b/OS "Nahversorgungszentrum Mainz-Ebersheim -Berech-

nung der Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft" die Beurteilungspegel in der

Nachbarschaft in einer Höhe von h = 2,0 m über Oberkante Gelände berechnet.

2. ANFORDERUNGEN

Zur Beurteilung der Situation werden die Immissionsrichtwerte nach TALärm herangezo-

gen. Diese sind jedoch, wie bereits oben erläutert, nicht rechtlich verbindlich und dienen

daher hier lediglich als Orientierungswerte:

Allgemeines Wohngebiet

Misch- und Dorfgebiet

tags 55 dB(A)

tags 60 dB(A).

1/3 -
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BERECHNUNGSERGEBNISSE3.

In Anlage 10 sind die Beurteilungspegel auf Basis eines Misch- bzw. Dorfgebietes auf-

geführt. Zum Ablesen der Beurteilungspegel im Allgemeinen Wohngebiet ist An-

lage 20 zu verwenden.

4. BEURTEILUNG

4. Misch- und Dorfgebiet

Der Vergleich mit dem in Abs. 2 genannten orientierenden Immissionsrichtwert zeigt,

dass dieser auf dem überwiegenden Flöchenanteil, insbesondere auch in den hausnahen

Außenwohnbereichen, deutlich unterschritten und damit eingehalten wird. Nur

unmittelbar östlich des Bauvorhabens treten geringfügige Überschreitungen von maximal

1 dB(A) in einer maximalen Tiefe von 1 m auf.

4.2 Allgemeines Wohngebiet

Auch hier zeigt sich, dass in den Freibereichen zum größten Teil der entsprechende Im.

missionsrichtwert deutlich unterschritten und damit eingehalten wird.

-2/3-
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In der südlichen Hälfte des Allgemeinen Wohngebietes werden die Immissionsrichtwerte

teilweise bis zu einer Tiefe von max. 12 m überschritten. Die Immissionsrichtwerte für

Mischgebiete werden hier in den weit überwiegenden Bereichen eingehalten. Nur am

westlichen Rand werden diese Werte um ca. 1-2 dB(A) bis zu einer Tiefe von ca. 2,5 m

überschritten.

c

DIESER BERICHT UMFASST 3 SEITEN UND 2 ANLAGEN

WIESBADEN, DEN 10.04.2006

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT

FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH

f~'
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Stadt Mainz 
 

Begründung 
Anlage 4 
Versickerungsbetrachtung 

Satzungsbeschluss 

  
 

               

Änderung Nr. 24 zum gültigen 
Flächennutzungsplan der Stadt Mainz im Bereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
"Verbrauchermärkte 'In der Effenspitze' - 
VEP (E 66)" 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
"Verbrauchermärkte 'In der Effenspitze' - VEP  
(E 66)" 



5. April 2006 MB/st

Lauterbach & Wagenführ cbR
Baubetreuung und Grundstücksaufwertung
Pfarrmorgen 2-4

65205 Wiesbaden

über:

Kirstein r Rischmann
Architekten und lngenieure GmbH
Carl-Zeiss-Straße 41

55129 ftIainz

U Ing.-Büro Jestaedt
per e-mail: jestaedt@estaedt-partner.de

Bougrundbüro Simon
ngenieLJfgese schofl mbH

Postloch 14 ö6
ö5004 Wiesboden

Te elon (06 I l l  I ö3 04
Telelox (06 I l) 8 63 89

G rL.in d u n g sg rtoc hte n
Bougrunduntersuchungen

Ait ostenerkundung
Verdichtungskontro len

Lobororbeiten

BVH Nahversorgungszentrum
- Versickerungsuntersuchung -

Mainz-Ebersheim, Töngesstraße

Ad?ge!! 3 Bl. Versickerungsberechnungen

voroanq

Dje Lauterbach & Wagenführ GbR plant die Errichtung eines NahversorgungszenF
rums (Aldi- sowie Minimal-Markt nebst befestigter Freiflächen) in der Töngesstraße
in Mainz-Ebersheim. Die anfallenden Dachwässer der beiden Märkte und die Nie-
derschlagswässer auf den befestigten Freiflächen sollen zur Versickerung gebracht
wefden.
Gemäß Auflagen der zuständigen Behörde (Obere Wasserbehörde SGD Süd,
Mainz) müssen die im Bereich der asphaltierten Flächen (Fahrwege o.ä.) anfallen-
den Niederschlagswässer über die belebte Bodenzone versickert oder - sofern otes
nicht möglich ist - in die Kanalisation eingeleitet werden. Die auf den gepflasterten
Flächen (Pkw-Stellplätze o.ä.) anfallenden Oberflächenwässer können über die un-
tergelagerte ("filternde") Tragschicht versickert werden.

ArtsgerichtW esbcder 2l  HRB 3726 Geschöltsf l rhrLr is:  Drp ng lFH) Kcr Simon Berotender lngen eur B l l /
3rc.iren. ö5lrll !!esb.l.n A.toftlr.si.ße 2 ifo@bolgiid.re,o I n.n de ,.wrx b.ugrundrrlero 5,m.n de
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Zwecks Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des anstehenden Untergrundes so-
wie Dimensionierung der Versickerungseinrichtung wurde unser Büro mit entspre-
chenden Betrachtungen (exemplarische Berechnungen zu Versickerungseinrichtun-
gen) beauftragt.

Die Untergrundverhältnisse sind gemäß unseres Baugrundgutachtens vom
01.03.2005 bekannt.
Die Vorhabenplanung des Büros Kirstein r Rischmann (Grundriß Lageplan u.
Schnitte Gelände jeweils vom 26.06.2005) wurde entsprechend berücksichtigt.

Bauorundverhältnisse

Unterhalb der Oberbodendeckschicht und lokalen
stehen im untersuchten Gelände quartäre Schluffe
form an.
Für die Schluffe kann ein Durchlässigkeitsbeiwert
chenwert K = '10-6 m/s) angesetzt werden.

86urteilunq

gemischtkörnigen Auffüllungen
steifer bis halbfester Zustands-

kr von 10-5 m/s - 10-7 m/s (Re-

unteren Ende der vorgege-

als gerade noch geeignet

Versickerunqsfähiokeit des Unterqrundes

Nach Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasse/' der Abwassertechnischen Vereinigung e.V.
(ATV) sollten Versjckerungsanlagen in Lockergesteinen generell nur bis zu einer
Durchlässigkeit von kr > x 1O{ m/s realisiert werden.
Die Schluffe liegen hinsichtlich ihrer Durchlässigkeit am
benen Bandbreite gemäß v.g. Arbeitsblatts.
Dementsprechend ist der Untergrund zur Versickerung
einzustufen.

Dimensionierunq der Versickerunoseinrlchtunq

lm Hinblick auf die Größe der befestigten (asphaltierten/gepflasterten) Flächen (ca.
5.000 m2) sowie der Dachflächen (ca.3.700 m2) und den sonstigen Randbedjlgun-
gen (vollumfänglich nicht möglicher bzw. nicht genehmigungsfähiger Anschluss von
Entwässerungen an die Kanalisation etc.) wird eine großflächige/-volumige Versi-
ckerungseinrichtung zur Aufnahme und langsamen Versickerung der anfallenden
Wässer erforderlich.

Zur Versickerung bietet sich die Tragschicht unterhalb der Oberflächenbefestigung
an.
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Der Betrachtung wurden nachstehende Ansätze (s. Anlage Versickerungsberech-
nung) zugrunde gelegt:

-

Angeschlossene Fläche A(red)cesamt

Durchlässigkeitsbeiwert Untergrund kr
Tragschichthöhe
Durchlässigkeitsbeiwert Tragschicht kr
Fugenanteil Okopf laster Stellplätze
Bemessungsregen

Dachflächen: ca. 3.700 m,
bef. Freiflächen: ca. 5.000 m,
davon ca. 1.400 m2 als Stellplätze
= 1*1Oa m/s
= > 0 , 5 m
= 1*1o''? m/s
= mind. '10 %
= 333 l/s/ha

Auf der sicheren Seite liegend wurden abflußvolumenreduzierende Faktoren (2.8.
Abflußbeiwerte für Okopflaster, evtl. Dachbegrünung) nicht berücksichtigt.

Gemäß der durchgeführten Berechnungen (s. Anlagen) ist die Versickerung der auf
den Dachflächen und auf der befestigten Freifläche anfallenden Niederschlagswäs-
ser über die Tragschicht - auch im Hinblick auf das in ausreichendem Maße vor-
handene Speichervolumen - in den Untergrund darstellbar.
Dabei ist von einer temporären Einstauhöhe innerhalb der Tragschicht von theore-
tisch max. 38 cm auszugehen.
Die befestigten Parkflächen sind mit entsprechend durchlässigem ökopflaster zu
befestigen, wobei sich die vorhandene Versickerungsfläche ( > '1.400 m,) als ausrei-
chend (erforderlich: ca. 883 m2) darstellt.

Bei der Versickerung der anfallenden Wässer ist des Weiteren zu beachten, daß

I die anfallenden Dachwässer dezentral - also an mehreren Stellen bzw. über
"Bewässerungsdrainagen" gleichmäßig - und "gebremst" in die Tragschicht ein-.
geleitet werden,

die Tragschicht unterhalb der Oberflächenbefestigung auf einem weitestgehend
horizontalen (gefällefreien) Erdplanum aufgebaut und damit "Wasserabftüsse" in
tieferliegende Tragschichtbereiche nachhalfig unterbunden werden (hierzu emp-
fiehlt sich eine dem Geländegefälle angepasste "abgetreppte" Bauweise mit
"Wassersperren" im Verlauf von Höhenversprüngen),

das Erdplanum - zur Vermeidung von Feinkorneinspülungen in die Tragschicht
durch den Wassereinstau (< 0,38 m) in der Tragschicht - mit einem wasser-
durchlässigen Geotextil (ca. 150 gim,) abgedeckt und
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a die Tragschicht unter Verwendung ausschließlich mineralischer Erdstoffe (2.8.
Schotter, Kömung 2/56 o.ä.) mit entsprechendem Durchlässigkeitsbeiwert auf-
gebaut wird.

Wird die Tragschicht unter Beachtung vorstehender maßgeblicher Bedinguogen
angelegvaufgebaut, können die anfallenden Dach-/Niederschlagswässer in der
Tragschicht unterhalb der befestigten Freiflächen (Niederschlagswässer der nicht
asphaltierten Flächen über die Pflasterung der befestigten Stellplätze) zur VerslcKe-
rung gebracht werden.
Die im Bereich der asphaltierten Fläche (Fahrwege o.ä.) anfallenden Wässer (Ftä-
chenanteil ca. 30 % [< 40 %] der cesamtgrundstücksfläche) werden der Kanatisati-
on zugeführt.

Bei fachgerechter Anlage der Versickerungseinrichtung gemäß vorstehenden Aus-
führungen sind keine Beeinträchtigungen Dritter zu besorgen. Analog versteht sich
dies auch bzgl. der hydrogeologischen Gegebenheiten und Bebauung.

Sollten sich bei der weiteren Bearbeitung noch Fragen zur durchgeführten Versicke-
rungsbetrachtung resp. zu vorstehenden Ausführungen ergeben, so steht der Un-
terzeichner geme beratend zur Verfügung.

Dipl.-lng. Michael Brdutigam

PSr Zur Versickerungsberechnung gemäß Anlagen möchten wir erläuternd anmer-
ken, dass aus darstellerischen Gründen und insbesondere programmtechni-
schen Zwängen zur Auslösung des Rechenprogramms Eingaben erforderlich
wurden, welche für die betrachtete flächige Versickerung nicht relevant sind
("Rigole", Abstand zum nächsten Keller, Grundwasserflurabstand etc.).
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Änderung Nr. 24 des gültigen Flächennutzungspla-
nes der Stadt Mainz im Bereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes "Verbrauchermärkte    
'In der Effenspitze' - VEP (E 66)" 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Verbrau-
chermärkte 'In der Effenspitze' - VEP (E 66)" 
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Zusammenfassende Erklärung zur Änderung Nr. 24 des gültigen Flächennut-
zungsplanes der Stadt Mainz im Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes "Verbrauchermärkte 'In der Effenspitze' - VEP (E 66)" gemäß § 5 Abs. 6 
BauGB. 
 
Zusammenfassende Erklärung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
"Verbrauchermärkte 'In der Effenspitze' - VEP (E 66)" gemäß § 10 Abs. 4 
BauGB. 
 
 
 
 
Ziel des Bauleitplanentwurfes "E 66" war die Schaffung des Planungsrechtes für die 
Errichtung zweier Verbrauchermärkte (Vollsortimentermarkt und Lebensmitteldis-
counter) sowie einer Apotheke.  
 
Bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Planverfahrens wurde u. a. auch durch die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden deutlich, dass bezüglich des zu erwartenden 
Lärms sowie zur Entwässerung des Oberflächenwassers in dem Plangebiet vertie-
fende Untersuchungen erforderlich sind. 
 
Aus diesem Grund wurden für diese Themen Untersuchungen bzw. Gutachten er-
stellt. Deren Ergebnisse - hier insbesondere die des Lärmgutachtens - fanden ihren 
Niederschlag bei den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen, im Durchfüh-
rungsvertrag zu dem Bebauungsplan sowie im Umweltbericht.  
 
Auf Grund des Ergebnisses des Lärmgutachtens, des Entwässerungsgutachtens und 
des Umweltberichtes, sowie den Stellungnahmen der Behörden im Rahmen des An-
hörverfahrens - alle Gutachten sowie der Umweltbericht hatten den Behörden beim 
Anhörverfahren vorgelegen - wurden bezüglich der Umweltbelange im wesentlichen 
die nachfolgenden Punkte im Bauleitplanverfahren berücksichtigt.  
 
• Lärmschutzwände an der westlichen und östlichen Grenze des Plangebietes. 
 
• Ausführung der Fahrgassen aus Schallschutzgründen mit Asphaltbelag. 
 
• Einhausung der LKW-Rampe des im Norden liegenden Vollsortimentermarktes 

und Verschluss mit einem Rolltor, das während des Verladevorgangs geschlos-
sen wird. 

 
• Versickerung des Oberflächenwassers, mit Ausnahme des auf den Fahrgassen 

anfallenden Wassers. Dies wurde durch entsprechende Verpflichtungen des 
Vorhabenträgers im Durchführungsvertrag zu dem Bebauungsplan gesichert. 

 
• Zuordnung einer externen Ausgleichsfläche innerhalb der Gemarkung Mainz-

Ebersheim im Bebauungsplan. 
 



____________ Zusammenfassende Erklärung "FNP Ä Nr. 24" und "E  66"__________________________________________ 

 Stand: 06.07.2006 3 von 3 
 

Schwerpunkte bei den Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
waren die Themenbereiche 
 
• Standortdiskussion - integrierte kontra periphere Lage der Märkte, 
 
• wirtschaftliche Konkurrenz zu bestehenden Betrieben, 
 
• Verkehrsaufkommen,  
 
• Lärm, 
 
• Entwässerung, 
 
• Schadstoffbelastung in der Umgebung. 
 
Auf Grund der Stellungnahmen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung ergab sich eine Er-
höhung des bei dem Lärmgutachten zu Grunde gelegten Verkehrsaufkommens.   
Weitere Aspekte, die bei dem Bauleitplanverfahren hätten ergänzend berücksichtigt 
werden müssen, ergaben sich nicht. 
 
Durch den Standort der Verbrauchermärkte in integrierter, innerörtlicher Lage von 
Mainz-Ebersheim wird die fußläufige Erreichbarkeit der Märkte gewährleistet. Ein 
Standort dezentral am Randbereich der Ortslage würde den fußläufigen Einzugsbe-
reich der Verbrauchermärkte deutlich verringern. Dadurch würde sich nicht zuletzt 
das Verkehrsaufkommen des Individualverkehrs mit all den hiermit verbundenen 
Nachteilen für Mensch und Natur erhöhen. Letztendlich war der Standort jedoch auch 
abhängig von den Realisierungsabsichten des Vorhabenträgers. Im Verlauf des Bau-
leitplanverfahrens hat es sich gezeigt, dass der Standort für die Realisierung der 
Verbrauchermärkte durchaus geeignet war. 




